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Vorwort

In	der	täglichen	Arbeit	mit	dem	europäischen	Finanz-
marktrecht	 tauchen	 immer	wieder	 die	 Begriffe	 Lam-
falussy	 und	 Komitologie	 auf.	 	 Dabei	 findet	 man	 im	
Rahmen	 einer	 kurzen	 Recherche	 zwar	 zumeist	 bald	
heraus,	 dass	 es	 dabei	 in	 gewisser	Weise	 um	 Verfah-
rensbegriffe	im	Rahmen	des	Gesetzgebungs-	aber	auch	
des	Aufsichtsprozesses	handelt.		Die	tiefere	Bedeutung	
und	Zusammenhänge	bleiben	aber	zumeist	ungeklärt.
	 Tatsächlich	 stecken	 hinter	 diesen	 fremdartig	 und	
mitunter	 auch	 sperrig	 klingenden	 Begriffen	 zentrale	
Regeln	der	Entscheidungsfindung	und	der	Mitsprache	
von	 Rat,	 Europäischem	 Parlament	 und	 Europäischer	
Kommission	 bei	 der	 Erlassung	 genereller	 Normen;	
es	geht	auch	um	die	Rolle	der	unabhängigen	Finanz-
marktaufsichtsbehörden,	 das	 Verhältnis	 zwischen	
Mitgliedstaaten,	 deren	 Aufsichtsbehörden	 und	 ent-
sprechender	Gremien	auf	europäischer	Ebene.	 	Letzt-
endlich	mündet	dabei	alles	in	die	Fragen:	Wo	und	wie	
entstehen	 die	 EG-Verordnungen	 und	 Gesetze	 und	
Verordnungen	 und	 die	 diesen	 zugrunde	 liegenden	
EG-Richtlinien	und	wer	hat	 in	welchem	Stadium	auf	
deren	Ausgestaltung	Einfluss.	 	Woran	sind	die	unab-
hängigen	Aufsichtsbehörden	im	europäischen	Kontext	
gebunden	 und	was	 beeinflusst	 letztlich	 die	 konkrete	
Verwaltungspraxis?
	 Das	 Gemeinschaftsrecht,	 nunmehr	 EU-Recht	 ist	
ständig	in	Entwicklung	und	damit	in	Veränderung.		Im	
Rahmen	 dieses	Working	 Papers	 werden	 die	 Begriffe	
Lamfalussy	und	Komitologie	und	die	dahinter	stehen-
den	Verfahren	im	Rahmen	des	Finanzmarktrechtes	vor	
dem	Hintergrund	des	 institutionellen	Rechtsrahmens	
analysiert.		Wegen	der	dynamischen	Entwicklung	wur-
de	eine	chronologische	Darstellung	gewählt.		Kritische	

1. Vorwort

Fragen,	 auch	der	Kompatibilität	mit	 innerstaatlichem	
(Verfassungs-)Recht	werden	angesprochen,	wobei	auf	
abschließende	 Schlussfolgerungen	 zu	 noch	 offenen	
Punkten	bewusst	verzichtet	wurde.		Das	Thema	Lam-
falussy	und	Komitologie	ist	ständig	in	Bewegung.		Die	
internationale	 Finanzmarktkrise	 hat	 der	 Reform	 des	
Lamfalussy-Verfahrens	 im	 Bereich	 der	 Finanzmarkt-
aufsicht	eine	weitere	Dimension	gegeben;	ebenso	wer-
den	durch	das	Inkraftteten	des	Lissabon-Vertrages	für	
die	 Delegation	 von	 Rechtsetzungskompetenzen	 neue	
Grundlagen	 geschaffen,	 was	 unmittelbare	 Auswir-
kungen	auf	das	Komitologieverfahren	hat.	 	Eine	aus-
führliche	 Darstellung	 dieser	 Entwicklungen	 würde	
den	Rahmen	dieses	Papers	sprengen	und	wäre,	da	die	
konkreten	Vorschläge	gerade	 in	Verhandlung	 stehen,	
auch	verfrüht.	 	Auf	mögliche	Auswirkungen	 auf	das	
Lamfalussyverfahren	 und	 -konzept	 wird	 aber	 hin-
gewiesen.	 In	diesem	Sinne	soll	dieses	Working	Paper	
gleichzeitig	 Nachschlagewerk	 sein,	 Bewusstsein	 für	
sensible	Punkte	schärfen	und	Anregung	zur	gezielten	
vertiefenden	 Prüfung	 auch	 neu	 oder	 wiederkehrend	
auftauchender	(Rechts-)Fragen	bieten.
	 Die	Verweise	auf	den	EG-Vertrag	 in	diesem	Wor-
king	Paper	beziehen	sich,	wo	nicht	anders	angegeben	
auf	die	Fassung	des	Vertrags	von	Nizza	(ABl	C	80,	vom	
10.3.2001)

Wien,	im	Dezember	2009

Dr.	Iris	Leixner
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Einführung in Komitologie und Lamfalussy

2.1. Begriff und Wesen der  
  Komitologie

Der	Begriff	„Komitologie“	leitet	sich	von	der	Ausgestal-
tung	eines	bestimmten	Verfahrens	zur	Erlassung	von	
Durchführungsmaßnahmen	ab,	wonach	der	EK	Komit-
tees	 (daher	Komitologie)	 beigegeben	 sind.	Diese	Ko-
mittees	oder	Ausschüsse	setzen	sich	aus	Vertretern	der	
MS	zusammen.	Ihre	institutionenrechtliche	Grundlage	
hat	die	Komitologie	in	Art	202	EG-Vertrag,	wonach	der	
Rat	 in	den	von	 ihm	angenommenen	Rechtsakten	der	
EK	 die	 Befugnis	 zur	 Durchführung	 der	 Vorschriften	
übertragen	kann.	 	Durchführung	wird	dabei	nach	hA	
als	 „Vollziehung“	 verstanden,	 die	 grundsätzlich	dem	
Rat	und	in	gewissen	Fällen	der	EK	vorbehalten	ist.		De	
facto	handelt	es	sich	aber	beim	Komitologieverfahren	
um	die	Erlassung	genereller	Normen,	vergleichbar	mit	
von	Behörden	erlassenen	Verordnungen	im	nationalen	
Recht,	die	Gesetze	näher	präzisieren.	Das	Komitologie-
verfahren	geht	auf	die	Sechziger	Jahre	zurück,	wo	der	
Rat	erstmals	die	Erlassung	von	Durchführungsbestim-
mungen	der	EK	übertragen	hat.	 	Auf	der	Grundlage	
des	Art	202	EG-Vertrag	erging	1999	der	Ratsbeschluss	
4681,	mit	dem	das	Komitologieverfahren	vereinheitli-
cht	 wurde	 und	 drei	 Verfahrensarten	 festgelegt	 wur-
den.	 Aufgrund	 der	 Rechtsetzungstätigkeit	 war	 das	
EP	 diesem	Verfahren	 gegenüber	 skeptisch	 eingestellt	
und	forderte,	vor	allem	wenn	es	um	Präzisierung	von	
Rechtsakten	ging,	die	ihrerseits	im	Mitentscheidungs-
verfahren	(Art	251	EG-Vertrag),	also	unter	Mitwirkung	
des	 EP,	 erlassen	 worden	 waren,	 eine	 Einbeziehung.	
Dem	wurde	auch	schrittweise	Rechnung	getragen,	zu-
letzt	im	Rahmen	der	Komitologiereform	von	2006,	bei	
der	Rat	und	EP	im	Hinblick	auf	die	Erlassung	„quasi-
legislativer	Maßnahmen“	rechtlich	gleichgestellt	wur-
den	und	beiden	ein	absolutes	Veto	eingeräumt	wurde.
	 Die	Bedeutung	des	Komitologieverfahrens	ist	sehr	
groß:	 Im	Jahr	2005	gab	es	bereits	250	Ausschüsse.	 Im	
Finanzdienstleistungsbereich	 gibt	 es	 derzeit	 fünf	Ko-
mitologieausschüsse.2 
	 Die	 rechtlich-politische	 Frage	 der	 Komitologie	
dreht	 sich	 letztendlich	um	die	Abgrenzung	zwischen	
legislativer	 und	 exekutiver	 Gewalt	 und	 die	 Frage	
der	 Zulässigkeit	 der	 Erlassung	 genereller	 Normen	
durch	 der	 „Exekutivgewalt“	 zurechenbare	 Organe.	
Praktisch	steht	hinter	einer	solchen	„Delegation“	von	
Rechtsetzungbefugnissen	 an	 ein	 Exekutivorgan	 die	
Überlegung,	 dass	 sehr	 technische	 Fragen	 besser	 und	

zielorientierter	von	der	Vollziehung	beantwortet	wer-
den	 können	 als	 von	 der	 Legislative.	 Zudem	 bewirkt	
eine	 solche	 Erlassung	 genereller	 Normen	 durch	 die	
Vollziehung	 eine	 bessere	 Vorhersehbarkeit	 und	 Ob-
jektivierung	 des	 Verwaltungshandelns.	Auch	 ist	 eine	
Beschlussfassung	zumeist	rascher	möglich	als	im	Rah-
men	eines	parlamentarischen	Gesetzgebungsprozesses	
und	damit	auch	eine	Reaktion	auf	bestimmte	Entwick-
lungen.
	 All	 dies	 lässt	 sich	 uneingeschränkt	 für	 Verord-
nungskompetenzen	 nationaler	 Exekutivorgane	 ver-
treten.	Auf	der	Ebene	des	Gemeinschaftsrechtes	ist	die	
Situation	allerdings	etwas	komplexer.	Im	Rahmen	des	
Komitologieverfahrens	 werden	 Basisrechtsakte,	 zu-
meist	Richtlinien,	näher	präzisiert.	Zu	diesem	Zweck	
werden	 wiederum	 Richtlinien	 oder	 VO	 erlassen.	 Im	
Fall	von	Durchführungsrichtlinien	ist	sodann	eine	Um-
setzung	 in	 nationales	 Recht	 erforderlich,	 die	 je	 nach	
Determinierungsgrad	des	Basisrechtsaktes	und	Rege-
lungsgehalt	des	Durchführungsrechtsaktes	und	Deter-
minierungsgeboten	nationaler	Verfassungen	entweder	
im	 Rahmen	 eines	 parlamentarischen	Gesetzgebungs-
prozesses	oder	im	Verordnungswege	erfolgt.
	 In	 der	 Anwendung	 des	 Komitologieverfahrens	
auf	 bestimmte	Regelungsbereiche	 kristallisierten	 sich	
daher	 stets	 heikle	 Fragen	 der	Abgrenzung	 zwischen	
Legislative	 und	 Exekutive,	 parlamentarischer	 Kon-
trolle	 von	Durchführungsmaßnahmen	und	demokra-
tischer	 Legitimation	 von	 generellen	 Rechtsakten,	 die	
als	Durchführungsmaßnahmen	erlassen	wurden.	Dies	
trug	 in	 den	 einzelnen	 Bereichen	 auch	 zur	 Schärfung	
des	gemeinschaftsrechtlichen	Verständnisses	von	hin-
reichender	Determinierung	von	Rechtsakten	bei.	Dies	
ist	auch	vor	dem	Hintergrund	des	Vertrages	von	Lissa-
bon,	der	statt	der	Bestimmung	des	Art	202	EG-Vertrag	
zwei	 neue	Delegationsmöglichkeiten	 (siehe	dazu	 5.2)	
vorsieht,	von	bleibender	Bedeutung.

2.2. Begriff und Wesen von  
  Lamfalussy
„Lamfalussy“	 ist	 heute	 im	 Bereich	 der	 Europäischen	
Finanzmarktgesetzgebung	ein	geflügeltes	Wort.	
	 Es	bezeichnet	zum	einen	einen	bestimmten	zweistu-
figen	Gesetzgebungsprozess,	in	dem	unter	Einhaltung	
umfangreicher	Konsultations-	und	Informationspflich-
ten	 zunächst	 im	 Rahmen	 des	 Mitentscheidungsver-

2.  Einführung in Komitologie und Lamfalussy

1 Beschluss	des	Rates	vom	28.	Juni	1999	über	die	Festlegung	der	Modalitäten	für	die	Ausübung	der	der	Kommission	übertragenen	Durchführungsbefugnisse	
(1999/468/EG),	Abl	Nr	L	184/23	vom	17.7.1999.	 
2	Bericht	der	Kommission	über	die	Tätigkeit	der	Ausschüsse	im	Jahre	2005,	KOM	(2006)	446	endgültig.
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fahrens	(Art	251	EG-Vertrag)	Basisrechtsakte	auf	Basis	
eines	 Kommissionsvorschlages	 von	 Rat	 und	 EP	 mit	
qualifizierter	 Mehrheit	 beschlossen	 werden	 und	 da-
rauf	aufbauend	Durchführungsrechtsakte	zur	näheren	
Determinierung	einzelner	nicht	wesentlicher	Aspekte	
des	Grundsatzrechtsaktes	von	der	EK	unter	Einbezie-
hung	von	Rat	und	EP	erlassen	werden.	
	 Zum	anderen	versteht	man	darunter	auch	das	für	
den	 Finanzmarktbereich	 besondere	 Arrangement,	 in	
dessen	 Zentrum	 das	 soeben	 beschriebene	 Verfahren	
steht,	das	aber	genauer	genommen	nicht	aus	bloß	zwei,	
sondern	vier	Stufen	besteht.	Die	ersten	zwei	betreffen	
dabei,	 wie	 soeben	 ausgeführt	 die	 Gesetzgebung,	 die	
beiden	letzteren	die	Umsetzung	und	Vollziehung.	Im	
Rahmen	dieses	Arrangements	soll	mittels	Gremien	der	
Aufsichtsbehörden	 und	 Umsetzungsarbeitsgruppen	
eine	möglichst	einheitliche,	aber	auch	rasche	und	voll-
ständige	Umsetzung	und	Vollziehung	der	EU-Rechts-
akte	im	Finanzmarktbereich	erzielt	werden.
	 Dieses	gesamte	Konzept	geht	auf	die	Arbeiten	ei-
ner	 Expertengruppe	 zurück,	 welche	 die	 EK	 im	 Jahr	
2000	 zur	 Erarbeitung	 konkreter	 Lösungsvorschläge	
zur	 Beseitigung	 von	Hürden	 bei	 der	 Verwirklichung	
integrierter	 Finanzmärkte	 eingesetzt	 hatte.	 Diese	 Ex-
pertengruppe	tagte	unter	dem	Vorsitz	des	Baron	Ale-
xandre	de	Lamfalussy.	Der	Bericht	der	Expertengrup-
pe	ging	als	„Lamfalussybericht“	in	die	Geschichte	des	
Europäischen	Finanzmarktrechtes	ein.	Das	darin	vor-
geschlagene,	 soeben	 skizzierte	Verfahren	wurde	bald	
nur	noch	„Lamfalussyverfahren“	genannt.
	 Das	 Lamfalussyverfahren	 sollte	 die	 Europäische	
Gesetzgebung	im	Bereich	des	Wertapierrechtes	flexib-
ler	machen,	damit	auf	Innovationen	und	technologische	
Veränderungen	auf	den	Finanzmärkten	schneller	rea-
giert	werden	kann.	Zudem	sollten	die	Europäischen	In-
stitutionen	 im	Rahmen	des	Gesetzgebungsverfahrens	
von	der	technischen	und	regulatorischen	Expertise	der	
Europäischen	Wertpapieraufseher	und	einer	besseren	
Einbeziehung	der	Marktteilnehmer	profitieren.3 

2.3. Zusammenhang von Komito- 
  logie und Lamfalussy 
Mit	Entschließung	des	Europäischen	Rates	von	Stock-
holm	vom	März	 2001	wurde	 für	 den	 Bereich	der	 Fi-
nanzmarktregulierung	 das	 vierstufige	 Lamfalussy-
verfahren,	und	damit	auch	das	Komitologieverfahren	
eingeführt.	 Das	 EP	 stand	 dem	 von	Anfang	 an	 reser-
viert	kritisch	gegenüber,	da	der	Regelungsgehalt	die-
ser	 Durchführungsrechtsakte	 durchaus	 wesentliche	

Inhalte	betreffe,	welche	daher	auch	vom	EP	zu	disku-
tieren	und	zu	beschließen	seien.	In	die	Basisrechtsakte	
wurden	 daher	 auf	 Forderung	 des	 EP	 entsprechende	
Sunsetklauseln	aufgenommen,	die	die	Kompetenz	zur	
Erlassung	 der	 Durchführungsrechtsakte	 zeitlich	 be-
fristen.		Zudem	sieht	das	Lamfalussyverfahren	-	nicht	
zuletzt	 auch	 aufgrund	massiver	Widerstände	 des	 EP	
-	einige	Abweichungen	vom	normalen	Regelungsver-
fahren	 vor,	 insbesondere	 eine	 dreimonatige	 Frist	 zur	
Äußerung	des	EP	mittels	Entschließung.		
	 Weiters	musste	die	EK	dem	EP	 im	Zuge	der	Ver-
handlungen	 zum	 Verfassungsvertrag	 Unterstützung	
bei	der	Komitologiereform	zusagen.		Wegen	des	Schei-
terns	der	EU-Verfassung,	die	in	Art	I-36	(2)	a	ein	Rück-
holrecht	 des	 EP	 für	 Komitologiemaßnahmen	 vorsah,	
drohte	das	EP	ab	Herbst	2005	sämtliche	Rechtsakte,	die	
Komitologiebestimmungen	 enthalten,	 zu	 blockieren.	
Konkreter	Anlassfall,	der	den	Boykott	ins	Rollen	brach-
te,	war	wiederum	eine	Finanzdienstleistungsrichtlinie,	
nämlich	die	Eigenkapitalrichtlinie	für	Banken,	mit	der	
das	Basel	 II-Abkommen	EG-rechtlich	umgesetzt	wer-
den	sollte.	Der	Konflikt	weitete	sich	aber	rasch	auf	den	
gesamten	Komitologiebereich	aus.
	 Das	EP	forderte	erfolgreich	eine	Reform	des	Komi-
tologieverfahrens.	Den	Bedenken	des	EP	 im	Hinblick	
auf	 das	 institutionelle	 Gleichgewicht	 auf	 level	 2	 von	
Lamfalussy	wurde	durch	die	 interinstitutionelle	Eini-
gung	auf	ein	Regelungsverfahren	mit	Kontrolle	im	Juli	
2006	 Rechnung	 getragen,	 wobei	 die	 Komitologieent-
scheidung	des	Rates	aus	1999	dahingehend	abgeändert	
wurde,	 dass	 für	 alle	 Durchführungsmaßnahmen	mit	
„quasilegislativem	Inhalt“	ein	Regelungsverfahren	mit	
Kontrolle	eingeführt	wurde.	Bei	diesem	Regelungsver-
fahren	mit	Kontrolle	haben	Rat	und	EP	ein	echtes	Veto-
recht,	das	heißt	die	EK	kann	nicht	gegen	deren	Willen	
eine	Durchführungsmaßnahme	erlassen.
	 Das	Regelungsverfahren	mit	Kontrolle	ist	auf	Maß-
nahmen	 von	 allgemeiner	 Tragweite4	 zur	 Änderung	
von	 nicht	 wesentlichen5	 Bestimmungen	 eines	 nach	
dem	Verfahren	des	Art	251	des	EG-Vertrags	erlassenen	
Rechtsakts,	 einschließlich	 durch	 Streichung	 einiger	
dieser	Bestimmungen	oder	Hinzufügung6	neuer	nicht	
wesentlicher	Bestimmungen,	 anzuwenden.	Gleichzei-
tig	wurde	zwischen	Rat,	EK	und	EP	vereinbart,	dass	
in	bestimmten	Rechtsakten,	darunter	finden	sich	auch	
sämtliche	 nach	 dem	 Lamfalussyverfahren	 erlassene	
Richtlinien,	so	rasch	wie	möglich	das	neue	Verfahren	
eingeführt	wird.	 	 Entsprechende	 Richtlinienvorschlä-
ge	 zur	Einführung	des	neuen	Verfahrens	wurden	 im	
Frühjahr	 2008	 angenommen,	 wobei	 gleichzeitig	 die	
Sunsetklauseln	 aufgehoben	wurden.	Auf	die	meisten	
Komitologiebestimmungen	 im	Finanzdienstleistungs-

3		Commission	Staff	Working	Document:	Application	of	the	Lamfalussy	Process	to	the	EU	Securities	Market	Legislation	(SEC	(2004)	1459),	November	2004,	S	3
4	Abgrenzung	zu	rein	exekutiven	Maßnahmen
5	Abgrenzung	zu	rein	legislativen	Maßnahmen
6	Hinzufügung	nur,	wo	sie	als	Änderung	des	Gehalts	des	Elements	des	Basisrechtsaktes:	Definition	erfolgt	erst	auf	level	2.



10

Einführung in Komitologie und Lamfalussy

bereich	findet	 nun	das	Regelungsverfahren	mit	Kon-
trolle	Anwendung.
	 Grundsätzlich	sind	außer	dem	Finanzmarktbereich	
auch	andere	Bereiche	betroffen,	den	Schwerpunkt	und	
Anlassfall	 zur	 Komitologiereform	 bildete	 aber	 der	
Lamfalussybereich.
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3.1. Grundlagen im EG-Vertrag

3.1.1. Vollziehung des Gemeinschaftsrechts

Die	 Vollziehung	 des	 Gemeinschaftsrechts	 ist	 grund-
sätzlich	 den	 Mitgliedstaaten	 überlassen;	 dies	 ergibt	
sich	 bereits	 aus	Art	 10	 EG-Vertrag.	 Vollziehung	 um-
fasst	dabei	grundsätzlich	auch	die	nähere	Präzisierung	
eines	Basisrechtsaktes.7	Gemäß	dem	 in	Art	 5	EG-Ver-
trag	 verankerten	 Subsidiaritätsprinzip	 „kann	die	Ge-
meinschaft	 nur	 tätig	 werden,	 sofern	 und	 soweit	 die	
Ziele	der	in	Betracht	gezogenen	Maßnahmen	auf	Ebe-
ne	der	Mitgliedstaaten	nicht	ausreichend	erreicht	wer-
den	können	und	daher	wegen	ihres	Umfanges	oder	ih-
rer	Wirkungen	besser	auf	Gemeinschaftsebene	erreicht	
werden	können“.	In	diesem	Rahmen	sieht	Art	202	EG-
Vertrag	die	Möglichkeit	vor,	dass	„zur	Verwirklichung	
der	Ziele	nach	Maßgabe	des	Vertrages	der	Rat	der	EK	
Befugnisse	 zur	Durchführung	 von	Rechtsakten	 über-
tragen	 kann“.	 Gleichzeitig	 sieht	 der	 EG-Vertrag	 vor,	
dass	das	EP	von	der	Vollziehung8	ausgeschlossen	ist.	
	 Auch	der	Rat	ist	in	diesen	Komitologieausschüssen	
nicht	vertreten,	sondern	„Vertreter	der	Ministerien	der	
Mitgliedstaaten“.	Dies	wird	als	Ausfluss	der	indirekten	
Verwaltung	gesehen.		Diese	Ausübung	von	delegierten	
Verwaltungsbefugnissen	 in	 dieser	 besonderen	 Form	
der	 Zusammenarbeit	 der	 EK	mit	 den	 Vertretern	 der	
Mitgliedstaaten	 und	 der	 grundsätzliche	 Ausschluss	
des	Legislativorgans	EP	von	der	Vollziehung	 im	EG-
Vertrag	machte	die	Einbeziehung	des	EP	in	das	Komi-
tologieverfahren	rechtlich	problematisch9.
	 Der	 EuGH10	 legt	 den	 Begriff	 der	 Durchführung	
grundsätzlich	 sehr	 weit	 aus11.	 Durchführungsmaß-
nahmen	können	Rechtsakte	allgemeiner	oder	konkreter	
Art	 sein,	 die	 die	 Vorschriften	 des	 durchzuführenden	
Rechtsaktes	 näher	 bestimmen.	 Die	 Grundmaßnahme	
(Basisrechtsakt)	 muss	 jedoch	 den	 Durchführungs-
rechtsakt	 hinreichend	 determinieren.	 Die	 Durchfüh-
rungsmaßnahme	 muss	 sich	 wiederum	 im	 Rahmen	
der	 sekundärrechtlichen	 Ermächtigung	 halten.12 Die 
Komitologieermächtigung	hat	für	jeden	Basisrechtsakt	

einzeln	zu	erfolgen	und	es	 ist	dabei	der	Umfang,	die	
Dauer	 und	Ausschusstyp	 konkret	 festzulegen.	Ange-
legenheiten	 von	 grundsätzlicher	 Bedeutung	 für	 den	
jeweiligen	 Bereich	 können	 nicht	 delegiert	 werden13. 
Einer	 automatischen	 und	 generalklauselartigen	 Zu-
weisung	 von	 Durchführungsbefugnissen	 an	 die	 EK	
steht	 der	 EG-Vertrag	 entgegen,	 da	 dadurch	das	 dem	
EG-Vertrag	inhärente	institutionelle	Gleichgewicht	be-
einträchtigt	wäre.

3.1.2. Verfahrensmodalitäten - Komitologiebeschluss

Die	 Grundsätze	 und	 Regeln	 der	 Modalitäten	 dieser	
Durchführungsbefugnisse	 kann	 der	Rat	 ebenfalls	 ge-
mäß	Art	 202	 EG-V	 festlegen,	 wobei	 die	 EK	 ein	 Vor-
schlagsrecht	und	das	EP	ein	Recht	auf	Stellungnahme	
bei	Festlegung	der	Grundsätze	und	Regeln	für	die	Mo-
dalitäten	durch	den	Rat	hat.	Der	Rat	legt	diese	einstim-
mig	mittels	Beschluss	fest.		Dieser	Beschluss	des	Rates	
über	die	Grundsätze	und	Regeln	des	Durchführungs-
verfahrens	wird	Komitologiebeschluss	genannt.	Darin	
legt	der	Rat	die	Voraussetzungen	für	die	Erlassung	von	
Durchführungsmaßnahmen	fest	und	bestimmt	das	für	
ihren	Erlass	anwendbare	Verfahren	durch	Einsetzung	
von	Ausschüssen	 unter	 Vorsitz	 der	 EK.14	 Die	 Einset-
zung	solcher	Ausschüsse,	hat	der	EuGH	 in	 ständiger	
Rechtsprechung	anerkannt.15 
	 Der	Rat	kann	sich	in	spezifischen	Fällen	auch	vor-
behalten,	die	Durchführungsbefugnisse	selbst	auszuü-
ben.		Eine	entsprechende	Bestimmung	sah	bereits	der	
EWG-Vertrag	 vor.	 Aus	 der	 Formulierung	 in	 Art	 202	
ergibt	 sich,	 dass	 der	 Komitologiebeschluss	 des	 Rates	
endgültig	ist.	Das	heißt,	dass	bei	Erlass	eines	Rechtsak-
tes	kein	neues	Verfahren	eingeführt	werden	kann,	etwa	
mit	dem	Argument,	dass	es	sich	um	einen	speziellen	
Fall	handle.16 
	 Art	202	EG-Vertrag	und	der	Komitologiebeschluss	
finden	nach	Wortlaut	und	Entstehungsgeschichte	auch	
auf	Rechtsakte	Anwendung,	 die	 von	Rat	 und	EP	 ge-
meinsam	im	Mitentscheidungsverfahren	erlassen	wor-
den	sind.17	Das	EP	hat	diese	Rechtsmeinung	zunächst	

3. Komitologie 

7 Seifert,	Working	Paper	Nr	72	des	Europainstituts	der	Wirtschaftsuniversität	Wien	(Juli	2006),	Die	Durchführung	des	Gemeinschaftsrechts	durch	die	Europä-
ische	Kommission	als	Teil	europäischer	„Gesetzgebungstätigkeit“	–	aktuelle	Rechtslage	und	Modell	einer	Europäischen	Verfassung,	S	8	f	Und	EuGH	in	Rs	16/88	
vom	24.10.1989 
8	Siehe	Art	7,	189	und	192	EG-Vertrag.
9	siehe	dazu	auch	unten:	3.2.5.	Die	Komitologiereform	2006	und	ihre	Auswirkungen	auf	den	Finanzdienstleistungsbereich
10	Zu	grundsätzlichen	Entscheidungen	über	das	Komitologieverfahren	siehe	insb.	Rs	C-378/00,	C-154/04,	C-155/04	und	C-259/95
11	Rs	16/88	vom	24.10.1989
12 Breier	in	Lenz/Borchardt,	EUV/EGV,	4.	Auflage,	Art	202	Rn	5	mit	weiteren	Verweisen
13	in	diesem	Sinne	EuGH,	C-25/70;	Rs	291/86,	Central-Import	Münster,EuGH	Rs	291/86	vom	5.7.1988
14 Breier	in	Lenz/Borchardt,	EUV/EGV,	4.	Auflage,	Art	202	Rn	4
15	siehe	dazu	mit	zahlreichen	Hinweisen	Seifert,	Working	Paper	Nr.	72	des	Europainstituts	der	Wirtschaftsuniversität	Wien	(Juli	2006),	Die	Durchführung	des	
Gemeinschaftsrechts	durch	die	Europäische	Kommission	als	Teil	europäischer	„Gesetzgebungstätigkeit“	–	aktuelle	Rechtslage	und	Modell	einer	Europäischen	
Verfassung,	S.	41	f. 
16 Breier in Lenz/Borchardt,	EUV/EGV,	4.	Auflage,	Art	202	Rn	4
17 Breier in Lenz/Borchardt,	EUV/EGV,	4.	Auflage,	Art	202	Rn	6	mit	weiteren	Verweisen
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nicht	mitgetragen.	 Der	 daraus	 resultierende	 Konflikt	
wurde	jedoch	in	einem	„modus	vivendi“18,	der	die	Be-
stimmungen	 des	 Komitologiebeschlusses	 unberührt	
lässt	 und	 lediglich	Leitlinien	 enthält,	 die	 nur	 die	 be-
teiligten	Organe	binden,	beseitigt.	Der	modus	vivendi	
sieht	vor,	dass	die	EK	das	EP	über	von	ihr	beabsichtigte	
Durchführungsmaßnahmen	informiert.	Die	Problema-
tik	der	Einbeziehung	des	EP	in	das	Komitologieverfah-
ren	und	die	Forderungen	des	EP	werden	im	folgenden	
noch	unter	3.2.5	und	4.2	eingehender	erläutert.

3.1.3. Die Rolle der Komitologieermächtigung

Wiewohl	 es	 sich	 institutionenrechtlich	betrachtet	 also	
um	 Vollzugsmaßnahmen	 handelt,	 werden	 im	 Rah-
men	 des	 Komitologieverfahrens	 letztendlich	 doch	
generell-abstrakte	Normen	beschlossen.19	Um	die	ein-
geschränkte	 demokratische	 Kontrolle	 durch	 Rat	 und	
EP	auszugleichen,	wurde	von	den	verschiedenen	Insti-
tutionen	stets	auf	vermehrte	Transparenz	des	Verfah-
rens	geachtet.20	Externe	Beobachter	merkten	zuweilen	
kritisch	 an,	 dass	 die	 Vertreter	 der	Mitgliedstaaten	 in	
den	Komitologieausschüssen	mehr	die	Rolle	von	Ver-
waltungsbeamten	und	Experten	wahrnehmen	würden	
als	eine	echte	Kontrollinstanz	gegenüber	der	EK	dar-
stellen	würden.21	 Eine	 solche	Kritik	wurde	vor	 allem	
immer	 dann	 laut,	 wenn	 die	 Abgrenzung	 zwischen	
politisch	sensiblen	Fragen,	die	Gegenstand	des	Basis-
rechtsaktes	 sein	 sollten,	 und	 Fragen	 der	 technischen	
Ausführung	im	Basisrechtsakt	nicht	klar	gezogen	wer-
den.	Dies	zeigt	sich	insbesondere	bei	Themen,	die	einer	
Risikoeinschätzung	bedürfen.	Das	Problem	liegt	dabei	
aber	eigentlich	weniger	im	Komitologieverfahren	als	in	
der	zu	vagen	Regelung	der	Komitologieermächtigung	
im	Basisrechtakt	 selbst,	der	wiederum	von	allen	drei	
Institutionen	beschlossen	wird.
	 Komitologieermächtigungen	 stecken	 den	 im	
Durchführungsrechtsakt	zu	erlassenden	Regelungsin-
halt	oft	nur	sehr	vage	ab.		Das	hat	mehrere	Hintergrün-
de.	 Zum	 einen	 nimmt	 eine	 zu	 enge	 Determinierung	
Flexibilität	in	der	Reaktion	auf	technische	oder	Markt-
Entwicklungen.	Zum	anderen	fehlt	den	Gesetzgebern	
des	 Basisrechtsaktes	 oftmals	 auch	 die	 technische	 Ex-
pertise	zur	konkreten	Abgrenzung;	diese	wird	zumeist	
erst	 im	 Rahmen	 der	 Erstellung	 der	 Durchführungs-
maßnahmen	 in	 Wege	 eingehender	 Konsultationen	
von	der	EK	eingeholt.	Der	zeitliche	Faktor	spielt	dabei	
ebenfalls	eine	wesentliche	Rolle.		Legislativvorschlägen	
der	EK	geht	zwar	in	der	Regel	eine	Auswirkungsstudie	
voran,	eingehende	technische	Fragestellungen	bleiben	
dazu	aber	bisweilen	ausgespart	oder	stellen	sich	erst	im	

Rahmen	der	Verhandlungen	zwischen	Rat,	EP	und	EK.	
Eine	 Beischaffung	 entsprechender	 Expertise	 und	 In-
formationen	im	normalen	Mitentscheidungsverfahren	
würde	 den	Gesetzgebungsprozess	 aber	mitunter	 um	
Jahre	verzögern.	Je	unbestimmter	eine	Durchführungs-
ermächtigung	 ist,	desto	entscheidender	 ist	wiederum	
eine	 entsprechende	 –	 nachprüfende	 –	 Kontrolle	 der	
Durchführungsmaßnahme	durch	die	Gesetzgeber	des	
Basisrechtsaktes.	 Diese	 Überlegungen	 führten	 letzt-
endlich	auch	zur	Einführung	des	Regelungsverfahrens	
mit	Kontrolle	für	quasilegislative	Durchführungsmaß-
nahmen	(siehe	dazu	im	Einzelnen	unter	3.2.5).

3.2. Entstehungsgeschichte

3.2.1. Die Anfänge des Komitologieverfahrens

Das	 Komitologieverfahren	 hat	 seine	 Ursprünge	 in	
den	Sechzigerjahren	des	zwanzigsten	Jahrhunderts	im	
Agrarbereich	und	 fand	 zunächst	 im	Landwirtschaft-,	
Gesundheits-	 und	 Veterinärmedizinbereich	 Anwen-
dung.
	 Die	 erste	 allgemeine	 einheitliche	 Regelung	 des	
Komitologieverfahrens	geht	auf	die	zweite	Hälfte	der	
Achtzigerjahre	zurück.22	Seit	der	Einführung	des	Mit-
entscheidungsverfahrens	 im	 EG-Vertrag	 drängte	 das	
EP	auf	eine	Aufwertung	seiner	Befugnisse.

3.2.2. Der Komitologiebeschluss von 1999

Der	 Komitologiebeschluss	 von	 1999	 ersetzt	 den	 Be-
schluss	von	1987	zur	Ausübung	der	Durchführungsbe-
fugnisse	der	EK.	Eine	Neufassung	war	nach	dem	Vertrag	
von	Amsterdam	notwendig	geworden.	Dabei	wurden	
Kriterien	 für	die	Anwendung	der	verschiedenen	Ver-
fahrenstypen	festgelegt	und	die	Einbeziehung	des	EP	
verbessert	 (Art	7	des	Komitologiebeschlusses),	 sofern	
der	Basisrechtsakt	im	Mitentscheidungsverfahren	(Art	
251	EG-Vertrag)	erlassen	wurde.	So	hat	das	EP	im	Fal-
le	 der	 Überschreitung	 der	 Durchführungsbefugnisse	
durch	die	EK	gewisse	Rechte.	Zudem	soll	das	EP	zur	
entsprechenden	Wahrnehmung	seiner	Rechte	regelmä-
ßig	über	Komitologieverfahren	informiert	werden.
	 Außerdem	 sollte	 auch	 die	 Öffentlichkeit	 durch	
Veröffentlichung	 von	 Dokumenten	 mehr	 als	 bisher	
einbezogen	werden.	All	dies	soll	der	Wahrung	des	in-
stitutionellen	Gleichgewichts	und	der	demokratischen	
Legitimation	 dieses	 Rechtsetzungsverfahrens	 der	 EK	
dienen.	Der	Komitologiebeschluss	von	199923	sieht	drei	

18	ABl	1996,	C	102/1
19	in	diesem	Sinne	auch	Schweitzer/ Hummer/Oberwexer,	Europarecht	(2007),	Rn	483
20 Chalmers/ Hadjiemmanuil/ Monti/ Tomkins,	European	Union	Law	(2006),	S	165
21 Chalmers/ Hadjiemmanuil/ Monti/ Tomkins,	European	Union	Law	(2006),	S	164
22	Beschluss	des	Rates	vom	13.	Juli	1987,	87/373/EWG
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Falle	eines	Basisrechtsaktes,	der	im	Mitentscheidungs-
verfahren	gemäß	Art	251	EG-Vertrag	erlassen	wurde,	
gegebenenfalls	 einer	 Stellungnahme	 des	 EP	 folgend	
(wenn	 dieses	 der	Meinung	 ist,	 dass	 die	Maßnahmen	
über	die	 in	dem	Basisrechtsakt	 vorgesehenen	Durch-
führungsbefugnisse	 der	 EK	 hinausgehen),	 ausspre-
chen	kann.
	 Das	 EP	 hat	 den	 Rat	 im	 Regelungsverfahren	 im	
Falle	 einer	möglichen	Überschreitung	 der	 Durchfüh-
rungsbefugnisse	durch	die	EK	zu	informieren.	Der	Rat	
kann	sodann	innerhalb	einer	Frist	von	höchstens	drei	
Monaten	mit	 qualifizierter	Mehrheit	 gegen	 den	 Vor-
schlag	der	EK	stimmen.	Diesfalls	hat	die	EK	den	Vor-
schlag	erneut	zu	prüfen	und	kann	entweder	dem	Rat	
einen	geänderten	Vorschlag	vorlegen,	ihren	ursprüng-
lichen	Vorschlag	erneut	vorlegen	oder	einen	Vorschlag	
im	Rahmen	des	Mitentscheidungsverfahrens	vorlegen.
	 Der	EK	kommt	jedoch	die	führende	Rolle	zu;	we-
der	Rat	noch	EP	haben	eine	rechtliche	Möglichkeit,	eine	
Durchführungsmaßnahme	 letztendlich	zu	blockieren.	
Ihr	„Veto“	hat	nur	aufschiebenden	Charakter.	 	Beiden	
Institutionen	steht	jedoch	das	Recht	zu,	eine	Durchfüh-
rungsmaßnahme	beim	EuGH	anzufechten,	wenn	diese	
den	Rahmen	der	Richtlinie,	auf	deren	Basis	sie	erlassen	
wurde,	 überschreitet.	Dennoch	 schränkt	das	Komito-
logieverfahren	die	Rechte	der	„Gesetzgeber“	Rat	und	
EP	 in	gewisser	Weise	ein,	 sie	haben	kein	endgültiges	
Vetorecht.

3.2.3. Das Regelungsverfahren im Detail

Nach	 Unterbreitung	 eines	 Entwurfes	 der	 Durchfüh-
rungsmaßnahmen	durch	die	 EK	 stimmt	der	Komito-
logieausschuss	über	den	Entwurf	gemäß	einem	festge-
legten	Zeitplan	ab.
	 Stimmt	der	Ausschuss	dem	Entwurf	der	Maßnah-
men	zu,	werden	sie	von	der	EK	gebilligt	und	werden	
zu	verbindlichem	Gemeinschaftsrecht.
	 Stimmt	 der	 Ausschuss	 gegen	 den	 Entwurf	 der	
Maßnahmen	oder	gibt	er	keinerlei	Stellungnahme	ab,	
wird	der	Entwurf	der	Maßnahmen	als	Kommissions-
vorschlag	 an	 den	 Rat	 weitergeleitet.	 	 Der	 Rat	 kann	
dann	 innerhalb	 einer	 bestimmten	 Frist	 über	 die	An-
nahme	 oder	 Ablehnung	 des	 Vorschlags	 abstimmen.	
Diese	 Frist	 darf	 allerdings	 drei	 Monate	 nicht	 über-
schreiten.	Zudem	kann	der	Rat	nur	mit	qualifizierter	
Mehrheit	den	Vorschlag	der	EK	ablehnen	oder	 einen	
Alternativvorschlag	annehmen.	Dies	sind	de	facto	sehr	
hohe	Hürden,	da	die	Meinungsbildung	im	Rat	zu	kon-
troversiellen	Fragen	zumeist	nicht	so	schnell	erfolgt.24 
	 Lehnt	der	Rat	den	Vorschlag	ab,	so	hat	die	EK	den	
Vorschlag	erneut	zu	prüfen.

Verfahren	 vor:	 das	 Beratungsverfahren,	 das	 Verwal-
tungsverfahren	und	das	Regelungsverfahren.	In	jedem	
dieser	Verfahren	ist	der	EK	ein	Ausschuss	(Komitolo-
gieausschuss)	beigegeben,	der	sich	aus	Vertretern	aller	
Mitgliedstaaten	zusammensetzt.	Die	EK	führt	den	Vor-
sitz	über	diesen	Ausschuss.
	 Das	 Beratungsverfahren	 gibt	 der	 EK	 den	 größt-
möglichen	 Handlungsspielraum,	 die	 Stellung	 des	
Rates	ist	im	Vergleich	zu	den	übrigen	Verfahrensarten	
am	schwächsten.	Im	Beratungsverfahren	(Art	3	des	Ko-
mitologiebeschlusses)	kann	die	EK	die	Stellungnahme	
des	Ausschusses	 berücksichtigen,	wenn	 sie	 die	 beab-
sichtigte	Maßnahme	erlässt.	Weder	Rat	noch	EP	stehen	
aber,	außer	im	Fall	der	Überschreitung	der	Durchfüh-
rungsbefugnisse	durch	die	EK,	Rechtbehelfe	offen.	Auf	
das	Beratungsverfahren	soll	gemäß	Erwägungsgrund	
8	 des	 Komitologiebeschlusses	 in	 all	 jenen	 Fällen	 zu-
rückgegriffen	werden,	in	denen	es	als	zweckmäßigstes	
Verfahren	angesehen	wird.	Es	verhält	sich	subsidiär	zu	
den	 anderen	Verfahrensarten,	 deren	Anwendungsbe-
reich	 spezieller	 geregelt	 ist.	 Das	 Beratungsverfahren	
kann	also	nur	dann	herangezogen	werden,	wenn	nicht	
ausdrücklich	bereits	eines	der	anderen	Verfahren	vor-
gesehen	ist.
	 Das	 Verwaltungsverfahren	 (Art	 4	 des	 Komito-
logiebeschlusses)	 soll	 gemäß	 Erwägungsgrund	 6	 in	
Landwirtschafts-	 und	 Fischereiangelegenheiten	 oder	
bei	der	Umsetzung	von	Programmen	mit	substantiellen	
budgetären	Auswirkungen	zur	Anwendung	kommen.	
Hier	kann	die	EK	zwar	auch	von	Ausschussstellung-
nahmen	abweichen.		Sie	hat	jedoch	den	Rat	davon	zu	
unterrichten	und	die	Maßnahmen	um	höchstens	drei	
Monate	zu	verschieben.	Vor	Ablauf	dieser	Frist	kann	
der	Rat	mit	qualifizierter	Mehrheit	anders	entscheiden.
Das	Regelungsverfahren	(Art	5)	soll	gemäß	Erwägungs-
grund	 7	 im	 Falle	 von	 „Maßnahmen	mit	 allgemeiner	
Tragweite,	mit	denen	wesentliche	Bestimmungen	des	
Basisrechtsaktes	 angewandt	 werden	 sollen“,	 ebenso	
zur	Änderung	oder	Aktualisierung	„bestimmter	nicht	
wesentlicher	Bestimmungen	des	Basisrechtsaktes“	zur	
Anwendung	kommen.	Auch	Maßnahmen	zum	Schutz	
der	Gesundheit	oder	Sicherheit	von	Menschen,	Tieren	
oder	Pflanzen	sind	im	Rahmen	des	Regelungsverfah-
rens	zu	behandeln.
	 Im	Regelungsverfahren	 hat	 die	 EK	 erhöhte	 Vor-
lagepflichten	und	Verfahrenshürden,	wenn	 sie	 gegen	
die	 Mehrheit	 des	 Ausschusses	 Maßnahmen	 erlassen	
will.		Die	EK	muss	sich	grundsätzlich	an	die	Stellung-
nahme	des	Ausschusses	halten.	Wenn	sie	von	der	Mei-
nung	des	Ausschusses	abweichen	will,	kann	die	EK	die	
Maßnahmen	nicht	sofort	setzen,	sondern	muss	zuerst	
einen	Vorschlag	einbringen,	gegen	den	sich	der	Rat,	im	

23	Beschluss	des	Rates	vom	28.	Juni	1999	über	die	Festlegung	der	Modalitäten	für	die	Ausübung	der	der	Kommission	übertragenen	Durchführungsbefugnisse,	
Abl.	Nr.	L	184/23	vom	17.7.1999 
24	zu	dieser	Problematik	siehe	auch:	Chalmers/ Hadjiemmanuil/ Monti/ Tomkins,	European	Union	Law	(2006),	S	162
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Die	EK	hat	dann	drei	Möglichkeiten	zur	Auswahl:	
1.	Vorlage	eines	geänderten	Vorschlags	für	die	Durch-
führungsmaßnahmen	an	den	Rat;

2.	 erneute	Vorlage	ihres	ursprünglichen	Vorschlags;
3.	Verzicht	auf	den	Entwurf	der	Durchführungsmaß-
nahmen	 und	 Vorlage	 eines	 Vorschlags	 im	Mitent-
scheidungsverfahren	 gemäß	 Art	 251	 EG-Vertrag	
mittels	Rückgriff	auf	ihre	Initiativrechte.

Bei	Verschweigung	des	Rates	kann	die	EK	den	vorge-
schlagenen	Durchführungsrechtsakt	erlassen.
	 Vertritt	das	EP	die	Auffassung,	dass	der	vorgelegte	
Entwurf	die	im	Basisrechtsakt	festgelegten	Durchfüh-
rungsbefugnisse	der	EK	übersteigt,	so	muss	die	EK	den	
Vorschlag	erneut	prüfen.		Unter	bestmöglicher	Berück-
sichtigung	der	Entschließung	des	EP	kann	die	EK
1.	dem	Ausschuss	einen	neuen	Entwurf	vorlegen,	
2.	das	Verfahren	fortsetzen	oder	
3.	einen	Vorschlag	im	Rahmen	des	Mitentscheidungs-
verfahrens	ausarbeiten.

Weder	Rat	 noch	EP	haben	 also	 ein	 endgültiges	Veto.		
Die	 EK	 kann	 grundsätzlich	 den	 ursprünglichen	Vor-
schlag	nach	erneuter	Vorlage	annehmen.25 

3.2.4. Besonderheiten des Komitologieverfahrens  
im Bereich des Lamfalussyprozesses

Bereits	 der	 Rat	 der	 Weisen	 war	 sich	 der	 Sensibilität	
der	Einführung	des	Komitologieverfahrens	im	Finanz-
dienstleistungsbereich	im	Rahmen	des	Lamfalussypro-
zesses	 bewusst.26	 Ein	Mehr	 an	 Transparenz	 auf	 allen	
Ebenen	 sollte	 die	 eingeschränkte	Mitsprache	 bei	 den	
Durchführungsmaßnahmen	kompensieren	und	so	das	
institutionelle	Gleichgewicht	aufrechterhalten	werden.	
In	diesem	Sinne	 forderte	bereits	der	Europäische	Rat	
von	 Stockholm	 die	 Einhaltung	 der	 „Aerosolklausel“	
und	 die	 Einrichtung	 einer	 Interinstitutionellen	 Beo-
bachtungsgruppe.

3.2.4.1. Aerosolklausel
Im	Beschluss	des	Europäischen	Rates	von	Stockholm27  
wurde	die	so	genannte	Aerosolklausel,	die	eine	Beach-
tung	von	Mehrheitsmeinungen	des	Rates	sicherstellen	
sollte,	 aufgenommen.	 Diese	 Klausel	 besagt,	 dass	 die	
EK	 „bei der Suche nach einer ausgewogenen Lösung für 
die Fälle, in denen Durchführungsmaßnahmen im Bereich 

der Wertpapiermärkte im Lichte der Beratungen als beson-
ders heikel betrachtet werden, ein Tätigwerden gegen eine 
vorherrschende Auffassung, die sich im Rat zur Frage der 
Zweckmäßigkeit der betreffenden Maßnahmen herauskri-
stallisieren könnte, [zu] vermeiden“	soll.28	Unter	vorherr-
schenden	 Meinungen	 werden	 einfache	 Mehrheiten	
von	Mitgliedstaaten	verstanden,	die	einer	bestimmten	
Maßnahme	 stark	 ablehnend	 gegenüber	 stehen.	 Die	
Bezeichnung	 „Aerosolklausel“	 rührt	 von	der	 erstma-
ligen	 Verwendung	 einer	 Klausel	 zur	 Beachtung	 von	
Mehrheitsmeinungen	 des	 Rates,	 die	 jedoch	über	 kei-
ne	Sperrmehrheit	verfügen,	 im	Komitologieverfahren	
im	Zusammenhang	mit	 Fluorchlorkohlenwasserstoff-
Emissionen	aus	Spraydosen.	Diese	Klausel	musste	al-
lerdings	im	Zuge	der	Ausdehnung	des	Lamfalussypro-
zesses	auf	den	Banken-	und	Versicherungsbereich	2004	
auf	Wunsch	des	EP,	das	darin	eine	Besserstellung	des	
Rates	 sah,	 wieder	 zurückgenommen	 werden29.	 Nach	
Auffassung	des	EP	gab	es	 für	die	Aerosolklausel	kei-
ne	rechtliche	Grundlage,	wohl	aber	vermeinte	das	EP	
darin	 ein	dem	Rat	 eingeräumtes	Rückholrecht	 zu	 er-
kennen.

3.2.4.2. Inter-Institutionelle Beobachtungsgruppe (IIMG)
Zur	Überwachung	des	 Funktionierens	des	Lamfalus-
syverfahrens	 und	 insbesondere	 des	 Komitologiever-
fahrens	dabei	wurde	gemäß	dem	Beschluss	des	Euro-
päischen	Rates	von	Stockholm	eine	Inter-Institutionelle	
Beobachtergruppe	 (Inter-Institutional	 Monitoring	
Group	–	IIMG)	eingerichtet,	die	sich	aus	Vertretern	al-
ler	drei	Institutionen	zusammensetzt.

3.2.4.3. Prüfungsrechte des EP, Sunsetklauseln und  
   Rückholrecht
Weiters	sah	der	Beschluss	von	Stockholm	vor,	dass	die	
EK	im	Falle	einer	vom	EP	behaupteten	Überschreitung	
der	Durchführungsbefugnisse	 durch	 die	 EK	 die	 vor-
geschlagenen	Maßnahmen	überprüft	und	das	von	ihr	
beabsichtigte	Vorgehen	begründet.30 
	 Das	 EP	 war	 gegenüber	 der	 Einführung	 des	 Ko-
mitologieverfahrens	 im	 Finanzdienstleistungsbereich	
von	Anfang	an	skeptisch.
	 Es	 zweifelte	 die	 Legitimation	 der	 Anwendung	
des	Art	202	im	Zusammenhang	mit	dem	Mitentschei-
dungsverfahren	 gemäß	Art	 251	 des	 EG-Vertrages	 an,	
da	seiner	Auffassung	nach	die	Delegation	von	Recht-
setzungsmaßnahmen	 des	 Rates	 an	 die	 EK	 nur	 dann	

25 Chalmers/ Hadjiemmanuil/ Monti/ Tomkins,	European	Union	Law	(2006),	S	166
26	siehe	dazu	auch	unten:	4.2.	Der	vierstufige	Lamfalussyprozess	im	Kontext	des	EG-Vertrages
27	Entschließung	des	Europäischen	Rates	vom	23.	März	2001	über	eine	wirksamere	Regulierung	der	Wertpapiermärkte	in	der	Europäischen	Union,	ABl	Nr	C	
138/1	vom	11.	5.	2001 
28	Punkt	5	der	Entschließung	des	Europäischen	Rates	vom	23.	März	2001	über	eine	wirksamere	Regulierung	der	Wertpapiermärkte	in	der	Europäischen	Union,	
ABl	Nr	C	138/1	vom	11.	5.	2001 
29	Schreiben	des	ASTV	vom	16.	März	2004	an	die	Vorsitzende	des	ECON-Ausschusses	des	Europäischen	Parllaments,	Frau	Randzio-Plath,	COD	2003/0263;	siehe	
dazu	auch:	4.2.	Der	vierstufige	Lamfalussyprozess	im	Kontext	des	EG-Vertrages 
30	Entschließung	des	Europäischen	Rates	vom	23.	März	2001	über	eine	wirksamere	Regulierung	der	Wertpapiermärkte	in	der	Europäischen	Union,	ABl	Nr	C	
138/1	vom	11.	5.	2001 
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31	Stellungnahme	des	Europäischen	Parlaments	zum	Kommissionsvorschlag	zur	Ausdehnung	des	Lamfalussyverfahrens	auf	den	Banken-	und	Versicherungsbe-
reich,	COD	2003/0263 
32	so	auch	Erwägungsgrund	6	der	Richtlinie	2005/1/EG	vom	9.	März	2005	zur	Einführung	einer	neuen	Organisationsstruktur	für	Finanzdienstleistungsausschüs-
se,	ABl	Nr	L	79,	S	9	(24.3.2005) 
33	Zu	den	Zusicherungen	siehe	auch:			Protokoll	über	die	Plenarsitzung	des	Europäischen	Parlamentes	vom	5.	Februar	2002,	Abl	Nr	C	284	E/115,	21.	11.	2002;	
sowie	die	Erwägungsgründe	der	Richtlinie	2005/1/EG 
34	Dies	war	aber	auch	bereits	in	der	Entschließung	des	Europäischen	Rates	vom	23.	März	2001	über	eine	wirksamere	Regulierung	der	Wertpapiermärkte	in	der	
Europäischen	Union	(ABl.	Nr.	C	138/1	vom	11.	5.	2001)	vorgesehen. 
35	All	diese	Zusicherungen	waren	ursprünglich	für	den	Wertpapierbereich	vereinbart	worden;	mit	Ausdehnung	des	Lamfalussyverfahrens	auf	den	Banken-	und	
Versicherungsbereich	galten	sie	fortan	auch	dort	für	die	relevanten	Ausschüsse	(EBC	und	EIOPC). 
36	Stellungnahme	des	Europäischen	Parlaments	zum	Kommissionsvorschlag	zur	Ausdehnung	des	Lamfalussyverfahrens	auf	den	Banken-	und	Versicherungsbe-
reich	(COD	2003/0263);	siehe	dazu	auch:	3.1.	Grundlagen	im	EG-Vertrag	und	3.2.5.	Die	Komitologiereform	2006	und	ihre	Auswirkungen	auf	die	Finanzdienstlei-
stungsrichtlinien 
37	Schlussbericht	des	Ausschusses	der	Weisen	über	die	Regulierung	der	Europäischen	Wertpapierbehörden	vom	15.	Februar	2001,	S	42
38 Schusterschitz,	Die	Komitologiereform	2006,	eubl	2006/5,	S	177

Platz	greifen	könne,	wenn	das	EP	nicht	am	Gesetzge-
bungsverfahren	beteiligt	ist.31	Zur	Wahrung	des	inter-
institutionellen	Gleichgewichts	 forderte	das	EP	daher	
mehr	Transparenz	und	eine	gewisse	Sicherstellung	de-
mokratischer	Verantwortlichkeit	der	EK.32  
	 Abweichend	vom	üblichen	Prozedere	im	Komito-
logieverfahren	verlangte	das	EP	daher	von	EK	und	Rat	
zahlreiche	Zusicherungen:33 
	 Die	EK	hat	das	EP	über	alle	legislativen	und	regula-
torischen	Initiativen	im	Lamfalussybereich	vorab	zu	
informieren.	

	 Regelmäßige	 Informationstreffen	 zwischen	 Vertre-
tern	der	EK	und	des	EP	sollen	einen	kontinuierlichen	
Informationsfluss	 sicherstellen.	 Sitzungsprotokolle	
über	 Sitzungen	des	Komitologieausschusses	 sollen	
dem	EP	zur	Verfügung	gestellt	werden.34 

	 Im	Bereich	des	Lamfalussyverfahrens	erhält	das	EP	
nicht	 erst	 die	 bereits	 im	Komitologieausschuss	 ab-
gestimmten	Maßnahmen,	 sondern	 gleichzeitig	mit	
den	Mitgliedstaatenvertretern	des	Komitologieaus-
schusses	 die	 Entwürfe	 der	 EK	 zu	 den	 geplanten	
Maßnahmen.

	 Das	EP	hat	sodann	drei	Monate	Zeit,	diese	Maßnah-
men	 zu	prüfen.	 	Die	 Prüfung	 im	Wirtschafts-	 und	
Finanzausschuss	des	EP	(ECON)	verläuft	also	paral-
lel	zu	der	im	Komitologieausschuss	(Wertpapieraus-
schuss	–	ESC)35.	Der	Berichterstatter	des	EP	für	den	
Grundsatzrechtsakt	 bleibt	 auch	Berichterstatter	 für	
die	Durchführungsmaßnahme.	

	 Nach	einmonatiger	Prüfung	des	bereits	im	ESC	ab-
gestimmten	Rechtsaktes	und	Billigung	des	Rechts-
aktes	durch	das	EP	 in	Form	einer	Resolution	kann	
derselbe	 durch	 die	 EK	 formal	 angenommen	 und	
veröffentlicht	werden.	Das	EP	kann	dabei	allerdings	
lediglich	prüfen,	ob	die	EK	ihre	im	Grundsatzrechts-
akt	eingeräumten	Befugnisse	überschreitet.

	 Die	 in	den	Grundsatzrechtsakten	(Ebene	1)	enthal-
tenen	Komitologieermächtigungen	wurden	auf	vier	
Jahre	befristet	(so	genannte	„Sunsetklauseln“).	Die	
Befristung	 betraf	 nur	 die	 Ermächtigung	 zur	 Erlas-
sung	 von	 Durchführungsmaßnahmen.	 Der	 inner-
halb	dieser	Frist	erlassene	Durchführungsrechtsakt	
selbst	bleibt	auch	nach	Ablaufen	dieser	Frist	gültig.	
Die	Sunsetklausel	diente	dem	EP	als	Ersatz	für	ein	

im	Rahmen	des	geltenden	EG-Vertrages	nicht	mög-
liches	Rückholrecht	(„Call-Back-Right“).36 

	 	 Die	 Einführung	 eines	 Vetorechtes	 oder	 Rückhol-
rechtes	des	EP	war	bereits	von	der	Weisengruppe	er-
wogen,	aber	wegen	fehlender	Konformität	mit	dem	
EG-Vertrag	verworfen	worden.37 

	 	 Art	202	EG-Vertrag	sieht	nur	eine	Übertragung	der	
Durchführungsbefugnisse	 durch	 den	 Rat	 vor,	 da-
her	kann	nur	dieser	sie	zurückbehalten.	Zudem	ist	
die	 Erlassung	 von	 Durchführungsmaßnahmen	 ein	
exekutiver	Akt	und	somit	dem	EP	als	ausschließlich	
legislatives	Organ	nicht	möglich.	Der	Rat	kann	dem-
gegenüber	auch	als	Exekutivorgan	auftreten.	 	Dies	
ergibt	sich	aus	Art	7,	189	und	192	EG-Vertrag.38 

	 Die	EK	musste	dem	EP	Unterstützung	bei	den	Ver-
handlungen	 zum	 Verfassungsvertrag	 zusichern,	
dass	dabei	das	EP	dem	Rat	im	Komitologieverfahren	
rechtlich	gleichgestellt	werde	und	ein	Rückrufrecht	
erhalte.	Entsprechende	Unterstützungszusagen	for-
derte	das	EP	auch	vom	Rat.	

	 Zudem	 musste	 Kommissionspräsident	 Prodi	 dem	
EP	 –	 ähnlich	 der	Aerosolklausel	 des	 Rates	 –	 zusi-
chern,	dass	die	Meinung	des	EP	so	weit	wie	möglich	
bei	 der	 Beschlussfassung	 der	 Durchführungsmaß-
nahme	berücksichtigt	werde.

	 Bei	divergierenden	Auffassungen	von	Rat,	EK	und	
EP	sollte	ein	informeller	Trilog	Einigung	herbeifüh-
ren.

	 Die	Ebene	–	3	–	Ausschüsse	hatten	ein	Gremium	für	
Marktteilnehmer	einzurichten.

Im	Rahmen	des	Komitologieverfahrens	nach	der	Lam-
falussyspielart	wurde	das	EP	schon	frühzeitig	 in	den	
Prozess	zur	Erlassung	der	Durchführungsmaßnahmen	
einbezogen;	durch	verstärkte	Transparenz	wurde	eine	
politische	 Artikulierung	 von	 inhaltlichen	 Prioritäten	
erleichtert.		Ein	rechtliches	Veto	hatte	jedoch	weder	EP	
noch	Rat.

3.2.5. Die Komitologiereform 2006

3.2.5.1.  Das Scheitern des Verfassungsvertrages
Nach	dem	 Scheitern	 des	 Verfassungsvertrages	 durch	
die	 negativen	Referenden	dazu	 in	 den	Niederlanden	

Komitologie
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und	 Frankreich	 erachtete	 das	 EP	 die	 Verwirklichung	
seiner	Forderungen	nach	Gleichstellung	mit	dem	Rat	
und	adäquater	Mitsprache	im	Komitologieverfahren	in	
weite	Ferne	gerückt,	wenn	nicht	überhaupt	gescheitert.	
Das	EP	sah	jedoch,	vor	allem	veranlasst	durch	die	zahl-
reichen	 und	 zum	 Teil	 weit	 reichenden	 Komitologie-
maßnahmen	vor	allem	in	Finanzdienstleistungsbereich	
akuten	Handlungsbedarf	und	nahm	daher	bereits	 im	
Sommer	 2005	 zunächst	 dem	 im	 EP	 zur	 Behandlung	
anstehenden	Vorschlag	 für	 eine	 Reform	 der	 Banken-
richtlinie	 zur	Umsetzung	der	Basler	Eigenkapitalvor-
schriften	für	Banken	(Basel	II),	der	auch	Komitologie-
ermächtigungen	enthielt,	„in	Geiselhaft“.	Es	folgten	im	
Laufe	der	nächsten	Wochen	und	Monate	weitere	Richt-
linien,	die	das	EP	nur	gegen	Einräumung	eines	echten	
„Vetorechtes“	freigeben	wollte39.
	 Da	 die	 EG-vertraglichen	 Argumente	 gegen	 eine	
Gleichberechtigung	 des	 EP	mit	 dem	Rat	 im	Rahmen	
des	Regelungsverfahrens	 im	Zusammenhang	mit	Art	
202	 des	 EG-Vertrages	 nicht	 weggefallen	 waren,	 eine	
Änderung	 des	 Primärrechts	 aber	 durch	 die	 geschei-
terten	Referenden	 in	weite	Ferne	gerückt	schien,	ent-
stand	zunächst	eine	Pattstellung.		Das	EP	nahm	immer	
mehr	Richtlinien,	auch	außerhalb	des	Finanzdienstlei-
stungsbereiches,	in	Geiselhaft.	Der	Rat	setzte	ab	Herbst	
2005	zunächst	unter	britischem,	ab	Anfang	2006	unter	
österreichischem	Vorsitz	eine	sektorübergreifende	Ar-
beitsgruppe	von	EU-Verfassungsexperten	ein,	die	eine	
Lösung	 der	 anstehenden	 Probleme	 erarbeiten	 sollte.	
Dadurch	konnte	zunächst	im	Herbst	2005	Einigung	mit	
dem	EP	über	die	Basel-II-Richtlinie	erzielt	werden40.

3.2.5.2. Das Regelungsverfahren mit Kontrolle
Während	des	österreichischen	Ratsvorsitzes	im	ersten	
Halbjahr	 2006	 konnte	 tatsächlich	 eine	 Lösung	 gefun-
den	werden:	Rat,	EP	und	EK	einigten	sich	nach	zähen	
Verhandlungen	auf	die	Abänderung	des	Komitologie-
beschlusses41	 unter	 Einführung	 eines	 neuen	 Verfah-
rens:	 das	 so	 genannte	 Regelungsverfahren	 mit	 Kon-
trolle	(Art	5a	des	Komitologiebeschlusses	1999/468/EG	
in	der	Fassung	von	2006).42 
	 Im	Gegensatz	zum	Regelungsverfahren	nach	Art	5	
werden	nach	positiver	Abstimmung	 im	Komitologie-
ausschuss	Rat	und	EP	gleichzeitig	mit	dem	Vorschlag	
der	 EK	 befasst,	 die	 sich	 innerhalb	 von	drei	Monaten	
äußern	 können.	 Fällt	 die	Abstimmung	 im	 Komitolo-
gieausschuss	bereits	negativ	aus,	so	hat	zuerst	der	Rat	
die	Möglichkeit,	sich	innerhalb	von	zwei	Monaten	zu	
äußern.	 Spricht	 sich	 der	 Rat	 nicht	 dagegen	 aus	 oder	

möchte	er	die	Maßnahme	selbst	erlassen,	so	erhält	das	
EP	die	Maßnahme	zur	Kontrolle.	Das	EP	hat	eine	Frist	
von	vier	Monaten	zur	Äußerung.
	 Die	rechtliche	Gleichstellung	des	EP	mit	dem	Rat	
im	Regelungsverfahren	mit	Kontrolle	wurde	auf	Fäl-
le	beschränkt,	 in	denen	das	EP	selbst	als	Gesetzgeber	
hätte	tätig	werden	können	(„quasilegislative	Maßnah-
men“).	Damit	wurde	materielle	Konformität	mit	dem	
EG-Vertrag	 gewahrt.43	 Die	 Voraussetzungen	 für	 das	
Regelungsverfahren	mit	Kontrolle	knüpfen	sich	somit	
an	folgende	Bedingungen:
	 Der	 Basisrechtsakt	 muss	 im	 Mitentscheidungsver-
fahren	gemäß	Art	251	EG-Vertrag	erlassen	worden	
sein.

	 Es	 muss	 sich	 um	 „Maßnahmen	 von	 allgemeiner	
Tragweite“	handeln,	

	 die	eine	„Änderung	von	nicht	wesentlichen	Bestim-
mungen	 dieses	 Rechtsaktes“	 bewirken,	 einschließ-
lich	 durch	 Hinzufügung	 neuer	 nicht	 wesentlicher	
Bestimmungen.

Das	 Erfordernis	 der	 „Maßnahmen	 von	 allgemeiner	
Tragweite“	ist	ein	weiteres	Kriterium	des	quasilegisla-
tiven	Charakters.	 	Es	kommt	darauf	 an,	 ob	die	Maß-
nahmen	auf	objektiv	definierte	Situationen	anwendbar	
sind	 und	 unmittelbare	 rechtliche	 Auswirkungen	 in	
generell-abstrakter	Weise	 in	allen	Mitgliedstaaten	 für	
bestimmte	Personengruppen	haben.44 
	 Die	 Einschränkung	 auf	 „nicht	 wesentliche	 Be-
stimmungen“	 grenzt	 das	 Komitologieverfahren	 vom	
Mitentscheidungsverfahren	 ab.	 Wesentliche	 Bestim-
mungen,	das	sind	solche,	die	eine	Auswirkung	auf	die	
Grundausrichtung	haben,	dürfen	nur	Gegenstand	des	
Basisrechtsaktes	 sein.45	 Die	 Wendung	 des	 „Hinzufü-
gens	 von	 Bestimmungen“	 zielt	 vor	 allem	 auf	 das	 im	
Lamfalussyverfahren	gebräuchliche	Ergänzen	von	De-
finitionen	des	Basisrechtsaktes	im	Wege	der	Komitolo-
gie	ab.
	 Im	Fall	der	Ablehnung	durch	Rat	oder	EP	kann	die	
EK	einen	geänderten	Vorschlag	im	Rahmen	des	Komi-
tologieverfahrens	 oder	 einen	 Legislativvorschlag	 im	
Mitentscheidungsverfahren		vorlegen.	Eine	neuerliche	
Vorlage	 des	 abgelehnten	 Entwurfs	 ist	 nicht	möglich.	
Somit	haben	Rat	und	EP	ein	abschließendes	Veto.	
Einem	Rückholrecht	der	Delegation	steht	nach	wie	vor	
Art	 202	 EG-Vertrag	 entgegen.	 Dem	 EP	 wurden	 aber	
Revisionsklauseln	in	den	Basisrechtsakten	zugesichert,	
die	die	EK	zur	Bewertung	des	neuen	Verfahrens	und	
Veröffentlichung	dieser	Bewertung	nach	einer	gewis-

39 Kotz/ Schusterschitz,	Komitologiereform	2006	und	Lamfalussy	–	Darstellung	einer	Reform	mit	Blick	auf	die	Europäischen	Finanzmärkte,	ZFR	2007/1	S	2ff
40	Erwägungsgrund	65	und	66	der	Richtlinie	2006/48/EG
41	Beschluss	des	Rates	vom	17.	Juli	2006,	ABl	Nr	L	200	vom	22.7.2006,	S	11
42	siehe	die	konsolidierte	Fassung	des	Beschlusses	des	Rates	vom	28.	Juni	1999	zur	Festlegung	der	Modalitäten	für	die	Ausübung	der	der	Kommission	übertra-
genen	Durchführungsbefugnisse	(1999/468/EG)	in	der	Fassung	des	Beschlusses	2006/512/EG,	ABl.	Nr.	C	255	vom	21.10.2006,	S	2 
43 Schusterschitz,	Die	Komitologiereform	2006,	eubl	2006/5,	S	177
44	C-16/62	und	17/62
45	so	schon	EuGH	in	C-240/90,	C-25/70	–	siehe	zum	Begriff	der	Wesentlichkeit	auch	oben:	Grundlagen	im	EG-Vertrag
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sen	Frist	verpflichten.	Zudem	kann	das	EP	den	Rechts-
akt	nicht	nur	ablehnen,	wenn	es	von	einer	Kompetenz-
überschreitung	der	EK	ausgeht,	sondern	auch	im	Fall	
der	vermuteten	Unvereinbarkeit	der	Maßnahmen	mit	
dem	Ziel	und	Inhalt	des	Basisrechtsaktes	oder	des	Ver-
stoßes	gegen	die	Grundsätze	der	Subsidiarität	oder	der	
Verhältnismäßigkeit.
	 Auf	 der	 Basis	 des	 geänderten	 Komitologie-
beschlusses	erging	am	3.	 Juni	2008	eine	 interinstituti-
onelle	 Vereinbarung46	 zu	 den	 konkreten	Modalitäten	
der	 Information	 des	 EP,	 die	 den	Modus	 vivendi	 von	
199447	 und	 die	 interinstitutionelle	 Vereinbarung	 aus	
dem	Jahr	200048	ersetzt.

3.2.6. Die Auswirkungen der Komitologiereform  
2006 auf die Finanzdienstleistungsrichtlinien

Ein	 für	 den	 Lamfalussybereich	 äußerst	 bedeutendes	
Ergebnis	 der	 Verhandlungen	 und	 der	 Einigung	 mit	
dem	EP	war	die	Zusage	der	Abänderung	von	26	pri-
oritären	Rechtsakten	–	14	davon	betrafen	den	Finanz-
dienstleistungsbereich	–	unter	Einführung	des	neuen	
Verfahrens	unter	gleichzeitiger	Abschaffung	der	Sun-
setklauseln	und	Ersetzung	dieser	durch	Revisionsklau-
seln.49 
	 Während	Rat	und	EK	zunächst	über	die	Qualität	
der	einzelnen	Komitologieermächtigungen	und	deren	
„quasilegislativen“	 Gehalt	 diskutierten,	 forderte	 das	
EP	 für	 den	 Lamfalussybereich	 die	 generelle	 Einfüh-
rung	 des	 neuen	 Regelungsverfahrens	 mit	 Kontrolle.	
Die	 Diskussion	 und	 die	 Verhandlungen	 insgesamt	
bewegten	 sich	 in	 dem	 Spannungsfeld	 der	 Besonder-
heiten	 des	 Lamfalussyverfahrens	 und	 der	 allgemei-
nen	 breiteren	 Problematik	 der	 horizontalen	 Komito-
logiedebatte.	 In	 den	 Lamfalussyrichtlinien	 sind	 oft	
relativ	 weitreichende	 Komitologieermächtigungen	
enthalten,	so	zum	Beispiel	die	Ausformulierung	oder	
Präzisierung	von	Definitionen	der	in	Basisrechtsakten	
genannten	Begriffe	oder	Verfahren,	die	per	se	quasile-
gislativen	Charakter	haben.	Zum	anderen	finden	sich	
aber	 in	Lamfalussybasisrechtsakten	auch	an	sich	rein	

technisch	anmutende	Durchführungsermächtigungen,	
die	aber	bereits	in	Durchführungsrechtsakten	von	der	
EK	sehr	extensiv	ausgelegt	worden	waren.	Die	bereits	
bestehenden	 Durchführungsrechtsakte	 steckten	 den	
Handlungsspielraum	 der	 EK	 im	 Lamfalussybereich	
bereits	 ab,	 der	 mitunter,	 wie	 eben	 ausgeführt,	 sehr	
weit	ist.	Die	Anwendung	des	alten	Verfahrens	auf	be-
stimmte	Sachverhalte	hätte	also	nicht	eine	Verengung	
des	Handlungsspielraumes	der	EK	bedeutet,	sondern	
eine	Einschränkung	des	Begriffes	„quasilegislativ“.
	 Das	EP	konnte	 sich	–	mit	 geringfügigen	Ausnah-
men,	 wo	 eine	Anwendung	 des	 Regelungsverfahrens	
mangels	 des	 quasilegislativen	Charakters	 der	 in	 Fra-
ge	stehenden	Maßnahme	tatsächlich	nicht	angebracht	
war,	durchsetzen.
	 So	enthält	zum	Beispiel	die	MiFID50	19	Komitolo-
gieermächtigungen,	 wobei	 auf	 lediglich	 zwei	 davon	
nach	wie	vor	das	alte	Verfahren	gemäß	Art	5	des	Komi-
tologiebeschlusses	anzuwenden	ist.51	Dabei	handelt	es	
sich	um	die	 Erlassung	 von	Verfahrensbestimmungen	
für	 den	 Informationsaustausch	 zwischen	 Behörden52  
und	 die	 Ermächtigung	 zur	Aufnahme	 von	 Verhand-
lungen	 mit	 Drittstaaten	 bei	 Ungleichbehandlung	 eu-
ropäischer	Firmen	in	Drittstaaten.53	Die	in	der	Verord-
nung54	der	EK	enthaltene	Durchführungsmaßnahme55  
zu	Art	 58	 der	MiFID	 befasst	 sich	 tatsächlich	nur	mit	
einfachen	 prozeduralen	 Vorgaben.	 	 Weitergehende	
Verfahrensregelungen,	 Präzisierungen	 von	 Definiti-
onen	und	dergleichen	 fallen	 sämtlich	unter	das	neue	
Regelungsverfahren	mit	Kontrolle.	Dasselbe	lässt	sich	
für	die	übrigen	Finanzdienstleistungsrichtlinien	sagen.
	 Im	Frühjahr	2008	ergingen	die	Richtlinien	zur	Ein-
führung	 des	 Regelungsverfahrens	 mit	 Kontrolle	 zu	
sämtlichen	 Richtlinien	 im	 Finanzdienstleistungsbe-
reich.56	 Die	 Sunsetklauseln	 wurden	 durch	 Revisions-
klauseln	ersetzt.

46	ABl	Nr	C	143	vom	10.6.2008,	S	1
47	ABl	Nr	C	102/96
48	ABl	Nr	L	256/2000
49	Erklärung	des	Europäischen	Parlaments,	des	Rates	und	der	Kommission	zur	Anwendbarkeit	des	Beschlusses	des	Rates	vom	17.	Juli	2006	zur	Änderung	des	
Beschlusses	1999/468/EG	zur	Festlegung	der	Modalitäten	für	die	Ausübung	der	der	Kommission	übertragenen	Durchführungsbefugnisse	auf	geltende	Rechts-
akte	und	zur	Streitbeilegung,	2006/512/CE,	ABl	Nr	C	255	vom	21.10.2006,	S	1 
50	Richtlinie	2004/39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	21.	April	2004	über	Märkte	für	Finanzinstrumente,	zur	Änderung	der	Richtlinien	
85/611/EWG	und	93/6/EWG	des	Rates	und	der	Richtlinie	2000/12/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	93/22/EWG	
des	Rates;		Abl	Nr	L	145	vom	30.4.2004,	S	1–44	 
51	siehe	Richtlinie	2008/10/EG	vom	11.	März	2008	zur	Änderung	der	Richtlinie	2004/39/EG,	betreffend	die	der	Kommission	übertragenen	Durchführungsbefug-
nisse,	ABl.	Nr.	L	76	vom	19.3.2008,	S	33 
52	Art.	58	Abs.	4	der	Richtlinie	2004/39/EG
53	Art	15	Abs.	3	der	Richtlinie	2004/39/EG
54	Verordnung	1287/2006/EG	vom	10.	August	2006,	ABl	Nr	L	241	vom	2.9.2006,	S	1
55	Art	15	der	Verordnung	1287/2006/EG	
56	Richtlinien	2008/22/EG	(betreffend	RL	2004/109/EG),	2008/10/EG	(betreffend	RL	2004/39/EG),	2008/11/EG	(betreffend	RL	2003/71/EG),	2008/18/EG	(betreffend	
RL	85/611/EWG),	2008/19/EG	(betreffend	RL	2002/83/EG),	2008/20/EG	(betreffend	RL	2005/60/EG),	2008/21/EG	(betreffend	RL	91/675/EWG),	2008/23/EG	(betref-
fend	RL	2006/49/EG),	2008/24/EG	(betreffend	Richtlinie	2006/48/EG),	2008/25/EG	(betreffend	RL	2002/87/EG),	2008/26/EG	(betreffend	RL	2003/6/EG),	2008/36/EG	
(betreffend	RL	92/49/EWG)	und	2008/37/EG	(betreffend	RL	2005/68/EG)	jeweils	vom	11.März	2008,	Abl.	Nr.	L	76,	S.	33	bis	55	vom	19.3.2008	und	L	81,	S.	38	bis	72	
vom	20.3.2008 

Komitologie



18

4.1. Entstehungsgeschichte

4.1.1. Erster Schritt zur Vollendung des Binnen-
marktes – der Grundsatz der Mindestharmonisierung 
in der Finanzmarktregulierung

Zur	 Integration	der	Finanzmärkte	gab	es	zwar	 schon	
seit	den	Sechzigerjahren	des	zwanzigsten	Jahrhunderts	
vereinzelt	Richtlinien	zwecks	Harmonisierung	einzel-
ner	Fragestellungen.	Der	Prozess	der	Finanzmarktin-
tegration	 begann	 aber	 erst	 Mitte	 der	 Achtzigerjahre	
des	vorigen	Jahrhunderts	ernste	Formen	anzunehmen.	
Das	 von	 der	 EK	 1985	 veröffentlichte	 Weißbuch	 zur	
Vollendung	des	Binnenmarktes	enthielt	in	Abkehr	zur	
bislang	gepflogenen	Vollangleichung	einzelner	Rechts-
bereiche	 den	 Vorschlag	 zur	 Mindestharmonisierung	
und	darauf	aufbauend	das	Konzept	der	gegenseitigen	 
Anerkennung	 –	 also	 das	 Prinzip	 des	 Europäischen	
Passes	 eines	 Finanzinstitutes,	 das	 mittels	 Zulassung	
in	 einem	 Mitgliedstaat	 im	 gesamten	 Europäischen	
Wirtschaftsraum	 seine	 Dienste	 anbieten	 konnte.	 Ab	
1985	 wurden	 mehrere	 Richtlinien	 beschlossen,	 die	
dieses	Konzept	verwirklichten:	Die	OGAW-Richtlinie,	
die	 Wertpapierdienstleistungsrichtlinie,	 die	 Kapitala-
däquanzrichtlinie	 und	 die	 zweite	 Bankenkoordinie-
rungsrichtlinie.	 Institutionell	 und	 verfahrensrechtlich	
wurde	 diese	 Entwicklung	 durch	die	 Einheitliche	 Eu-
ropäische	Akte	 von	 1986	 erleichtert,	mit	 der	 für	 den	
Binnenmarktbereich	die	Beschlussfassung	mittels	qua-
lifizierter	Mehrheit	 im	Rat	 eingeführt	wurde.	Zudem	
sollte	bis	1992	der	Binnenmarkt	verwirklicht	sein,	ein	
integrierter	Finanzsektor	war	ein	wesentlicher	Teil	da-
von.		Mitte	der	Neunzigerjahre	kam	diese	Entwicklung	
etwas	ins	Stocken,	zumal	man	mit	dem	Grundsatz	der	
Mindestharmonisierung	 nicht	 immer	 das	 Auslangen	
zur	 Beseitigung	 aller	 Hürden	 eines	 freien	 Dienstlei-
stungs-	und	Kapitalverkehrs	fand.

4.1.2. Cardiff 1998: Ein Aktionsrahmen für Finanz-
dienstleistungen

Der	 Europäische	 Rat	 von	 Cardiff	 1998	 ortete	 Hand-
lungsbedarf	 und	 beauftragte	 die	 EK	 zur	 Identifizie-
rung	potentieller	Hürden	und	Lösungsansätze.	Die	EK	
veröffentlichte	 daraufhin	 eine	 Mitteilung57,	 in	 der	 in	
fünf	 Bereichen	Handlungsbedarf	 nahe	 gelegt	wurde:	
Neben	 Harmonisierung	 diverser	 Rechtsbereiche	 in-
nerhalb	des	Finanzmarktrechtes	wurde	die	Schaffung	

eines	neuen,	rascheren	und	strafferen	Legislativverfah-
rens	 und	 die	 Förderung	 der	 engeren	 Koordinierung	
der	 Aufsichtsbehörden	 angeregt.	 Eine	 fristgerechte	
und	korrekte	Umsetzung	der	bestehenden	Rechtsvor-
schriften	sowie	eine	eindeutige	und	einheitliche	Ausle-
gung	derselben	sollte	sichergestellt	werden.
	 Im	 Dezember	 1998	 forderte	 der	 Europäische	 Rat	
von	Wien	 die	 Umsetzung	 dieses	Aktionsrahmens	 in	
einem	 konkreten	 und	 dringenden	Arbeitsprogramm.	
Vor	 dem	Hintergrund	 der	 Einführung	 einer	 gemein-
samen	Währung	 (Euro)	 erschien	 die	 Verwirklichung	
eines	integrierten	Finanzmarktes	besonders	dringlich.

4.1.3. FSAP - Finanzdienstleistungsaktionsplan

Am	11.	Mai	1999	veröffentlichte	daher	die	EK	eine	Mit-
teilung58,	 in	der	darauf	hingewiesen	wurde,	dass	zur	
Vollendung	 des	 Binnenmarktes	 für	 Finanzdienstlei-
stungen	noch	einige	Schritte	erforderlich	seien.		Dabei	
skizzierte	 die	 EK	 einen	Aktionsplan	 für	 den	 Bereich	
der	 Finanzdienstleistungen.	 Der	 Aktionsplan	 enthält	
eine	 Prioritätenliste	 und	 einen	 Zeitplan	 für	 konkrete	
Maßnahmen.
	 Am	Europäischen	Rat	vom	23.	und	24.	März	2000	
wurde	von	den	Mitgliedstaaten	die	Umsetzung	dieses	
Aktionsplanes	(Financial	Services	Action	Plan	–	kurz:	
FSAP)	bis	2005	beschlossen.

4.1.4. Weisengruppe und Weisenbericht

Zur	 Identifizierung	 der	 konkreten	 Hindernisse	 und	
zur	 Erarbeitung	 von	 Lösungsvorschlägen	 wurde	 am	
ECOFIN	 vom	 17.	 Juli	 2000	 eine	 Gruppe	 von	 renom-
mierten	 Finanzmarktexperten	 unter	 dem	Vorsitz	 des	
Baron	 de	 Lamfalussy59	 eingesetzt.	 Diese	 so	 genannte	
„Weisengruppe“	erarbeitete	einen	Bericht,	in	dem	kon-
krete	Vorschläge	zur	effizienten	Regulierung	des	EU-
Wertpapiermarktes	 dargelegt	 wurden.60	 Kern	 dieses	
Berichtes,	 der	 als	 „Weisenbericht“	 in	 die	 jüngere	Ge-
schichte	der	EU-Wertpapierregulierung	einging,	ist	die	
darin	vorgeschlagene	Einführung	eines	vierstufigen	Re-
gulierungsrahmens	 („regulatory	 framework“).	Dieser	
vierstufige	Regulierungsprozess	 sollte	 als	 „Lamfalus-
syprozess“	 oder	 „Lamfalussyverfahren“	 maßgeblich	
für	 die	 Regulierung	 des	 EU-Finanzdienstleistungs-
rechtes	werden.		Der	Regulierungsprozess	sollte	damit	
flexibler,	wirksamer	und	 transparenter	werden.	 	Nur	
mittels	Einführung	dieses	neuen	Verfahrens	war	nach	

57	KOM	(1998)	625	vom	28.	10.	1998:	Finanzdienstleistungen:	Abstecken	eines	Aktionsrahmens
58	KOM	(1999)	232	vom	11.	Mai	1999	–	Mitteilung	der	Kommission	zur	Umsetzung	des	Finanzmarktrahmens:	Aktionsplan
59	1994	bis	1997	Präsident	des	Europäischen	Währungsinstituts	in	Frankfurt	am	Main	(Vorgänger	der	EZB)
60	Der	Bericht	wurde	in	zwei	Teilen	vorgelegt	–	26.	und	27.	November	2000	und	15.	Februar	2001
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Auffassung	der	Experten	eine	fristgerechte	Umsetzung	
des	Aktionsplans	für	Finanzdienstleistungen	möglich.	
Diese	wurde	wiederum	für	die	Integration	der	europä-
ischen	Finanzmärkte	als	unabdingbar	erachtet.

4.1.5. Einführung des Lamfalussyverfahrens im 
Wertpapierbereich

Am	Europäischen	Rat	von	Stockholm	vom	23.	März	2001	 
wurde	der	Beschluss	zur	Einführung	des	vierstufigen	
Lamfalussyprozesses	 im	 Wertpapiersektor	 angenom-
men61,	mit	dem	Ziel	die	Wertpapiermarktgesetzgebung	
effizienter	zu	gestalten.	Damit	sollte	eine	Möglichkeit	er-
öffnet	werden,	rasch	auf	Marktentwicklungen	reagieren	
zu	können	und	Aufsichtsstandards	rasch	den	Marktge-
gebenheiten	anpassen	zu	können.	Der	Entscheidungs-
findungsprozess	sollte	dabei	massiv	beschleunigt	wer-
den.		Unter	Beachtung	der	Grundsätze	der	Transparenz,	
Rechtsicherheit	und	des	institutionellen	Gleichgewichts	
sollte	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	EU	im	Bereich	der	
Finanzmarktregulierung	 gewährleistet	 bleiben.62 Der 
Lamfalussyprozess	sollte	2004	einer	vollen	und	offenen	
Revision	unterzogen	werden	und	auf	sein	Funktionie-
ren	hin	überprüft	werden.
	 Bereits	 mit	 Kommissionsentscheidung63	 vom	
6.	Juni	2001	wurde	der	Wertpapierausschuss	(European	
Securities	Committee	–	ESC)	als	Komitologieausschuss	
und	der	Ausschuss	der	Wertpapieraufsichtsbehörden	
(Committee	of	European	Securities	Regulators	–	CESR)	
eingerichtet.

4.1.6. Das Europäische Parlament

Das	EP	 sah	 allerdings	 das	 interinstitutionelle	Gleich-
gewicht	 durch	 die	 Einführung	 eines	 zweistufigen	
Gesetzgebungsverfahrens	 und	 weitgehender	 Delega-
tionen	dabei	 an	die	EK	massiv	gefährdet.	Bereits	 am	
14.	März	 2001,	 also	noch	vor	dem	Europäischen	Rat,	
an	dem	die	Einführung	des	Lamfalussyverfahrens	be-
schlossen	werden	sollte,	nahm	das	EP	eine	Resolution	
an,	in	der	es	die	Forderung	nach	einem	Vetorecht	oder	
einem	 Rückrufrecht	 („Call-Back-Right“)	 erhob,	 wenn	
substantielle	 Gründe	 vorlagen.	 In	 einem	 Schreiben	
des	 Binnenmarktkommissars	 Bolkestein	 an	 die	 Vor-
sitzende	 des	 ECON-Ausschusses	 des	 EP,	 Frau	Rand-
zio-Plath,	 vom	 2.	Oktober	 2001	 verpflichtete	 sich	die	
EK	zur	umfassenden	Information	des	EP	im	Rahmen	
des	 Lamfalussyverfahrens.	 Diese	 Verpflichtung	 der	

EK	 wurde	 vom	 Kommissionspräsidenten	 Prodi	 am	 
5.	Februar	2002	feierlich	vor	dem	Plenum	des	EP	bestä-
tigt.64	Erst	nach	elf	Monaten	Verhandlungen	zwischen	
Rat,	EK	und	EP	akzeptierte	das	EP	die	Einführung	des	
Komitologieverfahrens	 im	 Rahmen	 des	 Lamfalussy-
prozesses,	nachdem	es	besondere	verfahrensrechtliche	
Zusicherungen	erhalten	hatte65	 (siehe	dazu	Besonder-
heiten	des	Komitologieverahrens	im	Bereich	des	Lam-
falussyprozesses	3.2.4).

4.1.7. Ausdehnung des Lamfalussyverfahrens auf 
den Banken- und Versicherungsbereich

Bereits	am	ECOFIN	des	3.	Dezember	2002	wurde	die	
Ausweitung	des	Lamfalussyprozesses	auf	alle	Finanz-
marktbereiche,	also	auch	Banken	und	Versicherungen,	
beschlossen.	Dabei	wurde	die	EK	eingeladen,	Level-2-
Ausschüsse	mit	beratender	Funktion	einzurichten	und	
sobald	wie	möglich	auch	für	die	Einrichtung	der	Level-
3-Ausschüsse	zu	sorgen.	Am	6.	November	2003	 legte	
die	EK	die	entsprechenden	Richtlinienvorschläge	vor.	
Um	die	politische	Einigung	mit	dem	EP	zu	erreichen,	
mussten	Rat	und	EK	im	März	2004	dem	EP	aber	noch	
im	Rahmen	eines	Schreibens	an	das	EP	vom	16.	März	
2004	 einige	 Zugeständnisse	 machen	 und	 die	 EK	 die	
Prodi-Erklärung	von	2002	erneuern.	 Im	Wesentlichen	
ging	es	dabei	um	einen	Verzicht	des	Rates	auf	die	Gel-
tendmachung	der	Aerosolklausel	(siehe	dazu	3.2.4	Be-
sonderheiten	 des	 Komitologieverfahrens	 im	 Bereich	
des	Lamfalussyprozesses).	
	 Die	Ausdehnung	des	Lamfalussyprozesses	auf	den	
Banken-	 und	 Versicherungsbereich	 erfolgte	 mit	 der	
Richtlinie	2005/1/EG.66	Die	EK	richtete	auch	rasch	die	
jeweiligen	Ausschüsse	der	Aufsichtsbehörden67	ein.

4.2. Der vierstufige Lamfalussypro-
zess im Kontext des EG-Vertrages
Der	 vierstufige	 Lamfalussyprozess	 sollte	 ein	 rasches	
Reagieren	auf	Veränderungen	auf	den	Finanzmärkten	
ermöglichen	 und	 eine	 fristgerechte	 und	 einheitliche	
Umsetzung	und	Durchsetzung	des	EG-Rechts	 im	Be-
reich	der	Finanzdienstleistungen	sicherstellen.	Bereits	
die	von	der	EK	unter	dem	Vorsitz	von	Baron	de	Lam-
falussy	eingesetzte	Expertengruppe	war	sich	der	Sen-
sibilität	der	Einführung	des	Komitologieverfahrens	im	 

61	Entschließung	des	Europäischen	Rates	vom	23.	März	2001	über	eine	wirksamere	Regulierung	der	Wertpapiermärkte	in	der	Europäischen	Union,	ABl.	Nr.	C	
138/1	vom	11.	5.	2001 
62	Ratsschlussfolgerungen	zur	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses,	2836.	ECOFIN	Rat	vom	4.	Dezember	2007,		Fundstelle:	http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ecofin/97420.pdf 
63	Kommissionsentscheidung	2001/528/EG,	ABl	Nr	L	191,	S	45	(13.	7.	2001)	und	2001/	527/EG	ABl	Nr	191,	S	43	(13.	7.	2001)	idF	vom	5.	11.	2003,	ABl	Nr	L	3,	S	32	ff	
(7.	1.	2004) 
64	Protokoll	über	die	Plenarsitzung	des	Europäischen	Parlamentes	vom	5.	Februar	2002,	Abl	Nr	C	284	E/19,	21.	11.	2002
65	Protokoll	über	die	Plenarsitzung	des	Europäischen	Parlamentes	vom	5.	Februar	2002,	Abl	Nr	C	284	E/115,	21.	11.	2002
66	Richtlinie	2005/1/EG	vom	9.	März	2005,	ABl	Nr	79,	S	9	(24.	3.	2005)
67	Mit	den	Kommissionsentscheidungen	2001/527/EG,	2004/5/EG	und	2004/6/EG	wurden	CESR,	CEBS	und	CEIOPS	eingerichtet.
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Finanzdienstleistungsbereich	 bewusst.	 Sie	 bemühte	
sich	jedoch	zu	betonen,	dass	das	Konzept	als	Ganzes	
mit	den	Vorgaben	des	EG-Vertrages	(Art	202	EG-Ver-
trag)	voll	übereinstimme.
	 Um	das	 institutionelle	Gleichgewicht	aufrecht	zu	
erhalten,	sollte	daher	ein	hohes	Maß	an	Transparenz	
und	 systematische	 Konsultationen	 auf	 allen	 Stufen	
und	in	allen	Stadien	des	Verfahrens	ausreichende	Be-
teiligung	von	Rat	und	EP	und	Einbeziehung	aller	Be-
troffenen	 (Marktteilnehmer	 und	 Aufsichtsbehörden)	
sicherstellen.	Auch	die	Ausschüsse	der	Europäischen	
Wertpapierregulierungsbehörden	sind	in	diesem	Rah-
men	zur	offenen	und	transparenten	Konsultation	über	
ihre	Projekte	und	Vorschläge	verpflichtet.68 
	 Eine	 interinstitutionelle	 Beobachtergruppe	 zur	
Überwachung	und	Überprüfung	des	Verfahrens	(siehe	
auch	3.2.4.2)	wurde	ebenfalls	bereits	von	der	Weisen-
gruppe	vorgeschlagen.

4.2.1. Stufe 1/Level 1 - Basisrechtsakte

In	 Grundsatzrechtsakten	 sollen	 sich	 Rat	 und	 EP	 auf	
der	 Grundlage	 eines	 Kommissionsvorschlages	 über	
die	politische	Grundrichtung	und	die	politischen	Vor-
gaben	 für	 den	 jeweiligen	 Regelungsgegenstand	 ver-
ständigen.	 Die	 Rechtsakte	 sollen	 sich	 dabei	 auf	 die	
„wesentlichen“	 –	 politisch	 relevanten	 –	 Bestandteile	
einer	 Richtlinie	 oder	 Verordnung	 beschränken.	 Die	
Ermächtigungen	 zu	 den	 Durchführungsrechtsakten	
sollten	von	den	drei	am	Gesetzgebungsverfahren	ge-
mäß	Art	251	EG-Vertrag	beteiligten	Institutionen	Rat,	
EK	 und	 EP,	 gemeinsam	 unter	 genauer	 Bezeichnung	
von	Umfang	und	Zweck	festgelegt	werden.
	 Das	Erfordernis,	dass	wesentliche	Elemente	eines	
Regelungsbereiches	 in	 den	 Basisrechtsakt	 aufzu-
nehmen	 sind,	 ergibt	 sich	dabei	 nach	Auffassung	der	
Weisengruppe69	 bereits	 aus	 der	 Rechtsprechung	 des	
EuGH	zum	Komitologieverfahren	und	auch	aus	Art	2	
lit	b	des	Komitologiebeschlusses	von	199970.
	 Der	Weisenbericht	 forderte	die	 Institutionen	auch	
auf,	verstärkt	von	der	als	„fast-track	facility“	bezeich-
neten,	 in	 Art	 251	 Abs	 2	 EG-Vertrag	 genannten	 Vor- 
gehensweise	Gebrauch	zu	machen.	Dabei	kann	der	Rat	
einen	 Gesetzesvorschlag	 der	 EK	 nach	 einer	 einzigen	
Lesung	im	EP	annehmen.	Dies	setzt	voraus,	dass	der	
Rat	 in	 seinem	 Standpunkt	 zu	 einer	 Gesetzesvorlage	
nicht	vom	Vorschlag	der	EK	oder	möglichen	Modifi-

zierungsvorschlägen	 des	 EP	 abweicht,	 sondern	 ohne	
weitere	Änderungen	seine	Zustimmung	gibt.	Eine	An-
nahme	nach	der	ersten	Lesung	ist	darüber	hinaus	nur	
dann	möglich,	wenn	die	EK	nicht	ihr	Recht	in	Anspruch	
nimmt,	dem	Rat	und	dem	EP	nach	der	ersten	Lesung	
einen	abgeänderten	Vorschlag	vorzulegen.	In	der	Pra-
xis	wird	die	Verabschiedung	eines	Rechtsaktes	in	„Ge-
meinsamer	Erster	Lesung“	vor	allem	durch	viele	infor-
melle	Gespräche	zwischen	Rat,	EP	und	EK	ermöglicht.71 

4.2.2. Stufe 2/ Level 2 – Durchführungsmaßnahmen

Die	EK	beschließt	unter	Bedachtnahme	auf	die	Auffas-
sung	 des	 ihr	 beigegebenen	 Komitologieausschusses	
gemäß	Art	5	oder	Art	5a	des	Komitologiebeschlusses	
des	Rates	vom	28.	 Juni	199972	und	unter	Bedachtnah-
me	auf	die	Auffassung	des	EP	Richtlinien	oder	Verord-
nungen	zur	weiteren	Determinierung	von	Grundsatz-
rechtsakten.
	 Der	Beschluss	des	Europäischen	Rates	von	Stock-
holm73	sieht	–	ebenso	wie	der	Lamfalussybericht	-	vor,	
dass	 für	 alle	 Etappen	der	 Stufe	 2	 Fristen	 vorgesehen	
werden	müssen	 –	wohl	um	die	 tatsächliche	Effizienz	
des	Verfahrens	zu	gewährleisten	(siehe	dazu	auch	4.3	
Lamfalussy	in	der	Praxis).	Außerdem	sollte	die	EK	auf	
Level	2	so	oft	wie	möglich	auf	die	Rechtsform	der	Ver-
ordnung	zurückgreifen.74	Für	den	vermehrten	Einsatz	
von	Verordnungen	spricht	zweifelsohne	die	Erzielung	
von	 mehr	 Einheitlichkeit	 und	 weniger	 Umsetzungs-
spielraum	 der	Mitgliedstaaten	 und	 dadurch	weniger	
Auseinanderdriften	in	der	Auslegung	der	Grundsatz-
rechtsakte.	Dies	fördert	die	Integration	der	Finanzmär-
kte	und	schafft	mehr	Rechtssicherheit	und	Rechtsklar-
heit.	Weiters	scheint	die	Rechtsform	der	Verordnung,	
die	direkt	anwendbar	ist,	konsistenter	mit	der	grund-
sätzlichen	Konzeption	des	Komitologieverfahrens	 als	
Vollziehungsmaßnahme	(siehe	dazu	3.1.1).		Durchfüh-
rungsrichtlinien,	die	ihrerseits	wiederum	in	nationales	
Recht,	womöglich	im	Rahmen	eines	parlamentarischen	
Gesetzgebungsprozesses,	 umgesetzt	werden	müssen,	
stellen	das	Konzept	der	Vollziehung	eher	in	Frage	(siehe	 
auch	2.1).
	 Andererseits	 lassen	 sich	 durch	 Richtlinien	 natio-
nale	 Regulierungspraktiken	 besser	 erhalten.	 	 Zudem	
sind	und	bleiben	bis	auf	weiteres	Verwaltungsstrafen	
–	wie	das	Sanktionenregime	an	sich	–	im	Rahmen	des	
EG-Vertrages75	 eine	 Prerogative	 der	 Mitgliedstaaten.		

68	Schlussbericht	des	Ausschusses	der	Weisen	über	die	Regulierung	der	Europäischen	Wertpapierbehörden	vom	15.	Februar	2001,	S	32	und	42	f.
69	Schlussbericht	des	Ausschusses	der	Weisen	über	die	Regulierung	der	Europäischen	Wertpapierbehörden	vom	15.	Februar	2001,	S	31
70	Beschluss	des	Rates	vom	28.	Juni	1999	über	die	Festlegung	der	Modalitäten	für	die	Ausübung	der	der	Kommission	übertragenen	Durchführungsbefugnisse,	
Abl	Nr	L	184/23	vom	17.7.1999 
71	siehe	dazu	auch	Hetmeier	in	Lenz/Borchardt,	EUV/EGV,	4.	Auflage,	Art	251	Rn	11
72	Beschluss	des	Rates	vom	28.	Juni	1999	über	die	Festlegung	der	Modalitäten	für	die	Ausübung	der	der	Kommission	übertragenen	Durchführungsbefugnisse	in	
der	Fassung	von	2006/512/EG,	ABl	Nr	L	184/23	vom	17.7.1999	in	der	Fassung	von	ABl	Nr	L	200	vom	22.7.2006,	S	11 
73	Entschließung	des	Europäischen	Rates	vom	23.	März	2001	über	eine	wirksamere	Regulierung	der	Wertpapiermärkte	in	der	Europäischen	Union,	ABl	Nr	C	
138/1	vom	11.	5.	2001 
74	Schlussbericht	des	Ausschusses	der	Weisen	über	die	Regulierung	der	Europäischen	Wertpapierbehörden	vom	15.	Februar	2001,	S	33
75	Art	10	EG-V	normiert	die	Pflichten	der	Mitgliedstaaten	und	ist	Ausfluss	des	Subsidiaritätsprinzips.		Zu	den	Pflichten	der	Mitgliedstaaten	gehört	auch	die	Be-
stimmung	und	Verhängung	von	Sanktionen,	um	die	Einhaltung	des	EG-Rechts	sicherzustellen.	Dabei	bleibt	die	konkrete	Wahl	der	Mittel	und	der	Sanktionsart	 
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Wiewohl	der	Verstoß	gegen	EG-Verordnungen	mit	na-
tionalen	 Sanktionen	 bedroht	werden	 kann	 und	 auch	
wird,	 ist	 hinsichtlich	 verfahrensrechtlicher	 Konsi-
stenzen	eine	einheitliche	Reglung	 in	einem	Rechtsakt	
übersichtlicher	und	auch	zweckmäßiger.
	 Zur	 weiteren	 Absicherung	 des	 institutionellen	
Gleichgewichtes	 nahm	 der	 Rat	 in	 den	 Beschluss	 zur	
Einführung	 des	 Komitologieverfahrens	 im	 Finanz-
dienstleistungsbereich	 die	 so	 genannte	 Aerosolklau-
sel76	 zur	 Berücksichtigung	 von	 Mehrheitsmeinungen	
der	MS	auf,	die	 jedoch	unter	dem	Druck	des	EP,	das	
sich	damit	gegenüber	dem	Rat	benachteiligt	sah,	schon	
bald	wieder	aufgegeben	werden	musste	(siehe	3.2.4.1).		
	 Im	 Hinblick	 auf	 die	 ausreichende	 Einbeziehung	
des	EP	in	den	Gesetzgebungsprozess	auf	Level	2	argu-
mentierten	die	Experten	der	Weisengruppe,	dass	das	
EP	 bei	Überschreitung	 der	Durchführungsbefugnisse	
eine	 entsprechende	Resolution	 fassen	könnte	und	 im	
äußersten	Fall	auch	den	EuGH	damit	befassen	könnte.	
Die	EK	wäre	daher	in	jedem	Fall	–	auch	im	Hinblick	auf	
künftige	 Rechtsakte,	 die	 im	Mitentscheidungsverfah-
ren	erlassen	werden	und	Komitologieermächtigungen	
vorsehen	 -	gut	beraten,	 schon	 im	Vorfeld	das	Einver-
nehmen	mit	 dem	EP	 zu	 suchen77.	Der	 faktische	poli-
tische	 Druck	 sollte	 also	 das	 fehlende	 rechtliche	 Veto	
ersetzen.
	 Das	 EP	 stand	 der	 Einführung	 des	 Komitologie-
verfahrens	 im	 Finanzdienstleistungsbereich	 zunächst	
dennoch	 ablehnend	 gegenüber	 (siehe	 auch	 3.2.4	 und	
insb	3.2.4.3)	und	stellte	 folgende	 inhaltliche	Anforde-
rungen78	an	Level-2-Rechtsakte:
	 Das	Vertrauen	der	Anleger	in	die	Finanzmärkte	soll	
durch	 hohe	 Transparenzstandards	 sichergestellt	
werden.

	 Die	Offenlegung	sollte	den	Bedürfnissen	der	Anle-
ger	und	der	Produkte	angemessen	sein.

	 Wettbewerb	sollte	im	Interesse	einer	Produktvielfalt	
forciert	werden.

	 Unabhängige	 Aufsichtsbehörden	 sollten	 die	 Nor-
men	 konsequent	 vollziehen,	 auch	 im	Hinblick	 auf	
Finanzmarktkriminalität.

	 Ein	 hohes	 Maß	 an	 Transparenz	 und	 umfassende	
Konsultation	aller	Marktteilnehmer,	des	EP	und	des	
Rates	sei	erforderlich.	

	 Innovation	sollte	ebenso	forciert	werden	wie	die	In-
tegrität	der	Finanzmärkte	gewährleistet.

	 Die	 Balance	 zwischen	 Kosten	 und	Nutzen	 für	 die	
Marktteilnehmer	sollte	gewahrt	bleiben.

	 Die	 internationale	 Wettbewerbsfähigkeit	 der	 Fi-
nanzmärkte	sollte	gefördert	werden.

	 Gleiche	 Bedingungen	 für	 alle	 Marktteilnehmer	
sollten	 EU-weit	 durch	 einheitliche	 Regeln	 sicher-
gestellt	 werden,	wobei	 auf	 nationale	 Unterschiede	
auch	Bedacht	zu	nehmen	sei.

	 Auch	 auf	 Kohärenz	 mit	 anderen	 Gemeinschafts-
rechtsakten	sei	zu	achten.

Der	Level-2-Ausschuss	hat	darüber	hinaus	aber	auch	
die	Aufgabe,	 die	 EK	 im	Hinblick	 auf	 für	 Level-1	 ge-
plante	 Gesetzesvorhaben	 und	 Mandate	 an	 die	 Aus-
schüsse	der	Aufsichtsbehörden	zu	beraten.	Zudem	soll	
ein	ständiger	Meinungsaustausch	zu	aktuellen	Fragen	
der	Finanzmarktpolitik	und	-regulierung	stattfinden.79 

4.2.3. Stufe 3/ Level 3 – Aufsichtskonvergenz

Die	 Level-3-Ausschüsse	wurden	 durch	Entscheidung	
der	EK	errichtet	und	sind	dieser,	soweit	in	ihren	Grün-
dungsentscheidungen	 spezifiziert,	 verantwortlich.80  
Den	Vorsitz	 in	den	Level-3-Ausschüssen	hat	der	Ver-
treter	 einer	 Aufsichtsbehörde	 eines	 Mitgliedsstaates.		
Die	Mitglieder	der	Level-3-Ausschüsse	wiederum,	die	
einzelnen	nationalen	Aufsichtsbehörden,	sind	den	Re-
gierungen	 bzw	Parlamenten	der	 jeweiligen	Mitglied-
staaten	 verantwortlich.	 Die	 Maßnahmen	 der	 Level-
3-Ausschüsse	 sind	 rechtlich	 nicht	 verbindlich;	 daher	
gehen	 in	 der	 Rechtsanwendung	 durch	 die	 einzelnen	
Aufsichtsbehörden	die	nationalen	Rechtsnormen	die-
sen	unverbindlichen	Richtlinien	vor.
	 Die	 Level-3-Ausschüsse	 unterstützen	 zum	 einen	
die	EK	bei	der	Ausarbeitung	von	Entwürfen	für	Durch-
führungsmaßnahmen.	 	Zum	anderen	soll	die	Zusam-
menarbeit	auf	Stufe	3	eine	kohärente	Umsetzung	der	
Rechtsakte	gewährleisten.

4.2.4. Stufe 4/ Level 4 – Überprüfung

Auf	Level	4	überprüft	die	EK	die	Umsetzung	und	Voll-
ziehung	der	EU-Regelungen	durch	die	Mitgliedstaaten	
und	 deren	 Behörden.	 In	 concreto	 erfolgt	 dies	 zum	
einen	 im	 Rahmen	 von	 begleitenden	 und	 unterstüt-
zenden	Maßnahmen	der	EK	bei	der	Umsetzung,	insb.	

grundsätzlich	den	Mitgliedstaaten	überlassen	(Lenz	in	Lenz/Borchardt,	EUV/EGV,	4.	Auflage,	Art	10	Rn	6	mit	weiteren	Hinweisen).	Art	10	findet	sich	in	der	durch	
den	Vertrag	von	Lissabon	neu	gefassten	Version	des	EG-Vertrages	(Vertrag	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	–	AEUV)	nicht	–	eine	annähernd	
gleichlautende	Bestimmung	wurde	jedoch	in	Art	4	Abs	3	des	neugefassten	Vertrages	über	die	Europäische	Union	aufgenommen	(siehe	Konsolidierte	Fassung	
des	Vertrages	über	die	Europäische	Union,	siehe	ABl	Nr	C	115	vom	9.5.2008,	S	13). 
76	Die	Aerosolklausel	wurde	erstmals	im	Zusammenhang	mit	der	EU-Gesetzgebung	für	Fluorchlorkohlenwasserstoff-Emissionen	aus	Spraydosen	angewandt	–	
daher	kommt	die	Bezeichnung	„Aerosol“.		Die	Aerosolklausel	fand	vor	ihrer	Einführung	im	Finanzdienstleistungsbereich	bereits	im	Gesundheitswesen	und	in	
der	Veterinärmedizin	Anwendung. 
77	Schlussbericht	des	Ausschusses	der	Weisen	über	die	Regulierung	der	Europäischen	Wertpapierbehörden	vom	15.	Februar	2001,	S	43
78	Siehe	dazu	auch	Erwägungsgrund	19	der	Richtlinie	2005/1/EG
79	Schlussbericht	des	Ausschusses	der	Weisen	über	die	Regulierung	der	Europäischen	Wertpapierbehörden	vom	15.	Februar	2001,	S	36
80	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final,	S	7
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durch	 Umsetzungsworkshops,	 in	 denen	 Fragen	 der	
Mitgliedstaaten	 erörtert	 werden.	 Die	Mitgliedstaaten	
haben	dabei	auch	Gelegenheit	zum	Austausch	von	Ge-
danken	 und	Ansichten	 untereinander.	Die	 dabei	 von	
der	EK	bereitgestellte	Ansicht	ersetzt	freilich	nicht	die	
authentische	Interpretation	durch	den	EuGH.	Nur	der	
hat	letztendlich	bei	Auslegungsdivergenzen	das	letzte	
Wort.	Zum	anderen	versucht	die	EK	mittels	Einforde-
rung	 von	 Umsetzungstabellen	 die	 fristgerechte	 und	
vollständige	Umsetzung	von	Richtlinien	in	innerstaat-
liches	Recht	zu	kontrollieren.

4.3. Lamfalussy in der Praxis

Seit	Einführung	des	Lamfalussyprozesses	 im	Finanz-
dienstleistungsbereich	 2001/2002	 wurden	 insgesamt	 
8	 Basisrechtsakte	 und	 13	Durchführungsmaßnahmen	
im	zweistufigen	Verfahren	erlassen,	weitere	7	Rechtsak-
te	zwar	nur	als	einziger	Rechtakt	im	Mitentscheidungs-
verfahren,	 aber	mit	der	Möglichkeit	der	Abänderung	
einzelner	 Bestimmungen	 im	 Wege	 der	 Komitologie		
(siehe	 dazu	 auch	die	 Tabelle	 „Lamfalussyrichtlinien“	
im	Anhang).

4.3.1. Beschleunigung des Rechtssetzungsverfahrens

Nach	 Informationen	 der	 EK	 hat	 die	 Einführung	 des	
Lamfalussyprozesses	 die	 Gesetzgebung	 im	 Finanz-
marktbereich	 merkbar	 effizienter	 gemacht	 und	 be-
schleunigt.	So	benötigte	man	für	die	Verhandlung	der	
Wertpapierdienstleistungsrichtlinie	 (ISD)	 seinerzeit	
vier	 Jahre	 (von	 1989	 bis	 1993),	während	man	 für	 die	
Verhandlung	 der	 ersten	 vier	 Lamfalussy-Richtlinien	
gerade	einmal	20	Monate	im	Durchschnitt	benötigte.81  
Dies	mag	stimmen,	wenn	man	nur	die	Basisrechtsakte,	
die	 im	Rahmen	von	Level	1	 im	Mitentscheidungsver-
fahren	erlassen	werden,	betrachtet.	Tatsächlich	sind	je-
doch	für	die	wirksame	Umsetzung	der	Maßnahmen	in	
einzelstaatliches	 Recht	 auch	 die	 Durchführungsmaß-
nahmen	zu	berücksichtigen.
	 Zieht	 man	 dabei	 wiederum	 die	 Nachfolgerichtli-
nie	zur	Wertpapierdienstleistungsrichtlinie,	die	so	ge-
nannte	MiFID	heran,	so		sieht	der	zeitliche	Vorsprung	
im	Vergleich	zur	Verhandlung	der	Vorgängerrichtlinie	
eher	 bescheiden	 aus:	Der	Kommissionsvorschlag	 zur	
Grundsatzrichtlinie	wurde	 im	November	2002	vorge-
legt,	 die	 Durchführungsmaßnahmen	 auf	 Level	 2	 im	
Sommer	 2006	 von	der	 EK	 angenommen.	Die	Umset-
zungsfristen	in	den	Grundsatzrechtsakten	der	Ebene	1	 
kalkulierten	 diesen	 relativ	 langen	 Zeitraum	 naturge-

81		Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	
(2007)	727	final,	S	3 
82	Stellungnahme	des	Europäischen	Parlaments	zum	Kommissionsvorschlag	zur	Ausdehnung	des	Lamfalussyverfahrens	auf	den	Banken-	und	Versicherungsbe-
reich	(COD	2003/0263)	

mäß	nicht	ein.	Im	Fall	der	MiFID	musste	daher	sogar	
die	Umsetzungsfrist	nachträglich	–	mittels	einer	eige-
nen	 Verlängerungsrichtlinie	 –	 verlängert	 werden,	 da	
diese	 bereits	 im	 Frühjahr	 2006	 abgelaufen	 wäre,	 vor	
Erlass	 der	 Durchführungsmaßnahmen.	 Dabei	 muss	
auch	noch	berücksichtigt	werden,	dass	die	Umsetzung	
in	einzelstaatliches	Recht	 in	den	einzelnen	Mitglieds-
staaten	 ebenfalls	 einen	 parlamentarischen	 Gesetzge-
bungsprozess	 durchlaufen	 muss,	 der	 zumindest	 in	
Österreich	 je	nach	Regelungsumfang	und	–spielraum	
in	etwa	acht	bis	sechzehn	Monate	in	Anspruch	nimmt.	
Der	Zeitdruck	bei	der	Umsetzung	in	einzelstaatliches	
Recht	 ist	 sogar	 im	Vergleich	zu	 einer	Richtlinie	 ohne	
Durchführungsrechtsakt	 erhöht,	 da	 die	 einzelnen	
Durchführungsrechtsakte	 oft	 im	 Verhältnis	 zur	 im	 
Basisrechtsakt	 vorgesehenen	 Umsetzungsfrist	 eher	
spät	 vorliegen.	 Eine	 getrennte	 Umsetzung	 kommt	
aber	 wegen	 innerstaatlichen	 verfassungsrechtlichen	
Bestimmtheitsgeboten	von	Rechtsvorschriften	zumeist	
nicht	infrage.
	 Umgekehrt	steht	für	die	Behandlung	bzw	Prüfung	
der	einzelnen	Rechtsakte	relativ	wenig	Zeit	zur	Verfü-
gung.	Das	EP	kritisierte	bereits	2004,	dass	die	Zeiträu-
me	für	die	Begutachtung	nicht	einmal	für	die	nötigen	
Übersetzungen	ausreichen.82 

4.3.2. Rechtssicherheit und Rechtseinheitlichkeit

Eine	 entscheidende	 inhaltliche	 Straffung	 der	 Basis-
rechtsakte	 im	 Vergleich	 zu	 früheren	 Richtlinien	 vor	
Einführung	des	Lamfalussyverfahrens		lässt	sich	nicht	
feststellen.	Vielmehr	wird	durch	das	 zweistufige	Ge-
setzgebungsverfahren	ein	größerer	Harmonisierungs-
grad	 erreicht.	 Auslegungsspielräume,	 die	 früher	 in	
Rahmen	der	Umsetzung	von	nationalen	Gesetzgebern	
genutzt	werden	konnten,	verengen	sich	durch	sehr	de-
taillierte	 Regelungen	 in	 den	 Durchführungsrechtsak-
ten.	Dies	schafft	sicherlich	mehr	Rechtssicherheit	und	
Rechtseinheitlichkeit	 EU-weit,	 birgt	 aber	 die	 Gefahr	
mangelnder	demokratischer	Kontrolle.	Die	großzügige	
Anwendung	 des	 Regelungsverfahrens	 mit	 Kontrolle	
auf	den	Lamfalussybereich	ist	 in	diesem	Sinne	daher	
sehr	zu	begrüßen.

4.3.3. Mangelnde Übersichtlichkeit der Rechtssetzung

Manche	klagen	über	die	fehlende	Übersichtlichkeit.	Zu	
einer	Basisrichtlinie	gibt	es	oft	drei	bis	vier	Durchfüh-
rungsrechtsakte,	 die	 miteinander	 zusammenhängen.		
Dies	 erleichtert	 die	 Lesbarkeit	 oft	 nicht	 gerade.	 Des-
halb	wurde	bei	manchen	Richtlinien	das	Lamfalussy-
verfahren	 in	 leicht	 abgewandelter	 Form	 angewandt:	
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Der	Rechtsakt	wurde	zunächst	 im	Mitentscheidungs-
verfahren	 erlassen,	 einzelne	 Bestimmungen	 können	
aber	im	Rahmen	des	Komitologieverfahrens	geändert	
werden.	Damit	bleibt	die	Einheitlichkeit	des	Rechtsak-
tes	erhalten	und	größere	Konsistenz	gewahrt.

4.4. Lamfalussyreform

Die	 Interinstitutionelle	 Beobachtungsgruppe	 (siehe	
auch	 3.2.4.2)	 sammelte	 die	 praktischen	 Probleme	 bei	
der	Anwendung	des	Lamfalussyverfahrens	ebenso	wie	
die	 EK	und	 fasste	 ihre	Reformvorschläge	 in	 entspre-
chenden	Berichten	im	Rahmen	der	vorgesehenen	Eva-
luierung	des	Lamfalussyverfahrens	zusammen.	Diese	
Berichte,	 die	 im	 Folgenden	 kurz	 dargestellt	 werden,	
bildeten	die	Grundlage	für	die	Schlussfolgerungen	des	
ECOFIN-Rates	im	Dezember	2007,	die	die	Lamfalussy-
reform	einläuteten.

4.4.1. Der Bericht der Inter-Institutionellen  
Beobachtungsgruppe (IIMG)83 

Die	IIMG	legte	im	Oktober	2007	einen	Bericht	über	die	
Beobachtung	 des	 Lamfalussyprozesses	 vor,	 der	 kon-
krete	Empfehlungen	und	Schlussfolgerungen	enthielt.	
Zwei	Bereiche	wurden	darin	als	reformbedürftig	iden-
tifiziert:

4.4.1.1. Verhältnis von Basisrechtsakt zu Durchführungs-
rechtsakt (level 1:level 2)
Zum	einen	wurde	auf	das	Verhältnis	zwischen	Level-1	
und	 Level-2-Rechtsakten	 hinwiesen,	 wobei	 Level-1-
Rechtsakte	 oft	 detailüberfrachtet	 seien	 und	 extensive	
Auslegungen	 von	 Durchführungsermächtigungen	
oder	 Interpretationsspielräumen	 auf	 Level	 2	 und	 3	
zu	vermeiden	seien.	Das	zeitliche	Problem	bei	der	Er-
lassung	 von	 Ebene-1	 und	 Ebene-2	 Maßnahmen	 und	
die	 damit	 verbundenen	 Umsetzungsschwierigkeiten	
wurden	 ebenfalls	 angesprochen.	 Realistischere	 Um-
setzungsfristen	und	Parallelarbeiten	auf	Level	1	und	2	
sollten	diesem	Problem	Abhilfe	schaffen.
	 Die	 zeitgerechte	 richtliniennahe	 Umsetzung	 und	
deren	 systematische	Kontrolle	durch	die	EK	sei	nach	
Auffassung	der	IIMG	ebenfalls	prioritär.	Ausnützung	
von	 Umsetzungsspielräumen	 im	 Rahmen	 der	 inner-
staatlichen	 Umsetzung	 einer	 Richtlinie	 sollte	 schon	
frühzeitig	 gemeldet	 werden.	 Dies	 ist	 zwar	 verständ-
lich,	 berücksichtigt	 aber	 nicht	 immer	 die	 praktischen	
Gegebenheiten.	 Der	Wille	 des	 Gesetzgebers	 ist	 nicht	
immer	von	einem	das	Gesetz	vorbereitenden	Beamten	

vorherzusehen,	 unvorhergesehene	 Ereignisse,	mögen	
sie	nun	auf	 lokaler	oder	 internationaler	Ebene	eintre-
ten,	 führen	mitunter	 zu	Änderungen	 eines	Gesetzes-
entwurfes	 in	 der	 „letzten	Minute“	 –	 also	 im	Plenum	
eines	nationalen	Parlaments.

4.4.1.2. Reform der Aufsichtszusammenarbeit (Level 3)
Zum	 anderen	 sah	 die	 IIMG	 im	 Bereich	 von	 Level	 3	
akuten	Handlungsbedarf.		So	sollten	die	Level-3-Aus-
schüsse	zur	Identifikation	rechtlicher	oder	praktischer	
Hindernisse	 der	 Aufsichtszusammenarbeit	 durch	 so	
genannte	 „Peer-reviews“	 nationaler	 Gesetze	 beitra-
gen.	 	 Bemerkenswert	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang,	
dass	die	EU-Vollziehung	gleichsam	die	(nationale)	Ge-
setzgebung	kontrollieren	 soll.	Auch	das	Konzept	der	
Gruppenaufsicht	 (englisch:	 lead/consolidating/group	
supervisor)	 sollte	 präzisiert	 und	 ausgebaut	 werden.	
Außerdem	sollten	die	Ausschüsse	zu	Plattformen	des	
Informationsaustausches	 zwischen	 den	 einzelstaatli-
chen	Aufsichtsbehörden	ausgebaut	werden	und	auch	
Aufgaben	des	Krisenmanagements	wahrnehmen.
	 Die	 Level-3-Ausschüsse	 sollten	 dabei	 mit	 einem	
klaren	 Mandat,	 einer	 klaren	 Rechtsgrundlage	 und	
einem	 jährlichen	Arbeitsprogramm,	das	von	den	drei	
EU-Institutionen	 anzunehmen	 sei,	 ausgestattet	 wer-
den.	Der	Übergang	zu	einem	Mehrheitsstimmrecht	bei	
Abstimmungen	 der	 Level-3-Ausschüsse	 wurde	 von	
der	IIMG	nur	in	Fällen	eines	technischen	Rates	(techni-
cal	advice)	an	die	Level-2-Ausschüsse	oder	die	EK	für	
zweckmäßig	erachtet.		Maßnahmen	der	Aufsichtskon-
vergenz	sollten	nach	wie	vor	einstimmig	gefasst	wer-
den,	 allerdings	 sollten	 widersprechende	 Mitglieder	
genau	erklären,	warum	sie	dagegen	stimmen.
	 Die	 Konsultationen,	 Auswirkungsstudien	 und	
Evaluierungen	wurden	als	positiv	hervorgehoben	und	
sollten	beibehalten	werden.

4.4.2. Die Reformbestrebungen der Europäischen 
Kommission84 

Im	 Rahmen	 der	 Revision	 des	 Lamfalussysprozesses,	
zu	der	die	EK	 fünf	 Jahre	nach	Einführung	desselben	
verpflichtet	worden	war,	stellte	die	EK	im	Vorfeld	der	
für	den	letzten	ECOFIN	des	Jahres	2007	geplanten	Dis-
kussion	zur	Reform	des	Lamfalussyprozesses	ihre	Vor-
stellungen	dazu	in	einer	eigenen	Mitteilung85	vor.	Die	
Turbulenzen	 auf	 den	 internationalen	 Finanzmärkten	
im	Herbst	2007	–	ausgelöst	durch	die	Subprime-Krise	
am	 US-Hypothekenmarkt	 –	 erhöhten	 die	 Aktualität	
der	 Aufsichtsthematik	 im	 Rahmen	 des	 vierstufigen	
Lamfalussyprozesses	und	damit	auch	den	Druck,	der	
erhöhten	 Vernetzung	 und	 Integration	 der	 internatio-

83		Nr.	13913/07	des	Rates
84	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final;	CELEX	Nr	52007DC0727;	ABl	Nr	C	55/06	vom	28.02.2008	 
85	siehe	vorige	
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nalen	Finanzmärkte	durch	ein	adäquates	Aufsichtsrah-
menwerk	Rechnung	zu	tragen.86	Vielfach	griff	die	EK	
auch	Ideen	der	IIMG	auf	und	baute	darauf	ihre	eige-
nen	Vorstellungen	auf,	wie	im	Folgenden	noch	zu	zei-
gen	sein	wird.

4.4.2.1. Rechtssetzung und Umsetzung
Wie	auch	die	IIMG	erachtete	die	EK	eine	bessere	zeit-
liche	Abstimmung	von	Grundsatzrechtsakten	auf	Le-
vel	1	und	Durchführungsmaßnahmen	auf	Level	2	für	
wesentlich.	 Eine	 Verknüpfung	 der	 Umsetzungsfrist	
des	gesamten	Maßnahmenpaketes	auf	Level	1	und	Le-
vel	2	mit	der	letzten	Umsetzungsmaßnahme	wäre	aus	
Sicht	der	EK	eine	Möglichkeit,87	diese	Problematik	 in	
den	Griff	zu	bekommen.		
	 Dies	 erscheint	 grundsätzlich	 ein	 gangbarer	 Weg,	
allerdings	ist	dabei	zu	bedenken,	dass	nicht	immer	von	
allen	Ermächtigungen	für	Durchführungsmaßnahmen	
Gebrauch	gemacht	wird;	so	wurden	manche	Maßnah-
men	in	der	Transparenzrichtlinie	oder	auch	in	der	Mi-
FID	bis	dato	nicht	erlassen.	Das	Vakuum	wurde	eben	
zwischenzeitig	durch	die	nationale	Umsetzung	gefüllt.	
Zudem	 geben	 die	 Umsetzungsfristen	 in	 den	 Grund-
satzrechtsakten	einen	gewissen	Zeitrahmen	vor,	ohne	
den	vermutlich	die	Arbeiten	auf	Level	2	mit	ihren	um-
fangreichen	 technischen	 Studien	 noch	 länger	 dauern	
würden.
	 Auch	das	 parallele	Arbeiten	 an	Grundsatzrechts-
akten	und	Durchführungsmaßnahmen	wurde	von	der	
EK	befürwortet.	Solange	die	Annahme	des	Durchfüh-
rungsrechtsaktes	nicht	vor	der	Annahme	des	Grund-
satzrechtsaktes	 erfolgt,	 kann	dies	 durchaus	 Sinn	ma-
chen	 und	 führt	 dem	Gesetzgeber	 (Rat	 und	 EP)	 auch	
anschaulicher	als	bisher	vor	Augen,	 in	welchem	Um-
fang	er	die	EK	ermächtigt.
	 Als	 Auftrag	 aus	 dem	 Lamfalussy-Bericht	 wollte	
die	 EK	 die	Verwendung	 von	Verordnungen	 und	die 
Vermeidung von „Gold-Plating“	 forcieren	 (unter	
„Gold-Plating“	 versteht	 man	 das	 Ergänzen	 von	 EG-
Regelungen	durch	nationale	Regeln,	das	vor	allem	im	
Rahmen	 der	 Minimalharmonisierung	 weit	 verbrei-
tet	 war	 –	 und	 ist).	 Beispielgebend	 für	 die	 wirksame	
Vermeidung	 von	 „Gold-Plating“	 sollte	 Artikel	 4	 der	
Durchführungsrichtlinie	 2006/73/EG88	 zur	 MiFID89 
werden.		
	 Jener	Artikel	 4	 erlaubt	 die	 Beibehaltung	 von	 Re-
gelungen,	die	über	die	Richtlinie	hinausgehen,	nur	in	

denjenigen	 außergewöhnlichen	 Fällen,	 wo	 diese	 der	
Steuerung	 spezifischer,	durch	die	Richtlinie	nicht	an-
gemessen	 abgedeckter	 Risken	 für	 den	Anlegerschutz	
oder	 die	Marktintegrität	 dienen.	 Die	Anforderungen	
müssen	 dabei	 sachlich	 gerechtfertigt	 und	 verhältnis-
mäßig	 sein.	Die	 spezifischen	Risken,	 auf	 die	 die	An-
forderungen	abstellen,	müssen	 für	die	Marktstruktur	
des	 betreffenden	Mitgliedstaates	 von	 besonderer	 Be-
deutung	 sein.	Die	Anforderungen	 stellen	auf	Risiken	
oder	 Probleme	 ab,	 die	 erst	 nach	 dem	 Zeitpunkt	 der	
Anwendbarkeit	der	Richtlinie	 auftreten	oder	 sichtbar	
werden	 und	 nicht	 durch	 andere	 Gemeinschaftsmaß-
nahmen	geregelt	 sind.	Die	Dienstleistungs-	und	Nie-
derlassungsfreiheit	 darf	 dadurch	 nicht	 eingeschränkt	
werden.	 Die	Anforderungen	 sind	 von	 den	Mitglied-
staaten	überdies	der	EK	zusammen	mit	einer	entspre-
chenden	rechtfertigenden	Begründung	zu	melden.
	 Die	 EK	 bekannte	 sich	 nach	 wie	 vor	 zu	 transpa-
renten	 Konsultationen	 und	 der	 Durchführung	 von	
Auswirkungsstudien	 und	 lud	 auch	 den	 Rat	 und	 die	
Level-3-Ausschüsse	 dazu	 ein.	 Auch	 Durchführungs-
maßnahmen	 auf	Level	 2	 sollten	 künftig	 von	Auswir-
kungsstudien	begleitet	werden.	Dies	ist	grundsätzlich	
zu	begrüßen;	die	 tatsächliche	Durchführung	wird	 im	
Hinblick	auf	die	zeitliche	Komponente	und	das	Vorha-
ben	von	Parallelarbeiten	zu	Level	1	jedoch	interessant.

4.4.2.2. Aufsichtskonvergenz
Als	zentrales	Element	des	Lamfalussyprozesses	 iden-
tifizierte	auch	die	EK	die	Förderung	der	Aufsichtskon-
vergenz	und	–zusammenarbeit.	Als	mögliche	Mittel90  
diese	zu	stärken	nannte	sie	Mediation,	Aufgabendele-
gation,	 gestraffte	Berichtspflichten	 und	 Informations-	
und	 Datenaustauschabkommen.	 Auch	 gemeinsame	
Trainings-	und	Personalaustauschprogramme	der	Auf-
sichtsbehörden	sollten	zur	Entwicklung	einer	gemein-
samen	Aufsichtskultur	beitragen.		

4.4.2.3. Stärkung der Level 3 Ausschüsse
Zur	 Stärkung	 der	 Ausschüsse	 der	 Aufsichtsbehör-
de	(Level	3	Ausschüsse)	sah	die	EK	in	drei	Bereichen	
Handlungsbedarf:	
 Mandate der Level 3 Ausschüsse	sollten	demokra-
tische	Legitimation	und	Kontrolle	von	deren	Handeln	
sicherstellen.	 	 In	 concreto	 soll	 das	 so	 funktionieren,	
dass	die	EK	ein	Mandat	entwirft,	das	Rat	und	EP	an-
nehmen.	Darin	sollen	die	Hauptaufgaben	der	Level-3-

86	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final,	S	3 
87	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final,	S	5 
88	Richtlinie	2006/73/EG	der	Kommission	vom	10.	August	2006	zur	Durchführung		der	Richtlinie	2004/39/EG	in	Bezug	auf	die	organisatorischen	Anforderungen	
an	Wertpapierfirmen	und	die	Bedingungen	für	die	Ausübung	ihrer	Tätigkeit	sowie	in	Bezug	auf	die	Definition	bestimmter	Begriffe	für	die	Zwecke	der	genann-
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89	Richtlinie	2004/39/EG	vom	21.	April	2004	über	Märkte	für	Finanzinstrumente,	zur	Änderung	der	Richtlinien	85/611/EWG	und	93/6/EWG	und	der	Richtlinie	
2000/12/EG	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	93/22/EWG,	ABl.	Nr.	L	145/1	vom	30.April	2004 
90	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
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Ausschüsse	für	die	jeweils	nächsten	zwei	Jahre	genannt	
sein.	 Der	 über	 die	 Einhaltung	 des	Mandats	 von	 den	
Level-3-Ausschüssen	 vorzulegende	 Bericht	 soll	 dann	
wiederum	Aufschluss	 darüber	 geben,	 inwieweit	 ein-
zelne	Aufsichtsbehörden	einzelner	Mitgliedstaaten	die	
Erfüllung	des	Mandats	behindert	haben.	Je	nach	dem,	
ob	es	 in	dem	entsprechenden	Bereich	Komitologiebe-
fugnisse	der	EK	gibt	oder	nicht,	behält	sie	sich	vor,	al-
lenfalls	 entweder	 eine	Durchführungsmaßnahme	 auf	
Level	 2	 zu	 erlassen	 oder	 einen	 Grundsatzrechtsakt	
vorzulegen.91	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	EK	für	
die	 erforderliche	Auswirkungsstudie	 den	Bericht	 der	
Level-3-Ausschüsse	 -	 soweit	 relevant	 –	 heranziehen	
würde.		Grundsätzlich	ist	diesem	Vorschlag	viel	Posi-
tives	abzugewinnen:	Derzeit	ist	es	vielfach	so,	dass	die	
Level-3-Ausschüsse	EG-Richtlinien	 sehr	 frei	 auslegen	
und	zum	Teil	 sogar	gegen	den	klaren	Wortlaut	 einer	
Richtlinie	Auslegungsleitlinien	 beschließen,	 die	 zwar	
rechtlich	unverbindlich	sind,	doch	einen	großen	poli-
tischen	Druck	auf	die	Mitgliedstaaten	ausüben.	Dieses	
vorgeschlagene	Verfahren	würde	 solche	Missverhält-
nisse	rascher	aufdecken	und	so	auch	die	Rechtssicher-
heit	verbessern.	Auch	Fälle,	wo	einzelstaatlich	eine	ge-
setzliche	Grundlage	erforderlich	ist	zur	Durchführung	
einer	Level-3-Maßnahme,	könnten	so	rascher	einer	kla-
ren	Lösung	zugeführt	werden.
	 Mittelbar	würde	man	damit	natürlich	den	Level-3-
Ausschüssen	auch	ein	Quasiinitiativrecht	in	die	Hand	
geben.	 Der	 politische	 Auftrag	 mag	 bisweilen	 sehr	
grundsätzlich	formuliert	sein,	die	Auslegung,	wann	er	
erfüllt	 erscheint	oder	nicht,	 liegt	 zunächst	 einmal	bei	
den	 Level-3-Ausschüssen	 im	 Rahmen	 ihrer	 Berichts-
pflicht	an	die	EK,	den	Rat	und	das	EP.	Vorschläge	für	all-
fällige	neue	Legislativvorhaben	werden	da	wohl	gleich	
mitgeliefert	werden.		Die	Aufsicht	findet	so	vermutlich	
rascher	und	effizienter	als	bisher	auf	europäischer	Ebe-
ne	Gehör.	Auch	dies	ist	unter	dem	Gesichtspunkt	der	
Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz	und	europäischen	
Finanzmarktstabilität	grundsätzlich	positiv.		Eigendy-
namiken	in	Einzelbereichen	sind	allerdings	auch	nicht	
auszuschließen.	Dessen	muss	man	sich	bewusst	sein.
	 Außerdem	 sollten	 die	 Aufgaben der Level-3-
Ausschüsse klargestellt und vereinheitlicht	werden.		
Während	die	Beratungsfunktion	in	allen	drei	Entschei-
dungen	 zur	 Errichtung	 dieser	 Ausschüsse	 sehr	 klar	
etabliert	ist,	sind	Aufgaben	betreffend	Mitwirkung	an	
der	 Aufsichtskonvergenz	 und	 -zusammenarbeit	 und	
der	 konsistenten	 Umsetzung	 nicht	 so	 klar	 und	 ein-
heitlich	definiert.	 	Dies	 hindere	 nach	Auffassung	der	
EK	 an	 der	 expliziten	 Bezugnahme	 auf	 Ebene-3-Aus-
schüsse	 in	 Grundsatzrechtsakten	 der	 Ebene	 1.	 	 Eine	

entsprechende	 Anpassung	 der	 Entscheidungen	 und	
der	Grundsatzrechtsakte	wurde	daher	von	der	EK	als	
notwendig	in	den	Raum	gestellt.92 
	 Auch	die	Entscheidungsfindung der Level-3-Aus-
schüsse und die Verbindlichkeit von Level-3-Leit-
linien	wurde	von	der	EK	als	reformbedürftig	erachtet,	
wobei	 die	 Vorstellungen	 der	 EK	 rechtspolitisch	 sehr	
gewagt	sind.	Nicht	nur	unterstützte	die	EK	sowohl	in	
Fällen	der	Beratung	der	Level-2-Ausschüsse	 als	 auch	
in	 Bezug	 auf	 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 der	 Auf-
sichtskonvergenz	 (dabei	handelt	es	sich	wohl	um	die	
so	genannten	„Leitlinien“	zur	Auslegung	des	Gemein-
schaftsrechtes)	 Entscheidungsfindung	 mittels	 quali-
fizierter	Mehrheit,	 sondern	stellte	 sie	auch	Gedanken	
an,	wie	man	Aufsichtsbehörden,	die	überstimmt	wer-
den	 und	 eine	 Vollziehung	 des	 Mehrheitsbeschlusses	
ohne	 –	 ausreichende	 –	 Erklärung	 verweigern,	 in	 ge-
eigneter	 Form	 disziplinieren	 kann.	 Danach	 soll	 eine	
„Disziplinierung“	–	wie	eine	solche	aussehen	könnte,	
ließ	die	EK	vorerst	noch	offen	–	 immer	dann	stattfin-
den,	wenn	die	Maßnahme	nicht	über	den	nationalen	
Kompetenzbereich	 der	 jeweiligen	 Aufsichtsbehörde	
hinausgeht,	oder	die	Aufsichtsbehörde	keine	sonstige	
ausreichende	rechtliche	Begründung	für	die	Verweige-
rungen	der	Empfehlung	oder	Leitlinien	bieten	kann.93  
Wiewohl	die	EK	gleich	darauf	betonte,	dass	sämtliche	
Entscheidungen	der	Level-3-Ausschüsse	rechtlich	un-
verbindlich	bleiben	sollen,	kann	von	einer	Unverbind-
lichkeit	im	materiellen	Sinne	bei	solchen	Überlegungen	
wohl	kaum	mehr	die	Rede	 sein.	Die	Möglichkeit	der	
einzelnen	Aufsichtsbehörden	flexibel	und	fallbezogen	
auf	 konkrete	 Vorkommnisse	 zu	 reagieren,	 soll	 nach	
Ansicht	der	EK	in	Bereichen,	in	denen	es	Level-3-Leitli-
nien	gibt,	weitestgehend	eingeschränkt	sein:	Nationale	
Aufsichtsbehörden	sollten	diesfalls	keine	zusätzlichen	
Maßnahmen	erlassen.
	 Das	 Problem,	 dass	 die	 Ebene-3-Ausschüsse	 der-
zeit	 über	 keine	 bindende	 Regulierungskompetenz	
(vergleichbar	 mit	 einer	 Verordnungskompetenz	 der	
Verwaltungsbehörden	 auf	 nationaler	 Ebene)	 verfü-
gen,	wollte	die	EK	praktisch	damit	umgehen,	dass	sich	
die	 Mitgliedstaaten	 in	 einer	 Erklärung	 des	 ECOFIN	
verpflichten,	 ihre	 Aufsichtsbehörden	 zu	 einer	 vollen	
Anwendung	der	von	den	Ebene-3-Ausschüssen	ausge-
arbeiteten	Standards	zu	verpflichten.	Eine	solche	Ver-
pflichtung	 der	 Aufsichtsbehörden	 kann	 klarerweise	
nur	 gesetzlich	erfolgen	und	 ist	 aus	verfassungsrecht-
lichen	Gründen	äußerst	heikel.	In	wieweit	eine	Erklä-
rung	des	ECOFIN	nationale	Parlamente	in	dieser	Frage	
binden	kann,	ist	ebenfalls	ungewiss.		Wiewohl	die	EK	
zu	jenem	Zeitpunkt	keinen	Raum	für	ambitionierte	Re-

91	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final,	S	8 
92	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final,	S	8 
93	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:		Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final,	S	9 
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formen	im	Sinne	der	Einräumung	von	unabhängigen	
Entscheidungsbefugnissen	für	die	Level-3-Ausschüsse	
sah94,	ließ	sie	solche	zumindest	anklingen.

4.4.2.4. Nationale Aufsichtsbehörden
Auch	 die	Mandate der nationalen Aufsichtsbehör-
den	 sollten	 nach	 Auffassung	 der	 EK	 vereinheitlicht	
werden	und	 eine	Verpflichtung	 zur	Zusammenarbeit	
der	Aufsichtsbehörden	 in	der	EU	und	Bedachtnahme	
auf	die	Finanzmarktstabilität	 innerhalb	der	gesamten	
EU	 aufgenommen	werden.	Die	 nationalen	Aufsichts-
behörden	 hätten	 sodann	 bei	 Einzelentscheidungen	
auch	die	Auswirkungen	auf	die	Finanzmarktstabilität	
in	der	gesamten	EU	zu	berücksichtigen.	Dies	ist	zwar	
im	 Sinne	 zusammenwachsender	 Märkte	 die	 logisch-
richtige	 Konsequenz,	 wirft	 aber	 gewisse	 Fragen	 im	
Zusammenhang	 mit	 Amtshaftung	 und	 finanzieller	
Verantwortung	auf.	Diese	so	genannten	Mandate	der	
nationalen	 Aufsichtsbehörden	 sollen	 ergänzend	 zu	
den	Mandaten	der	Level-3-Ausschüsse	sein.		
	 Ein	weiteres	wichtiges	Element	 zur	 Stärkung	der	
Aufsichtskonvergenz	 sah	die	EK	 in	der	Vereinheitli-
chung der Kompetenzen der nationalen Aufsichtsbe-
hörden:
	 Vor	allem	im	Bereich	der	Verwaltungsstrafen	und	
sonstigen	Exekutivmaßnahmen	gibt	es	in	den	verschie-
denen	Mitgliedstaaten	der	EU	eine	breite	Palette	an	zum	
Teil	sehr	unterschiedlich	weitgehenden	Möglichkeiten.	
Wiewohl	 es	 auf	 den	Gesamtkontext	 einer	Rechtsord-
nung	ankommt,	besteht	in	einem	integrierten	Finanz-
markt	natürlich	die	Gefahr,	dass	Firmensitze	auch	nach	
solchen	Kriterien	ausgewählt	werden.	Insoweit	Durch-
setzungsmaßnahmen	 und	 Strafkompetenzen	 beim	
Herkunftsstaat	 verbleiben,	 kann	 es	 in	Ausübung	 der	
Dienstleistungs-	 und	Niederlassungsfreiheit	 zu	uner-
wünschten	Ergebnissen	für	die	Finanzmarktintegrität	
und	–stabilität	kommen.
	 Damit	 die	Aufsichtsbehörden	 auch	 entsprechend	
agieren	können,	forderte	die	EK	zudem	eine	operatio-
nelle Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden.	Dabei	
hat	nach	Auffassung	der	EK	diese	operationelle	Unab-
hängigkeit	 im	Wesentlichen	vier Dimensionen:	die	Un-
abhängigkeit	muss	 in	 institutioneller,	 regulatorischer,	
aufsichtsrechtlicher	 und	 budgetmäßiger	 Hinsicht	 ge-
geben	sein.		
 Die institutionelle Unabhängigkeit	 erfordert	 dem-
nach	Unabhängigkeit	von	politischen	Stellen	und	von	
wirtschaftlicher	 Einflussnahme	 in	 der	Ausübung	 der	
Kompetenzen	und	Funktionen.
 Die regulatorische Unabhängigkeit	soll	ausreichende	
Autonomie	 in	der	Erlassung	 technischer	Aufsichtsbe-

stimmungen	gewährleisten.
 Die aufsichtsrechtliche Unabhängigkeit	soll	eine	nicht	
diskriminierende,	 unabhängige,	 objektive	 Ausübung	
der	Entscheidungsbefugnisse	bezüglich	Erteilung	von	
Konzessionen,	 Vorortprüfungen,	 Verhängung	 von	
Verwaltungsstrafen	und	sonstiger	Durchsetzungsmaß-
nahmen	ermöglichen.	
 Die budgetäre Unabhängigkeit	 soll	 den	 Aufsichts-
behörden	 ausreichende	 Flexibilität	 in	 der	 Festlegung	
ihres	budgetären	Bedarfs	einräumen.
	 Die	 EK	 behielt	 sich	 Maßnahmen	 zur	 EU-weiten	
Durchsetzung	dieser	Prinzipien	vor.

4.4.3. Die ECOFIN-Schlussfolgerungen vom Dezem-
ber 2007

Auf	der	Basis	des	Berichts	der	IIMG	und	der	Mitteilung	
der	EK	erörterten	die	Finanzminister	am	4.	Dezember	
2007	 mögliche	 Reformen	 des	 Lamfalussyprozesses	
und	 nahmen	 abschließend	 entsprechende	 Schlussfol-
gerungen95	zur	Reform	des	Lamfalussyprozesses	an:
	 Die	 Schlussfolgerungen	 gehen	 auf	 alle	 vier	 Stu-
fen	 des	 Lamfalussy-Prozesses	 ein,	 wobei	 jedoch	 der	
Schwerpunkt	eindeutig	auf	Stufe	3,	der	Ebene	der	Auf-
sichtsbehörden	liegt.
 Die Bemerkungen zu Stufe 1 und 2	konzentrierten	
sich	 im	 Wesentlichen	 auf	 Effizienzsteigerungsmaß-
nahmen	 im	 Gesetzwerdungsprozess.	 So	 wurde	 be-
merkt,	dass	die	Umsetzungsfristen	zum	einen	im	Rah-
men	des	Gesetzgebungsprozesses	realistisch	festgelegt	
werden	sollten	und	zum	anderen	dann	aber	auch	von	
den	 Mitgliedstaaten	 eingehalten	 werden	 müssten.	
Auch	eine	parallele	Vorbereitung	der	Grundsatzrechts-
akte	und	der	Durchführungsmaßnahmen	durch	die	EK	
wurde	 angeraten.	Die	 EK	wird	 eingeladen,	 bis	Mitte	
2009	sektorübergreifende	Konsistenzüberprüfungen	in	
den	 Finanzdienstleistungsrichtlinien	 durchzuführen,	
um	terminologische	Übereinstimmung	und	Wirkungs-
kohärenz	herzustellen.96 
	 In	Hinblick	 auf	 Stufe	 4	wurden	 im	Wesentlichen	
die	 Zusagen	 der	 Mitgliedstaaten	 zur	 zeitgerechten	
Umsetzung	und	konsistenten	Durchsetzung	von	EU-
Finanzdienstleistungsrichtlinien	erneuert.
	 Allerdings	 enthalten	 auch	 die	 Empfehlungen	
zu	 Stufe	 1	 und	 2	 bereits	 eine	 klare	 Blickrichtung	 auf	 
Stufe 3:
	 Die	 Notwendigkeit	 von	 wirtschaftlichen	Auswir-
kungsstudien	 auf	 allen	 Ebenen	 des	 Lamfalussypro-
zesses	wird	als	wichtig	hervorgehoben,	wobei	 in	die-
sen	Folgenabschätzungen	auch	die	Auswirkungen	der	
geplanten	Maßnahmen	auf	die	Mechanismen	zur	An-

94	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission:	„Die	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses:	Stärkung	der	Aufsichtskonvergenz“	vom	20.	November	2007	COM	(2007)	
727	final,	S	3 
95	Ratsschlussfolgerungen	zur	Revision	des	Lamfalussy	Prozesses,	2836.	ECOFIN	Rat	vom	4.	Dezember	2007,		Fundstelle:	http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ecofin/97420.pdf 
96	Tatsächlich	divergieren	derzeit	sowohl	zum	Teil	grundlegende	Definitionen	wie	Herkunftsmitgliedstaat	in	den	verschiedenen	Richtlinien,	aber	auch	Aufsichts-
zuständigkeiten	des	Herkunfts-	und	des	Aufnahmemitgliedstaates	im	Bezug	auf	zum	Teil	sehr	verwandte	Finanzinstitutionen.
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gleichung	 der	Aufsichtspraktiken	 zu	 berücksichtigen	
sei.	Nationale	Wahlrechte	in	EU-Richtlinien	sollten	auf	
ihre	Notwendigkeit	überprüft	und	auf	 ein	Minimum	
reduziert	und	der	Spielraum	der	Mitgliedstaaten	in	der	
Umsetzung	ergänzende	nationale	Vorschriften	vorzu-
sehen	 („gold-plating“)	 weiter	 eingeschränkt	 werden,	
und	 damit	 der	 Boden	 für	 eine	 stärkere	Angleichung	
der	Aufsichtspraktiken	geschaffen	werden.
	 Die	stärkere	Einbeziehung	von	Konsumenten	und	
KMUs	 in	 den	 Konsultationsprozess	 wird	 ebenfalls	
empfohlen.
	 Zentraler	Gegenstand	der	Schlussfolgerungen	vom	
ECOFIN	des	4.	Dezember	2007	war	aber	zweifelsohne	
die	 Rolle	 der	 Ausschüsse	 der	 Europäischen	 Finanz-
marktaufsichtsbehörden,	die	so	genannte	Ebene 3 des 
Lamfalussyprozesses.	Eine	umfangreiche	Agenda	zur	
Verbesserung	der	Finanzmarktaufsicht	in	Europa	und	
Klärung,	 implizite	 Aufwertung,	 der	 Rolle	 der	 Aus-
schüsse	der	Europäischen	Finanzmarktaufsichtsbehör-
den	wurde	angenommen,	wobei	das	bestehende	inter-
institutionelle	Gleichgewicht	zwischen	EP,	Rat	und	EK	
erhalten	bleiben	soll:

Zwei Stoßrichtungen	sind	dabei	erkennbar:
	 Zum	 einen	 die	Aufsichtskonvergenz, ansetzend 
bei den einzelnen Aufsichtsbehörden und deren 
Aufgaben:
	 Die	Unterschiede	 in	Befugnissen	und	 einzelstaat-
lich	 festgelegten	 Zielsetzungen	 der	 einzelnen	 Auf-
sichtsbehörden	 sollten	 durch	die	 EK	 und	 die	 Ebene-
3-Auschüsse	 bis	 Ende	 2008	 untersucht	 werden	 und	
soweit	 erforderlich	 und	 zweckdienlich,	 in	 den	 ein-
schlägigen	 EU-Richtlinien	 bis	 Ende	 2009	 einen	 ange-
messenen	 und	 einheitlichen	 Katalog	 an	 Befugnissen	
festlegen.	Auch	die	einzelstaatlichen	Sanktionsregimes	
sollten	 bis	 Ende	 2008	 einer	 entsprechenden	 Analy-
se	 und	Evaluierung	 ihrer	Wirkung	 in	 Bezug	 auf	Ko-
härenz,	 Gleichwertigkeit	 und	 tatsächliche	Ausübung	
(Stichwort	„totes	Recht“)	unterzogen	werden.
	 Eine	 Aufnahme	 von	 Pflichten	 zur	 Zusammenar-
beit	 innerhalb	 der	 EU	 und	 zu	 einem	Hinwirken	 auf	
die	Angleichung	der	Aufsichtspraktiken	und	 zur	 Be-
wahrung	der	 Finanzmarktstabilität	 in	 allen	Mitglied-
staaten	in	die	Mandate der nationalen Aufsichtsbehörden 
sollte	vom	ECOFIN	im	Frühjahr	2008	erwogen	werden.	
Zu	dem	Zweck	der	Aufsichtskonvergenz	und	Verbes-
serung	der	Aufsichtszusammenarbeit	 sollen	 auch	die	
einzelnen	 Finanzdienstleistungsrichtlinien	 entspre-
chend	 angepasst	 und	 sichergestellt	werden,	 dass	 die	
Bestimmungen	 über	 Aufsichtszusammenarbeit	 und	
Informationsaustausch	 zufrieden	 stellend	 sind.	 Eine	
entsprechende	 Überprüfung	 der	 Finanzdienstlei-
stungsrichtlinien	durch	die	EK	ist	bis	Ende	2008	durch-
zuführen.	Eine	institutionalisierte	Form	der	Behörden-
zusammenarbeit	 ist	 in	Bezug	auf	die	Beaufsichtigung	
grenzübergreifend	 tätiger	 Gruppen	 angedacht.	 Diese	

sollen	von	so	genannten	Aufsichtskollegien	beaufsich-
tigt	werden	(siehe	dazu	sogleich	unten).
	 Zum	anderen	die	Rolle der Ausschüsse der Euro-
päischen Aufsichtsbehörden	(Ebene-3-Ausschüsse):
	 Die	EK	sollte	bis	April	 2008	die	Rolle	der	Ebene-
3-Ausschüsse	eindeutiger	festlegen	und	alle	Optionen	
zur	Stärkungen	der	Funktionsweise	dieser	Ausschüsse	
prüfen,	allerdings	unter	Beachtung	des	institutionellen	
Gleichgewichts	 und	 der	 Verantwortlichkeit	 der	 Auf-
sichtsbehörden.
	 Auch	 die	 Vorlage	 von	 Arbeitsprogrammen	 der	
Ebene-3-Ausschüsse	 an	 EK,	 Rat	 und	 EP,	 die	 jedoch	
bloß	 eine	Anhörungsfunktion	 in	Bezug	auf	diese	Ar-
beitsprogramme	 haben,	 sowie	 die	 nachträgliche	 Be-
richterstattung	über	die	Zielerreichung	der	Ausschüs-
se	 ist	 vorgesehen.	 	 Erstmalig	 soll	 der	 EK,	 dem	 Rat	
und	dem	EP	bereits	Mitte	2008	ein	Entwurf	eines	Ar-
beitsprogramms	durch	die	Ebene-3-Ausschüsse	vorge-
legt	werden.	
	 Die	 Ebene-3-Ausschüsse	 sollten	 bis	 Mitte	 2008	
Möglichkeiten	 zur	 besseren	Anwendung	 ihrer	 Leitli-
nien,	Empfehlungen	und	Normen	auf	nationaler	Ebe-
ne	prüfen,	ohne	allerdings	deren	rechtlich	unverbind-
lichen	Charakter	zu	ändern.
	 Die	 Entscheidungsfindung	 der	 Ebene-3-Aus-
schüsse	 sollte	 durch	 Einführung	 von	 qualifizierten	
Mehrheitsentscheidungen	 gestärkt	 werden,	 wobei	
überstimmte	Aufsichtsbehörden	öffentlich	begründen	
müssen,	 warum	 sie	 diese	 Leitlinien	 nicht	 einhalten	
(können).	Die	Satzungen	der	Ebene-3-Ausschüsse	wä-
ren	bis	Mitte	2008	entsprechend	anzupassen.	
	 Die	Aufgaben	 der	 Ebene-3-Auschüsse	 sollten	 ge-
klärt	und	gegebenenfalls	auch	erweitert	werden:
	 So	sollen	sie	die	Arbeit	der	Aufsichtskollegien	(sie-
he	dazu	sogleich	unten)	zur	Sicherstellung	größtmög-
licher	Kohärenz	überwachen.
	 Weiters	 sollten	 sie	 EU-weit	 einheitliche	 Berichts-
pflichten	für	Finanzinstitutionen	an	Aufsichtsbehörden	
und	entsprechende	Formate	einführen,	um	die	Kosten	
der	Industrie,	die	bei	der	Erfüllung	der	Berichtspflich-
ten	anfallen,	zu	reduzieren.	Ziel	soll	ein	EU-weit	ein-
heitlicher	Datensatz	an	Berichtspflichten	und	einheit-
liche	Berichtsfristen	sein.	Ein	entsprechender	Zeitplan	
sollte	bereits	Mitte	2008	von	der	EK	in	Zusammenar-
beit	mit	den	Ebene-3-Ausschüssen	vorgestellt	werden.
Die	 EK	 sollte	 bis	 Ende	 2008	 prüfen,	 ob	 finanzielle	
Mittel	 für	EU-weite	Projekte	der	Ebene-3-Ausschüsse	
bereitgestellt	 werden	 können,	 insbesondere	 auch	 für	
gemeinsame	Ausbildungsprogramme.	Auch	 könnten	
sämtliche	 Anforderungen,	 die	 an	 die	 Ebene-3-Aus-
schüsse	von	EU-Institutionen	gestellt	werden	und	be-
deutende	 Investitionen	 seitens	 der	Ausschüsse	 erfor-
dern,	vorab	einer	Kosten-Nutzen-Analyse	unterzogen	
werden.
	 Ein	 besonderes	 Augenmerk	 ist	 der	 –	 effizienten	
und	 wirksamen	 –	 Beaufsichtigung von grenzüber-
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greifend tätigen Gruppen	 gewidmet.	 Delegation 
von Aufgaben	 soll	 in	 sämtlichen	 Richtlinien	 des	 Fi-
nanzmarktbereiches	 vorgesehen	 werden97,	 EK	 und	
die	Ebene-3-Ausschüsse	sollen	zudem	die	Möglichkeit	
von	Kompetenzdelegation	untersuchen.	Ein	entspre-
chendes	 Screening	 der	 Richtlinien	 ist	 bis	 Ende	 2008	
vorzunehmen.	 Die	 Delegation	 soll	 stets	 freiwillig	 er-
folgen,	es	soll	keine	Pflicht	zur	Delegation	vorgesehen	
sein.
	 Die	Delegation	von	Aufgaben,	mehr	aber	noch	die	
Delegation	 von	Zuständigkeiten	 grenzüberschreitend	
ist	vor	dem	Hintergrund	des	verfassungsrechtlich	ge-
währleisteten	 Rechtes	 auf	 den	 „gesetzlichen	Richter“	
(Art	83	B-VG)	und	des	Legalitätsprinzips	(Art	18	B-VG)	
problematisch.	Gemäß	der	Rechtsprechung	des	VfGH	
muss	 die	 sachliche	 Zuständigkeit	 einer	 Behörde	 aus	
dem	Gesetz	feststellbar	sein.98	So	ist	für	die	Delegation	
eine	gesetzliche	Grundlage	erforderlich;	damit	wird	si-
chergestellt,	dass	für	den	Rechtsunterworfenen	zum	ei-
nen	bis	zu	einem	gewissen	Grad	vorhersehbar	ist,	wer	
für	seine	Angelegenheit	zuständig	 ist,	aber	auch	eine	
willkürliche	Änderung	der	Zuständigkeiten	 ist	damit	
ausgeschlossen.99	Hinsichtlich	der	 erforderlichen	„ge-
setzlichen“	Grundlage	vertrat	der	VfGH	in	der	Vergan-
genheit	ebenfalls	einen	eher	strengen	Ansatz:	So	kann	
–	 nach	 Auffassung	 des	 VfGH	 –	 eine	 innerstaatliche	
behördliche	 Zuständigkeit	 nicht	 direkt	 auf	 Gemein-
schaftsrecht	gestützt	werden.100	Die	Möglichkeit	einer	
gesetzlich	 vorgesehenen	 Delegation	 ist	 zwar	 grund-
sätzlich	möglich,	die	Voraussetzungen	für	eine	solche	
Kompetenzübertragung	 durch	 Willensakt	 sind	 aber	
präzise	festzulegen.101 
	 Nun	kann	zwar	argumentiert	werden,	dass	das	Ge-
meinschaftsrecht	 grundsätzlich	 dem	 österreichischen	
Recht	 vorgeht,	 selbst	 dem	 österreichischen	 Verfas-
sungsrecht.102	Allerdings	kann	daraus	noch	nicht	unbe-
dingt	die	einfache	„Lösung“	der	Problematik	abgelei-
tet	werden.		Vielmehr	muss	man	sich	die	Frage	stellen,	
ob	eine	solche	in	einer	EU-Richtlinie	vorgesehene	De-
legationsbefugnis	einer	näheren	gesetzlichen	Determi-
nierung	oder	überhaupt	einer	jeweils	im	Einzelfall	ei-
ner	konkreten	Delegation	zu	schaffenden	gesetzlichen	
Grundlage	bedarf.	Als	Vorfrage	ist	dabei	zu	prüfen,	ob	
die	allgemein	in	den	Finanzmarktrechtrichtlinien	vor-
gesehenen	 Delegationsermächtigungen	 aus	 gemein-
schaftsrechtlicher	Sicht	hinreichend	determiniert	sind.	
Grundsätzlich	sind	Auslegungsspielräume	eben	durch	

die	 Mitgliedstaaten	 im	 Rahmen	 der	 Umsetzung	 zu	 
füllen.	 	 Sollte	 der	 Richtliniengesetzgeber	 eine	 solche	 
interpretative	Umsetzung	nicht	gewollt	 haben	 (Stich-
wort	Maximalharmonisierung),	dann	ist	zu	prüfen,	ob	
der	 Gemeinschaftsrechtsakt	 dem	 gemeinschaftsrecht-
lichen	Bestimmtheitsgebot	 standhält,	 dass	 der	 EuGH	
in	 seiner	 Rechtsprechung	 entwickelt	 hat.103	 	 Klarheit	
und	Deutlichkeit	hinsichtlich	der	für	die	Rechtsunter-
worfenen	normierten	Pflichten	sind	dabei	wesentlich.	
Unterschiedliche	Auslegungen	 durch	 Behörden	wür-
den	eine	solche	Klarheit	in	Frage	stellen.104 
	 Was	 die	 hinreichende	 Determinierung	 einer	 ge-
setzlichen	Delegationsermächtigung	betrifft,	so	ist	der	
von	Adamovich sen105	 	 entwickelte	Grundsatz,	wonach	
der	 Gesetzgeber	 die	 Organe,	 das	 Verfahren	 und	 die	
Tätigkeit	der	Organe	der	Verwaltung	regeln	muss,	 in	
abgewandelter	Form	heranzuziehen,	 indem	die	Dele-
gationsermächtigung	die	Art	der	in	Frage	kommenden	
Organe	 hinreichend	 festlegen	muss,	 sowohl	 was	 die	
örtlich	in	Betracht	kommenden	Organe	betrifft	als	auch	
was	 deren	 inhaltliche	 Zuständigkeit	 betrifft.	 	 Beides	
scheint	grundsätzlich	denkbar	und	möglich.	So	muss	
eine	Delegation	von	Prospektbilligungen	beispielswei-
se	an	eine	Behörde	eines	anderen	Mitgliedstaates	einen	
örtlichen	 Konnex	 zum	 Emittenten	 oder	 zum	 Anbie-
tenden	aufweisen	und	kann	eine	Delegation	auch	nur	
an	eine	dafür	funktionell	und	organisatorisch	zustän-
dige	 Behörde	 erfolgen.	 Eine	 	 solche	 Determinierung	
vorzusehen	ist	denkbar	und	praktisch	machbar.	Proble-
matischer	ist	die	Determinierung	des	Verfahrens.	Hier	
kann	allerdings	insofern	auf	die	in	dem	jeweiligen	Mit-
gliedstaat	geltenden	Verfahrensrechte	verwiesen	wer-
den,	die	so	gesehen	wiederum	vorhersehbar	sind.	Um	
Willkür	 auszuschalten,	 müssen	 auch	 Vorkehrungen	
getroffen	werden,	dass	nicht	 in	 einer	anhängigen	Sa-
che	die	Zuständigkeiten	geändert	werden.	Der	Anfor-
derung	der	Vorhersehbarkeit	und	dem	Willkürverbot	
ist	hiebei	besonderes	Augenmerk	zu	schenken.
	 Die	 Behördenzusammenarbeit	 bei	 der	 Beaufsich-
tigung	grenzübergreifender	Gruppen	soll	im	Rahmen	
von	 so	 genannten	 Aufsichtskollegien	 („supervisory	
colleges“)	 erfolgen,	 wobei	 die	 Rechte	 und	 Verant-
wortungsbereiche	der	einzelnen	Herkunfts-	und	Auf-
nahmestaatsaufsichtsbehörden	 mittels	 operationeller	
Leitlinien	 geregelt	 werden	 sollen.	 Die	 Kohärenz	 der	
Praktiken	 der	 verschiedenen	 Aufsichtskollegien	 soll	
wiederum	 von	 den	 Ebene-3-Ausschüssen	 überwacht	

97	Derzeit	findet	sich	diese	Möglichkeit	lediglich	in	der	ProspektRL	(2003/71/EG)	und	in	der	MiFID	(2004/39/EG).
98	VfSlg	6675,	9937,	10.311,	12.788,	13.029,	13.816,	14.843,	15.094,	15.106,	16.794;	siehe	dazu	auch	Walter/ Mayer/ Kucsko-Stadlmayer,	Grundriss	des	österreichischen	
Bundesverfassungsrechtes,	10.	Auflage	(Wien	2007),	Rn	1516	ff 
99	VfSlg	14.192
100	VfSlg	15.106,	15.636
101	VwGH	23.10.	1995,	Zl	93/10/0128;	siehe	auch	Mayer,	Die	österreichische	Bundes-Verfassung	–	Kurzkommentar,	3.	Auflage	(Wien	2002)	Art	83	B-VG	II.2.
102 Walter/ Mayer/ Kucsko-Stadlmayer,	Grundriss	des	österreichischen	Bundesverfassungsrechtes,	10.	Auflage	(Wien	2007)	Rn	1516	ff;	Rill,	Art	18-BVG,	in	Rill/	
Schäffer,	Bundesverfassungsrecht	Kommentar	(Wien	2007),	Rz	18	und	20 
103	EuGH	Rs	85/76,	Slg	1979,	461	Rz	128	ff	(Hofmann	LaRoche);	Rs	169/80,	Slg	1981,	1931	Rz	17	f	(Gondrand	Freres)
104	Rs	169/80,	Slg	1981,	1931	Rz	17	f	(Gondrand	Freres)
105	Handbuch	des	österreichischen	Verwaltungsrechtes,	5.	Auflage	(1954),	S	15	f
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werden	und	bewährte	Praktiken	sollen	untereinander	
ausgetauscht	 werden.	 Vorschläge	 für	 entsprechende	
Leitlinien	 und	 eine	 entsprechende	Überwachung	 der	
Praktiken	 sollten	 von	 den	 Ebene-3-Ausschüssen	 bis	
Mitte	2008	vorgelegt	werden.

Die Aufträge des ECOFIN an die Europäische Kom-
mission und den Finanzdienstleistungsausschuss 
und den Wirtschafts- und Finanzausschuss:
Der	 ECOFIN	 hatte	 abschließend	 die	 EK	 beauftragt,	
bis	April	2008	konkrete	Vorschläge	zur	eindeutigeren	
Festlegung	der	Rolle	der	Ausschüsse	der	Finanzmarkt-
aufsichtsbehörden	 (so	 genannte	 „Ebene-3-Ausschüs-
se“)	und	zur	Stärkung	der	Funktionsweise	dieser	Aus-
schüsse	auszuarbeiten.	
	 Zudem	wurde	der	beim	Rat	angesiedelte	Finanz-
dienstleistungsausschuss,	 der	 sich	 aus	 hochrangigen	
Vertretern	 der	 Finanzministerien	 der	Mitgliedstaaten	
zusammensetzt,	 beauftragt,	 seine	Analyse	 der	 Effizi-
enz	und	Wirksamkeit	des	Europäischen	Aufsichtsrah-
menregelwerkes	 fortzusetzen.	Die	Analyse	 sollte	 sich	
sowohl	dem	Krisenmanagement	wie	auch	der	Krisen-
prävention	widmen.

4.4.4. Der Bericht des Finanzdienstleistungsaus-
schusses (FSC) zu langfristigen Aufsichtsthemen106 

Der	 Bericht	 des	 FSC	 zu	 langfristigen	 Aufsichtsthe-
men	nahm	auch	zu	dem	Lamfalussy-Prozess	und	den	
Empfehlungen	der	IIMG	und	der	EK	zur	Lamfalussy-
Reform	Stellung.	Aus	Sicht	des	FSC	schien	die	Frage	
des	Komitologieverfahrens	durch	die	Einführung	des	
Regelungsverfahrens	mit	Kontrolle	 und	die	Abschaf-
fung	 der	 Sunsetklauseln	 in	 den	 einzelnen	 Komitolo-
gieermächtigungen	der	Rahmenrichtlinien	nun	gelöst.	
Verbesserungsbedarf	 sah	 der	 FSC	 –	 wie	 auch	 schon	
IIMG	und	EK	–	vor	allem	auf	Ebene	3	des	Lamfalussy-
prozesses.107	 	Auf	die	Arbeiten	von	IIMG,	EK	und	die	
ECOFIN-Schlussfolgerungen	 aufbauend,	 setzte	 sich	
der	FSC-Bericht	mit	 sowohl	mit	der	Rolle	der	einzel-
nen	Aufsichtsbehörden	als	auch	mit	der	Rolle	der	Aus-
schüsse	der	Aufsichtsbehörden	auseinander.

Die einzelnen Aufsichtsbehörden und deren 
Aufgaben:
Die	 von	der	 EK	 als	Notwendigkeit	 in	 den	Raum	ge-
stellte	 Harmonisierung	 der	 Aufsichtsbefugnisse	 und	
Sanktionen	 wurde	 vom	 FSC	 relativiert,	 da	 es	 seiner	
Auffassung	nach	eher	auf	die	Anwendung	dieser	Be-
fugnisse	 und	 deren	 Wirkungsweise	 ankomme.	 Der	
Gefahr	der	Aufsichtsarbitrage	(„regulatory	arbitrage“)	
wurde	der	Vorteil	des	Aufsichtswettbewerbs	(„regula-
tory	competition“)	entgegengehalten.108 
	 Delegation	von	Aufgaben	wurde	auch	vom	FSC	als	
wichtiges	Mittel	 zur	 Erreichung	 von	mehr	Aufsichts-
konvergenz	gesehen,	wobei	der	FSC	vor	allem	gemein-
same	Vorort-Prüfungen	oder	Vorort-Prüfungen	der	Auf- 
sicht	 des	 Aufnahmemitgliedstaates	 namens	 der	 Auf-
sicht	des	Herkunftsmitgliedstaates	vor	Augen	hatte.109 

Die Rolle der Ausschüsse der Europäischen Aufsichts- 
behörden (Ebene-3-Ausschüsse):
Die	 Rolle	 der	 Ebene-3-Ausschüsse	 bei	 der	 Entwick-
lung	 europäischer	 Aufsichtsstandards,	 insb.	 auch	 in	
Form	von	so	genannten	Leitlinien	(„guidelines“)	sollte	
nach	Auffassung	des	FSC	gestärkt	werden.	Ein	wesent-
licher	Punkt	dabei	 sei	die	Klarstellung	der	Aufgaben	
von	CESR,	CEIOPS	und	CEBS	in	den	entsprechenden	
EK-Entscheidungen,	 mit	 denen	 diese	 Ausschüsse	
eingerichtet	 wurden.110	 Die	 Leitlinien	 der	 Ebene-3-
Ausschüsse	 sollten	 jedoch	 rechtlich	 unverbindlich	
bleiben,111	insb.	in	jenen	Bereichen,	in	denen	nationale	
Aufsichtsbehörden	 zuständig	 sind.112	 Die	 Idee	 von	
Mehrheitsentscheidungen	der	Ausschüsse	wurde	auch	
vom	FSC	aufgegriffen.113 
	 Zur	 Frage	 der	 (politischen)	 Verantwortlichkeit	
(„Accountability“)	 der	 Ebene-3-Ausschüsse	 äußerte	
sich	der	FSC	nur	vage	und	verwies	auf	Arbeitsberichte	
der	Ebene-3-Ausschüsse	an	Rat,	EP	und	EK	sowie	auf	
die	 politische	 Verantwortlichkeit	 der	 einzelnen	 Mit-
glieder	(d.	h.	der	Aufsichtsbehörden)	gegenüber	ihren	
jeweiligen	Regierungen	und	Parlamenten.	Eine	Anpas-
sung	der	Mandate	der	 nationalen	Aufsichtsbehörden	
in	Richtung	einer	Verpflichtung	zur	Berücksichtigung	
Europäischer	 Interessen	 wurde	 nur	 als	 Überlegung	
oder	Gedanke	in	den	Raum	gestellt.114 

106	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/st04162.
en08.pdf 
107	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	21;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
108	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	27	f;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
109	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	37;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
110	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	29	f;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
111	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	31;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
112	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	34;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
113	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	34;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
114	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	32;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf
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Als	weiterer	wichtiger	Punkt	wurde	die	Frage	der	Fi-
nanzierung	der	Ebene-3-Ausschüsse	angesprochen.115 

4.4.5. Die ECOFIN-Schlussfolgerungen vom 
14. Mai 2008116 

In	Entsprechung	des	bereits	am	ECOFIN	vom	Dezem-
ber	2007	beschlossenen	Zeitplanes	zur	Umsetzung	der	
Lamfalussyreform,	die	ihren	Schwerpunkt	zweifelsoh-
ne	auf	Ebene	3	des	Lamfalussyverfahrens,	nämlich	dem	
Aufsichtsverfahren	hat,	 erörterten	die	Finanzminister	
nunmehr	erneut	die	weiteren	konkreteren	Schritte	zur	
Umsetzung	 der	 Reform.	 Die	 Arbeiten	 des	 FSC	 und	
WFA	wie	auch	die	Vorstellungen	der	EK	bildeten	da-
bei	genauso	eine	Grundlage	wie	die	Diskussionen	der	
Finanzminister	dazu	am	informellen	ECOFIN	im	April	
2008	in	Laibach.

Kern der Schlussfolgerungen vom Mai 2008 bildeten 
im Wesentlichen drei Themenkreise:
Die Einführung einer europäischen Dimension in die Man-
date der nationalen Aufsichtsbehörden
Die	Berücksichtigung	von	Finanzmarktstabilitätsüber-
legungen	in	anderen	Mitgliedstaaten	in	Ausübung	der	
Tätigkeiten	 der	 nationalen	 Aufsichtsbehörden	 bleibe	
weiterhin	 ein	 anzustrebendes	 Ziel.	 Die	 europäische	
Dimension	 im	Aufsichtsbehördenmandat	 sollte	 idea-
lerweise	bereits	bis	Mitte	2009	realisiert	sein;	auch	die	
EK	sollte,	wenn	nötig	mittels	entsprechender	Gesetzge-
bung	Grundlagen	dafür	schaffen.
Die Verbesserung der Funktionsweise der Ebene-3-Aus-
schüsse
Unter	 Wahrung	 des	 institutionellen	 Gleichgewichts,	
der	 Rechtsqualität	 der	 Ebene-3-Ausschüsse	 und	 der	
Verantwortlichkeit	 der	 Aufsichtsbehörden	 soll	 die	
Funktionsweise	 der	 Ebene-3-Ausschüsse	 verbessert	
werden.	So	sollten	die	Entscheidungen	der	EK,	die	die	
Ausschüsse	eingerichtet	haben,	im	Hinblick	auf	die	da-
rin	enthaltenen	Mandate	überarbeitet	und	an	einander	
angepasst	werden.	Dabei	 sollten	 auch	Aufgaben	 auf-
genommen	werden,	die	die	Zusammenarbeit	der	Auf-
sichtsbehörden	 und	 die	 Aufsichtskonvergenz	 weiter	
fördern,	 wie	 Mediation	 insb.	 bei	 Aufsichtskollegien,	
Erleichterung	 des	 Informationsaustausches,	 die	 be-
reits	 übliche	Verabschiedung	 nicht	 rechtlich	 verbind-
licher	 Leitlinien	 und	 Empfehlungen	 zu	Auslegungen	
und	 Aufsichtspraktiken,	 die	 Entwicklung	 einer	 EU-
Aufsichtskultur	 durch	 Förderung	 gemeinsamer	Aus-
bildung	 und	 Personalaustauschprogramme,	 die	 Si-
cherstellung	 sektorübergreifender	 Zusammenarbeit	

und	die	Überwachung	von	Finanzmarktstabilität	und	
das	Berichten	von	Risken	an	den	WFA.	Welche	dieser	
Aufgaben	tatsächlich	in	die	Mandate	der	Ebene-3-Aus-
schüsse	aufgenommen	werden,	sollte	allerdings	noch	
von	FSC	und	EK	(bis	September	2008)	vor	dem	Hinter-
grund	der	Wahrung	des	institutionellen	Rahmenwerks	
geprüft	werden.	
	 Die	 Mehrheitsentscheidungen	 der	 Ebene-3-Aus--Aus-Aus-
schüsse	 bei	 der	 Annahme	 von	 Leitlinien	 samt	 dem	
comply-or-explain-Mechanismus	blieben	nach	wie	vor	
ein	Wunsch	des	ECOFIN	ebenso	wie	die	Einführung	
EU-weit	einheitlicher	Berichtspflichten.		
Die Aufsicht über EU-weite Finanzgruppen
Einen	weiteren	Schwerpunkt	bildete	die	wirksame	und	
konsistente	 Beaufsichtigung	 von	 Finanzgruppen,	 die	
in	mehr	als	einem	Mitgliedstaat	tätig	sind.	Insbesonde-
re	die	Beaufsichtigung	 im	Rahmen	von	Aufsichtskol-
legien	sollte	weiterentwickelt	werden.	Maßgeblich	sei	
dabei	die	sektor-	und	gruppenübergreifende	Konver-
genz	der	Kollegien,	zu	deren	Sicherstellung	die	Ebene-
3-Ausschüsse	entsprechende	Leitlinien	erstellen	sollen.	
Die	rechtliche	Untermauerung	der	Aufsichtskollegien	
in	 den	 entsprechenden	 EU-Richtlinien	 soll	 verstärkt	
werden.	Die	Kollegien	sollten	dabei	von	der	Aufsichts-
behörde	des	Herkunftsmitgliedstaates	(oder	des	Sitzes	
der	 Konzernmutter)	 koordiniert	 werden.	 Außerdem	
sollte	die	Aufgabendelegation	zwischen	den	Aufsichts-
behörden	weiter	gefördert	werden.

4.4.6. Konkrete Legislativmaßnahmen zur Umset-
zung der Lamfalussyreform

Während	 von	 IIMG	 und	 EK	 Wege	 zur	 Reform	 des	
Lamfalussyprozesses	 aufgezeigt	 worden	 waren,	 die	
vom	ECOFIN	unter	Beratung	durch	FSC	 (und	WFA)	
teilweise	 in	politischen	Schlussfolgerungen	aufgegrif-
fen	worden	sind,	harren	viele	Maßnahmen	noch	ihrer	
rechtlichen	Umsetzung.	Im	Folgenden	soll	zum	einen	
ein	Überblick	über	bereits	gesetzte	Reformen	gegeben	
werden	und	zum	anderen	ein	kurzer	Ausblick	auf	(un-
mittelbar	bevorstehende)	Legislativvorschläge.

4.4.6.1. Kompetenzen und Finanzierung der Ebene-3- 
Ausschüsse
Die	Mandate	 und	 somit	 die	Kompetenzen	 der	 Euro-
päischen	 Ausschüsse	 der	 Finanzmarktaufsichtsbe-
hörden	 (CESR,	 CEBS	 und	 CEIOPS)	 wurden	 mittels	
EK-Entscheidungen	gleich	zu	Beginn	des	 Jahres	2009	
angepasst	 und	 vereinheitlicht.117	 Somit	 kommen	 den	
Ebene-3-Ausschüssen	folgende	Aufgaben	zu	(die	neu	

115	Report	of	the	FSC	on	Long-Term	Supervisory	Issues	vom	10.	März	2008,	FSC	4162/08,	S	35;		Fundstelle:	http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st04/
st04162.en08.pdf 
116	Pressemitteilung	zur	2866.	Ratssitzung	Wirtschaft	und	Finanzen	vom	14.	Mai	2008,	PRESS	NR	8850/08
117	Beschluss	2009/77/EG	der	Kommission	vom	23.1.2009	zur	Einsetzung	des	Ausschusses	der	europäischen	Wertpapierregulierungsbehörden	,	Abl	Nr	L	25/18	
vom	29.1.2009;	Beschluss	2009/78/EG	der	Kommission	vom	23.1.2009	zur	Einsetzung	des	Ausschusses	der	europäischen	Bankaufsichtsbehörden	,	Abl	Nr	L	25/23	
vom	29.1.2009;	Beschluss	2009/79/EG	der	Kommission	vom	23.1.2009	zur	Einsetzung	des	Ausschusses	der	europäischen	Aufsichtsbehörden	für	das	Versiche-
rungswesen	und	die	betriebliche	Altersversorgung,	Abl	Nr	L	25/28	vom	29.1.2009
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hinzugefügten	Aufgaben	sind	kursiv	gesetzt):
	 Beratung	der	EK	bei	der	Ausarbeitung	von	Durch-
führungsbestimmungen	(Ebene	2)	unter	vorheriger	
Konsultation	der	Marktteilnehmer

	 Verabschiedung	 unverbindlicher	 Leitlinien,	 Emp-
fehlungen	 und	 Standards	 zur	 gemeinsamen	 und	
einheitlichen	Umsetzung	sowie	zur	kohärenten	An-
wendung	des	Gemeinschaftsrechtes

 Förderung des Informationsaustausches zwischen den 
Aufsichtsbehörden der MS

 Vorlage von Stellungnahmen an die Aufsichtsbehörden 
der MS

 Schlichtung von Streitfällen zwischen den Aufsichtsbe-
hörden der MS

 Erleichterung der Delegation von Aufsichtsaufgaben
	 Beitrag	 zur	 Entwicklung	 gemeinsamer	 Standards	
für	das	aufsichtliche	Meldewesen

	 Prüfung	der	praktischen	Anwendung	der	Aufsichts-
standards	und	Leitlinien

 Prüfung der Aufsichtspraktiken der Aufsichtsbehörden 
der MS

 Bericht über die Aufsichtskonvergenz
 Information der anderen Ebene-3-Ausschüsse, der Fi-

nanzministerien und der Zentralbanken der MS über po-
tentielle oder akute Probleme

 Zwei mal jährliche Bewertung der Beaufsichtigungst-
rends bei einzelnen Unternehmen und der potentiellen 
Risken und Schwachstellen im Hinblick auf die Finanz-
marktstabilität und Übermittlung an EK

 Vorschlag von Präventiv- oder Abhilfemaßnahmen falls 
aus Gesichtspunkten der Finanzmarktstabilität erforder-
lich an EK und Information an Rat

 Zusammenarbeit mit den anderen Ebene-3-Ausschüssen 
zur angemessenen Verfolgung sektorübergreifender Ent-
wicklungen, Risken und Schwachstellen

 Entwicklung sektorübergreifender Schulungsprogramme
 Entwicklung sektorübergreifender Aufsichtspraktiken
 Regelmäßige Information der EK über die Arbeiten

In	den	neuen	Beschlüssen,	die	die	Rechtsgrundlage	für	
die	Ebene-3-Ausschüsse	bilden,	 ist	auch	ausdrücklich	
eine	Beschlussfassung	mit	qualifizierter	Mehrheit	vor-
gesehen	(Art	14).	Bei	Nichteinhaltung	der	mehrheitlich	
verabschiedeten	 Leitlinien,	 Standards	 oder	 Maßnah-
men	muss	das	nicht	einhaltende	Mitglied	eine	Begrün-
dung	vorbringen.
	 Demgegenüber	haben	die	Ebene-3-Ausschüsse	be-
reits	 jetzt	 einen	 strengeren	 „comply-or-explain“-Me-
chanismus	 eingeführt:	Die	Maßnahme,	 die	 nicht	 ein-
gehalten	wird,	muss	 im	Widerspruch	 zu	 nationalem	
Recht	stehen	oder	außerhalb	der	Kompetenz	der	Auf-

sichtsbehörde	liegen,	die	Aufsichtsbehörde	hat	mit	er-
heblichen	politischen	oder	technischen	Widerstand	zu	
rechnen	oder	die	Maßnahme	wurde	auf	andere	Weise	
umgesetzt	oder	ist	für	den	betroffenen	lokalen	Markt	
unverhältnismäßig.118 
	 Mittels	 inter-institutionellen	 Beschlusses	 wurde	
eine	 Finanzierung	 der	 Ebene-3-Ausschüsse	 von	 2010	
bis	2013	sichergestellt.119  

4.4.6.2. Der DeLarosierebericht und das EK-Konzept für 
eine Europäische Finanzmarktaufsicht
Die	 Krise	 der	 Finanzmärkte	 gab	 der	 im	 Gange	 be-
findlichen	Diskussion	 einer	 Reform	der	 Ebene	 3	 von	
Lamfalussy	 eine	 beschleunigte	Dynamik.	Aufbauend	
auf	 den	 Empfehlungen	 einer	 Expertengruppe	 unter	
dem	Vorsitz	von	Jacques	de	Larosiere	legte	die	EK	im	 
Mai	2009	eine	Mitteilung120	vor,	in	der	sie	die	weiteren	
Legislativmaßnahmen	 zur	 Reform	 der	 Finanzmarkt-
aufsicht	in	Europa	skizzierte.
	 Neben	 einem	 Rat	 für	makroökonomische	 Fragen	
(ESRB)	 sollten	 die	 bestehenden	 Ebene-3-Ausschüsse	
in	 Behörden	mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit	 umge-
wandelt	 werden.	 Zu	 den	 unter	 4.4.6.1.	 aufgezählten	
Kompetenzen	 soll	 eine	 Schiedskompetenz	 bei	 Diver-
genzen	 zwischen	 den	 verschiedenen	 nationalen	 Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörden	 kommen.	 Die	 Kommis-
sionsvorschläge121,	die	Ende	September	2009	vorgelegt	
wurden,	 sehen	auch	vor,	dass	die	unabhängigen	EU-
Aufsichtsbehörden	 Durchführungskompetenzen	 der	
EK	wahrnehmen	oder	die	EK	solche	Durchführungs-
maßnahmen	 zu	 Rahmenrechtsakten	 oder	 Level-2- 
Maßnahmen	erlassen	kann.	Dabei	 ist	noch	offen,	wo-
rauf	 sich	diese	Kompetenzen	 stützen	 sollten.	 	 In	An-
betracht	des	Lissabonvertrages	und	des	durch	diesen	
modifizierten	EG-Vertrags	 (nunmehr	AEUV)	könnten	
solche	 Maßnahmen,	 die	 rein	 exekutiver	 Natur	 sind,	
auf	Art	291	AEUV	gestützt	werden.	Die	Kontrollbefug-
nisse	von	Rat	und	EP	gegenüber	der	EK	bei	der	Erlas-
sung	 von	 Durchführungsrechtsakten	 gemäß	 Art	 291	
Abs	3	AEUV	sind	vorab	mittels	VO	zu	regeln.	Inwie-
weit	 dabei	 Elemente	 aus	 dem	 Komitologiebeschluss	
wiederbelebt	werden	könnten,	bleibt	abzuwarten.	Auf	
das	Verhältnis	 von	 Level-2-Maßnahmen,	 die	 zumeist	
quasilegislativen	 Charakter	 haben,	 und	 technischen	
Standards	 der	 EK	 wird	 vor	 dem	 Hintergrund	 einer	
institutionellen	Balance	und	dem	Grundsatz	der	Tren-
nung	 von	 Gesetzgebung	 und	 Vollziehung	 zu	 achten	
sein.
	 Außerdem	 ist	 eine	 Entscheidungskompetenz	 der	
EU-Behörde	im	Falle	von	Säumnis	der	nationalen	Auf-
sichtsbehörde	und	eine	Entscheidungsvorgabe	der	EK	

118	ZFR	2009/43,	74;	Jochnick,	CEBS	–	Work	Progress	and	Future	Challenges,	ÖBA	2009,	243
119	Beschluss	Nr.	716/2009/EG	zur	Auflegung	eines	Gemeinschaftsprogramms	zur	Unterstützung	spezifischer	Tätigkeiten	auf	dem	Gebiet	der	Finanzdienstlei-
stungen,	der	Rechnungslegung	und	der	Abschlussprüfung,	ABl	Nr	253	vom	25.9.2009,	S	8	 
120	Mitteilung	der	Kommission	zur	Europäischen	Finanzmarktaufsicht,	vom	27.5.2009,	COM	(2009)	252
121	COM	(2009)	499	final,	COM	82009)	500	final,	COM	(2009)	501	final,	COM	(2009)	502	final	und	COM	(2009)	503	final



32

Lamfalussy

an	die	nationale	Aufsichtsbehörde	in	gewissen	Fällen	
wie	 Verletzung	 des	 Gemeinschaftsrechts	 durch	 die	
nationale	 Aufsichtsbehörde,	 Bedrohung	 der	 Finanz-
marktstabilität	 oder	 Wettbewerbsverzerrung,	 ange-
dacht.	Auch	 ist	 bei	 der	 konkreten	Ausgestaltung	der	
Befugnisse	 der	Aufsichtsbehörde	 zu	 berücksichtigen,	
dass	diese	 ihre	Befugnisse	 grundsätzlich	von	der	EK	
ableitet,	die	wiederum	nicht	mehr	delegieren	kann,	als	
sie	selbst	hat.122 
	 Für	bestimmte	Institute	oder	Fälle,	wie	Ratingagen-
turen	 oder	 grenzüberschreitende	 Zusammenschlüsse	
im	Finanzmarktsektor	soll	auch	eine	unmittelbare	Zu-
ständigkeit	der	EU-Behörde	vorgesehen	werden.
	 Die	vierstufige	Lamfalussystruktur	soll	an	sich	er-
halten	bleiben.

4.4.6.3. Erste allgemeine Annäherung des ECOFIN vom 
2. Dezember 2009 zu den Vorschlägen der EK
Am	ECOFIN	 vom	 2.	Dezember	 2009	 konnte	 eine	 er-
ste	 allgemeine	 Annäherung	 des	 Rates	 zu	 den	 EK-
Vorschlägen	 erzielt	 werden.123	 Auf	 der	 Basis	 dieser	
Einigung	sollen	nun	Verhandlungen	mit	dem	EP	auf-
genommen	werden,	wobei	eine	politische	Einigung	zu	
den	VO-Vorschlägen,	und	 idealiter	zu	dem	gesamten	
Aufsichtspaket	angestrebt	wird,	das	neben	den	VO	zur	
Einrichtung	eines	Rates	für	makroökonomische	Fragen	
und	eines	Systems	der	Europäischen	Finanzmarktauf-
sicht	 auch	 die	 Umwandlung	 der	 Level-3-Ausschüsse	
in	 unabhängige	 Behörden	mit	 eigener	 Rechtspersön-
lichkeit	 und	 eine	Anpassung	 sämtlicher	 bestehender	
Richtlinien	und	VO	im	Finanzmarktbereich	an	die	neu-
en	 Aufsichtsstrukturen	 (so	 genannte	 Omnibus-RL124)	
vorsieht.
	 Im	folgenden	werden	die	wesentlichsten Elemente 
der Einigung	zum	Text	der	VO	über	die	Errichtung	der	
Europäischen	Bankenaufsicht	(EBA-VO125)	dargestellt.	
Entsprechende	Bestimmungen	finden	sich	auch	in	den	
VO	 zur	 Errichtung	 einer	 Wertpapieraufsicht	 und	 ei-
ner	 Versicherungsaufsicht.	 Die	 Zuständigkeiten	 und	
Aufgaben	der	neuen	Aufsichtsbehörden	(ESA)	decken	
sich	grundsätzlich	mit	 jenen	der	Level-3-Ausschüsse,	
die	 Anfang	 2009	 vereinheitlicht	 und	 neu	 aufgesetzt	
worden	waren	(siehe	dazu	im	einzelnen	auch	4.4.6.1).	
Zusätzlich	dazu	sollen	die	ESAs,	teilweise	im	Zusam-
menspiel	mit	der	EK,	verbindliche	Maßnahmen	in	fol-
genden	Fällen	erlassen	können:
 Technische Standards:	 EK	 soll	 diese	 rechtlich	 ver-
bindlichen	 generellen	 Normen	 gemäß	 Art	 7	 der	
EBA-VO	auf	Vorschlag	der	ESA	erlassen.	Die	tech-

nischen	 Standards	 sollen	 in	 Form	 von	 VO	 oder	
Entscheidungen	EU-Recht	im	Finanzmarktbereich	
präzisieren,	 sofern	 in	 einem	 Basisrechtsakt	 oder	
in	einem	level-2-Rechtsakt	eine	entsprechende	Er-
mächtigung	dazu	vorgesehen	ist.	Inwieweit	bei	der	
Erlassung	 solcher	 genereller	Normen	 zur	 Durch-
führung	von	Unionsrecht	das	Verfahren	gemäß	Art	
291	AEUV126	 zur	Anwendung	kommen	soll,	wird	
offen	gelassen.127 

 Einzelentscheidungen gegenüber Instituten bei Verlet-
zung von Gemeinschaftsrecht:	Die	ESA	soll	gemäß	Art	
9	 der	 EBA-VO	 im	 Falle	 einer	 dringenden	Gefahr	
für	die	Finanzmarktstabilität	oder	–Integrität	oder	
zur	Herstellung	von	neutralen	Wettbewerbsbedin-
gungen	direkt	verbindliche	Einzelentscheidungen	
an	ein	Finanzinstitut	erlassen	können.	Dem	hat	ein	
Vorverfahren	 voranzugehen,	 in	 dem	die	 ESA	 zu-
nächst	konkrete	Nachforschungen	zu	einem	ange-
zeigten	Bruch	des	in	ihre	Zuständigkeit	fallenden	
EU-Rechtes	durch	die	nationale	Aufsichtsbehörde	
anzustellen	 hat	 und	 der	 Behörde	 gegebenenfalls	
entsprechende	 Empfehlungen	 zu	 erteilen	 hat.	
Kommt	 die	 Behörde	 diesen	 Empfehlungen	 der	
ESA	nicht	binnen	Frist	nach,	so	kann	die	EK	eine	
entsprechende	 förmliche	 Stellungnahme	 an	 die	
für	 ein	 bestimmtes	 Institut	 zuständige	 nationale	
Aufsichtsbehörde	 abgeben.	 Kommt	 die	 nationale	
Behörde	auch	dem	nicht	nach,	so	kommt	die	Einze-
lentscheidungskompetenz	 der	 ESA	 zum	 Tragen,	
allerdings	 nur	 im	 Falle	 von	direkt	 anwendbarem	
EU-Recht,	das	die	Behörde	nicht	korrekt	anwendet	
(Art	9	Abs	6	der	EBA-VO).	Die	Entscheidung	der	
ESA	soll	auch	die	Rechtskraft	nationaler	Bescheide	
brechen	(Art	9	Abs	7	EBA-VO).

 Einzelentscheidungen gegenüber Instituten im Krisen-
fall:	 Auch	 im	 Fall	 einer	 Krisensituation	 kann	 die	
ESA	gemäß	Art	 10	 EBA-VO	gegenüber	 einzelnen	
Finanzinstituten	 mittels	 direkter	 Entscheidung	
Maßnahmen	 treffen.	 Zuvor	 muss	 allerdings	 eine	
solche	Ausnahmesituation	(Krisenfall	–	Bedrohung	
der	Finanzmarktstabilität	oder	–Integrität	der	EU	
oder	 von	 Teilen	 der	 EU)	 von	 Rat	 zusammen	mit	
ESRB	 und	 EK	 festgestellt	 worden	 sein.	 Die	 Initi-
ative	 dazu	 kann	 von	 ESA,	 EK	 oder	 ESRB	 ausge-
hen.	 	Die	Entscheidung	der	ESA	ist	grundsätzlich	
verbindlich	 und	 bricht	 die	 Rechtskraft	 nationaler	
Bescheide.	Allerdings	kann	ein	MS	bei	drohendem	
Eingriff	 in	seine	„haushaltspolitischen	Zuständig-
keiten“	 binnen	 drei	 Tagen	 um	 nochmalige	 Über-

122 Fischer/Köck/Karollus,	Europarecht,	4.	Auflage	(2002),	Rn	924
123	zum	Text	im	Detail	siehe	Doc.	Nr.	16748/1/09	(http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/09/st16/st16748-re01.de09.pdf)
124	Vorschlag	für	eine	Richtlinie	zur	Änderung	der	Richtlinien	1998/26/EG,	2002/87/EG,	2003/6/EG,	2003/41/EG,	2003/71/EG,	2004/39/EG,	2004/109/EG,	2005/60/
EG,	2006/48/EG,	2006/49/EG	und	2009/65/EG	im	Hinblick	auf	die	Befugnisse	der	Europäischen	Bankaufsichtsbehörde,	der	Europäischen	Aufsichtsbehörde	für	
das	Versicherungswesen	und	die	betriebliche	Altersversorgung	und	der	Europäischen	Wertpapieraufsichtsbehörde,	COM(2009)	576	final 
125	zum	Text	im	Detail	siehe	Doc.	Nr.	16748/1/09
126	siehe	Kapitel	5	und	insb	5.2.2
127	Erwägungsgrund	14	der	EBA-VO	spricht	nur	von	einer	Erlassung	„im	Einklang	mit	EU-Recht“.
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prüfung	der	Entscheidung	durch	den	Rat	ersuchen	
(Art	 23	der	EBA	–VO).	 	Ein	 solches	Ersuchen	hat	
aufschiebende	Wirkung.	Widerruft	der	Rat	die	Ent-
scheidung	der	ESA	nicht	binnen	zehn	Tagen,	so	ist	
die	Entscheidung	rechtswirksam.

 Verbindliche Klärung von Meinungsverschiedenheiten 
nationaler Aufsichtsbehörden im grenzüberschreiten-
den Kontext:	 	 Im	Falle	von	grenzüberschreitenden	
Sachverhalten	bekommt	die	ESA	eine	verbindliche	
Mediationsrolle.	Die	ESA	kann	auf	Ersuchen	einer	
nationalen	 Aufsichtsbehörde	 nach	 einer	 Fristset-
zung	zur	Einigung	eine	verbindliche	Entscheidung	
treffen.	 Die	 Entscheidung	 bindet	 sodann	 alle	 be-
troffenen	 Aufsichtsbehörden.	 Anders	 als	 im	 Fall	
von	Art	9	oder	10	kommt	bei	der	Entscheidungs-
findung	innerhalb	der	ESA	eine	Stimmgewichtung	
zur	Anwendung.	Die	 ESA	 entscheidet	 zwar	 nach	
dem	Grundsatz	je	Mitglied	eine	Stimme,	trifft	sie	je-
doch	eine	der	Auffassung	der	Gruppen-	Aufsichts-
behörde	widersprechende	Entscheidung,	 so	 kann	
dies	 von	 einer	 Sperrminorität	 blockiert	 werden.	
Die	Sperrminorität	ist	nach	Art	16	Abs	4	EUV	iVm	
Art	3	des	Protokoll	Nr	36	zum	EUV	zu	berechnen.	
Gegen	die	Entscheidung	der	ESA	kann	ein	MS	bei	
drohendem	Eingriff	in	seine	„haushaltspolitischen	
Zuständigkeiten“	 binnen	 zwei	Wochen	um	noch-
malige	Überprüfung	der	Entscheidung	durch	den	
Rat	ersuchen	(Art	23	der	EBA	–VO).		Ein	solches	Er-
suchen	hat	aufschiebende	Wirkung.	Anders	als	im	
Fall	von	Art	10	EBA-VO	ist	die	Entscheidung	der	
ESA	aber	nur	dann	rechtswirksam,	wenn	sie	vom	
Rat	binnen	zwei	Monaten	bestätigt	wird.

 Abgabe von Stellungnahmen im Falle von grenzüber-
schreitenden Beteiligungserwerben:	 	Art	19	der	EBA-
VO	 räumt	 der	 ESA	 eine	 Kompetenz	 zur	Abgabe	
von	Stellungnahmen	im	Falle	von	grenzüberschrei-
tenden	Beteiligungserwerben	an	 Instituten,	die	 in	
ihre	Zuständigkeit	fallen,	ein.

 Entscheidungsfindung, Abstimmungsquoren: Die ESA 
entscheidet	 durch	 ihr	 Aufsichtsorgan,	 in	 dem	
grundsätzlich	je	ein	Vertreter	der	27	nationalen	Auf-
sichtsbehörden	je	eine	Stimme	hat.	In	bestimmten	
Fällen	soll	allerdings	abweichend	davon	eine	Ab-
stimmung	 mittels	 Stimmgewichtung	 gemäß	 Art	
16	Abs	4	EUV	iVm	Art	3	des	Protokoll	Nr	36	zum	
EUV	Anwendung	finden,	nämlich	im	Fall	der	Er-
lassung	 von	 generellen	 Normen	 (Empfehlungen,	
Leitlinien,	 Vorschläge	 für	 technische	 Standards)	
und	organisatorischen	Fragen	(Kapitel	IV)	und	in	
gewisser	Weise	 (nämlich	 durch	 Berücksichtigung	
einer	Sperrminorität,	wenn	gegen	die	Vorgabe	der	
konsolidierenden	 Aufsichtsbehörde	 entschieden	
werden	soll)	im	Falle	des	Art	11	EBA-VO	(Klärung	
von	Meinungsverschiedenheiten	 der	Aufsichtsbe-
hörden	im	grenzüberschreitenden	Kontext).

	 Die	 ESA	 hat	 eng	 mit	 dem	 ESRB	 zusammenzu-
arbeiten	 (Art	 21	 EBA-VO).	 Zudem	 ist	 sie	 in	 den	
Ausschuss	 der	 Europäischen	 Aufsichtsbehörden	
eingebunden	 (Art	 40	 EBA-VO),	 dem	 sektorüber-
greifende	Aufgaben	und	Koordination	zukommen.	

 Rechtsmittel:	 Sämtliche	 von	 den	 Entscheidungen	
der	 ESA	 betroffene	 Personen,	 auch	 Aufsichtsbe-
hörden,	 können	 gegen	 die	 Entscheidungen	 der	
ESA	Rechtsmittel	bei	einem	Beschwerdeausschuss	
einlegen,	der	ein	gemeinsames	Gremium	aller	drei	
sektoralen	 ESAs	 darstellt.	 Die	 Beschwerde	 hat	
grundsätzlich	 keine	 aufschiebende	 Wirkung,	 der	
Beschwerdeausschuss	 kann	 ihr	 aber	 eine	 solche	
zuerkennen.	 Der	 Beschwerdeausschuss	 kann	 die	
Entscheidung	 der	 ESA	 entweder	 bestätigen	 oder	
aufheben	 (Art	 46	 Abs	 5	 EBA-VO).	 	 Gegen	 diese	
Entscheidung,	aber	auch	direkt	gegen	die	Entschei-
dung	der	ESA	kann	Beschwerde	beim	EuGH	einge-
bracht	werden.

Der	 endgültige	 Inhalt	der	VO	hängt,	wie	bereits	 ein-
gangs	 angesprochen,	 von	 der	 politischen	 Einigung	
zwischen	Rat,	EP	und	EK	ab.		Eine	grundlegende	Auf-
wertung	von	Level	3	von	Lamfalussy	zeichnet	sich	aber	
schon	jetzt	ab.	Als	Rechtsgrundlage	für	diese	Aufsichts-
kompetenzen	einer	unabhängigen	EU-Behörde	wird	in	
Erwägungsgrund	10	der	EBA-VO	auf	Art	 95	EG-Ver-
trag	 (bzw	Art	114	AEUV)	Bezug	genommen	und	auf	
die	Entscheidung	C-217/04	des	EuGH	vom	2.	Mai	2006	
verwiesen.
	 Interessant	 wird	 noch	 das	 Verhältnis	 der	 tech-
nischen	Standards,	die	die	EK	erlässt,	 zu	 level	 2	von	
Lamfalussy.	Theoretisch	könnten	sie	auf	der	Basis	von	
Art	291	AEUV	erlassen	werden,	dann	würde	sich	 im	
Verhältnis	 zum	 ursprünglichen	 Lamfalussykonzept	
nicht	allzu	viel	ändern.	Soll	der	EK	 jedoch	eine	allei-
nige	Entscheidungsbefugnis	zukommen,	so	würde	die	
Erlassung	genereller	Normen	doch	in	einem	sehr	groß-
en	Ausmaß	 in	die	alleinige	Verantwortung	eines	EU-
rechtlichen	Vollzugsorgans	(EK)	gelegt.	Dies	gilt	es	zu	
bedenken,	wenn	Level-2-Ermächtigungen	in	Klauseln	
zur	Erlassung	 technischer	Standards	konvertiert	wer-
den	sollen.	An	die	Überlegungen,	die	bei	Einführung	
des	 Lamfalussyverfahrens	 betreffend	 demokratische	
Kontrolle	etc	angestellt	worden	sind,	sei	erinnert	(siehe	
4.1	und	4.2).

Lamfalussy
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Der Vertrag von Lissabon

Durch	den	Vertrag	von	Lissabon	wird	der	Art	202	des	
EG-Vertrages	durch	neue	Bestimmungen	ersetzt.		Die-
se	Bestimmungen	sind	im	Wesentlichen	dem	geschei-
terten	Verfassungsvertrag	entnommen.	Zum	besseren	
Verständnis	der	 neuen	Bestimmungen	 empfiehlt	 sich	
daher	 eine	 kurze	 Analyse	 dieser	 „Vorgängerbestim-
mungen“.

5.1. Verfassungskonvent und  
EU-Verfassung
Im	 Rahmen	 der	 Verhandlungen	 zur	 EU-Verfassung	
wurde	 für	 das	 bisherige	 Komitologieverfahren	 
Art	I-36128	–	so	genannte	„Delegierte	Rechtsakte“	und	
Art	 I-37129	 „Durchführungsrechtsakte“	 vorgesehen.	
Damit	 hätte	 das	 EP	 ein	 inhaltliches	 Prüfungs-	 und	 
Vetorecht	erhalten	und	auch	die	Delegation	selbst	„zu-
rückrufen“	können.130 
	 Rat,	EK	und	EP	verständigten	sich	schon	bald	da-
rauf,	 dass	 für	 das	 Komitologieverfahren	 im	 Rahmen	
des	Lamfalussyverfahrens	nur	Art	I-36	in	Frage	kam.131  
Diese	 Bestimmung	 sah	 vor,	 dass	 die	 EK	 „Rechtsakte	
ohne	Gesetzescharakter	zur	Ergänzung	oder	Änderung	
bestimmter	nicht	wesentlicher	Vorschriften	des	betref-
fenden	Gesetzgebungsaktes	erlassen“	kann.	Die	Bedin-
gungen,	unter	denen	die	Delegation	erfolgt,	sind	dabei	
ausdrücklich	in	der	Ermächtigungsklausel	festzulegen,	
wobei	der	Gesetzgeber	des	Grundsatzrechtsaktes	zwi-
schen	zwei	Möglichkeiten	wählen	kann:	einem	Wider-
rufsrecht	des	EP	oder	des	Rates	im	Hinblick	auf	die	De-
legation	als	solche	oder	einem	Vetorecht	des	EP	oder	
des	Rates	 im	Hinblick	auf	den	konkreten	delegierten	
Rechtsakt.	 	 Ziele,	 Inhalt,	 Geltungsbereich	und	Dauer	
der	Befugnisübertragung	sind	dabei	 in	der	Ermächti-
gung	 ausdrücklich	 festzulegen.	 Mit	 dieser	 Regelung	
wären	Rat	und	EP	verfahrensrechtlich	gleichgestellt.		
Im	Gegensatz	dazu	sah	Art	 I-37	keine	konkrete	Rolle	
für	Rat	und	EP	vor.
	 Auf	Wunsch	des	ECOFIN	(und	des	EP)	sollte	das	
Regelungsverfahren	auch	im	Zusammenhang	mit	Art	
I-36	weiter	bestehen	bleiben.	 	Um	Auslegungszweifel	

zu	 beseitigen,	 gab	die	 EK	 im	Vorfeld	 eine	Erklärung	
diesbezüglich	ab.

5.2. Der Vertrag von Lissabon132 - 
Ende der Komitologie?
Der	Vertrag	von	Lissabon,	der	mit	1.	Dezember	2009	in	
Kraft	getreten	ist,	übernimmt	zahlreiche	Passagen	des	
Verfassungsvertrages,	so	auch	im	Wesentlichen	die	Ar-
tikel	über	die	Delegation	von	Rechtsakten.	Damit	stel-
len	 sich	Fragen	der	Auslegung	dieser	Bestimmungen	
und	deren	Verhältnis	 zur	Praxis	des	Komitologiever-
fahrens.

5.2.1. Delegierte Rechtsakte und Regelungsverfah-
ren mit Kontrolle

Art	290	des	„Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Euro-
päischen	Union“133	(AEUV	-	Bezeichnung	des	EG-Ver-
trages	in	der	Fassung	des	Vertrages	von	Lissabon)	sieht	
vor,	dass	die	EK	„Rechtsakte	ohne	Gesetzescharakter	
mit	 allgemeiner	 Geltung	 zur	 Ergänzung	 oder	Ände-
rung	 bestimmter	 nicht	 wesentlicher	 Vorschriften	 des	
betreffenden	 Gesetzgebungsaktes	 erlassen“	 kann	 (so	
genannte	„delegierte	Rechtsakte“134),	wenn	sie	in	einem	
Gesetzgebungsakt	entsprechend	ermächtigt	wird135.	In	
der	Ermächtigung	sind	„Ziele,	Inhalt,	Geltungsbereich	
und	 Dauer	 der	 Befugnisübertragung“	 festzulegen	
ebenso	wie	ein	allfälliges	Widerrufsrecht	von	Rat	oder	
EP	und	ein	Vetorecht	von	Rat	oder	EP	betreffend	das	
Inkrafttreten	 des	 delegierten	 Rechtsaktes136.	 Sowohl	
Veto-	als	auch	Widerrufsrecht	können	von	EP	und	Rat	
jeweils	 alleine	 ausgeübt	 werden.	 Somit	 kann	 ein	 Se-
kundärrechtsakt	 in	 gewisser	Weise	 auch	durch	einen	
der	Ko-Legislatoren	allein	„geändert“	werden.137		Veto-	
und	Widerrufsrecht	können	alternativ	oder	kumulativ	
vorgesehen	werden.

5.2.1.1. Anwendungsbereich
Die	im	Vergleich	zum	Verfassungsvertrag	geringfügig	
geänderte	Formulierung	berücksichtigt	teilweise138	die	
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128	Entspricht	grundsätzlich	Art	290	des	Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	(Bezeichnung	des	EG-V	in	der	Fassung	des	Vertrages	von	
Lissabon) 
129	Entspricht	grundsätzlich	Art	291	des	Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union
130 Schusterschitz,	Die	Komitologiereform	2006,	eubl	2006/5,	S	177
131	Inter-Institutional	Monitoring	Group,	Second	Interim	Report	Monitoring	the	Lamfalussy	Process,	(Brussels	–	10	December	2003),	S	15;	COD	2003/0263
132	veröffentlicht	in	ABl	Nr	C	306	vom	17.12.2007,	S	1
133	Konsolidierte	Fassung	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	siehe	ABl	Nr	C	115	vom	9.5.2008,	S	47
134	Art	290	Abs	3	AEUV
135	Art	290	Abs	1	AEUV
136	Art	290	Abs	2	AEUV
137 Schusterschitz	in	Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	218
138 Schusterschitz	in	Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	229
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Komitologiereform	von	2006.	So	wurde	das	Kriterium	
des	Rechtaktes	„von	allgemeiner	Tragweite“	bzw	„all-
gemeiner	Geltung“	aufgenommen.	„Änderung“	wird	
als	 jede	 Änderung	 des	 Wortlautes	 verstanden,	 auch	
wenn	es	 sich	um	eine	„Befugnis	 zur	Änderung	eines	
Anhanges	 handelt,	 der	 nur	 rein	 technische	Maßnah-
men“	enthält.139	Es	handelt	sich	dabei	um	eine	Ausnah-
me	 von	 Prinzip	 des	 „contrarius	 actus“,	wonach	 eine	
Änderung	eines	Rechtsaktes	nur	durch	einen	Rechts-
akt	der	gleichen	Form	zulässig	ist.140	Die	Präzisierung	
des	Begriffs	„Ergänzung“	durch	den	Wortlaut	des	Art	
2	Abs	2	des	Komitologiebeschlusses	in	der	Fassung	von	
2006	 „einschließlich	 durch	 Streichung	 einiger	 dieser	
Bestimmungen	oder	Hinzufügung	neuer	nicht	wesent-
licher	Bestimmungen“	wurde	jedoch	nicht	aufgenom-
men.	Diese	Unschärfe	 in	der	Textierung	könnte	 theo-
retisch	zwar	Raum	für	unterschiedliche	Auslegungen	
betreffend	 den	 sachlichen	 Anwendungsbereich	 von	
Art	290	geben.	Es	wird	jedoch	überwiegend	vertreten,	
dass	 Art	 290	 nur	 dann	 herangezogen	 werden	 kann,	
wenn	die	EK	Ergänzungen	vornimmt,	bei	denen	sie	ei-
nen	„gewissen	politischen	Ermessenspielraum“	hat.141  
Dies	würde	dem	Verständnis	des	Regelungsverfahrens	
mit	Kontrolle	entsprechen.
	 Dennoch	 ist	 die	 Frage,	 inwieweit	 delegierten	
Rechtsakten	 und	 quasilegislativen	 Maßnahmen	 das-
selbe	Konzept	zugrunde	liegt,	noch	nicht	abschließend	
beantwortet.	 Die	 einschlägige	 Literatur142	 geht	 zwar	
davon	aus,	die	EK	relativiert	dieses	Verständnis	in	ih-
rer	Mitteilung143	zu	Art	290	AEUV	aber	unter	Hinweis	
auf	den	 „neuen	 institutionellen	Kontext“.	Tatsächlich	
geht	die	EK	davon	aus,	dass	 sie	 im	Rahmen	von	Art	
290	AEUV	grundsätzlich	 selbst	 entscheiden	kann,	 ob	
sie	 von	 ihrer	 Befugnis,	 einen	 delegierten	 Rechtsakt	
zu	erlassen	Gebrauch	macht	oder	nicht.144	Ein	solches	
Verständnis	würde	 bedeuten,	 dass	delegierte	Rechts-
akte	nicht	vorgesehen	werden	können,	wenn	Rat	und	
EP	eine	Erlassung	von	weiteren	Maßnahmen	für	drin-
gend	 notwendig	 erachten.	 Andererseits	 stünde	 aber	
im	 Fall	 von	 „quasilegislativen“	 Regelungen,	 wo	 zur	
sinnvollen	Ausgestaltung	ein	gewisser	politischer	Er-
messenspielraum	 notwendig	 erscheint,	 auch	Art	 291	
AEUV	nicht	zur	Verfügung.	In	solchen	Fällen	müsste	
also	immer	eine	vollständige	Regelung	im	Basisrechts-
akt	erfolgen.	Eine	solche	Auslegung	von	Art	290	AEUV	

würde	dessen	Anwendung	im	Finanzdienstleistungs-
bereich	 einschränken.	 Man	 denke	 nur	 zum	 Beispiel	
an	die	Ermächtigungen	in	Art	12	Abs	3	und	14	Abs	2	
der	OGAW-Richtlinie145,	wo	 es	um	harmonisierte	Re-
gelungen	betreffend	Interessenkonflikte	und	Wohlver-
haltensregeln	 für	 Verwaltungsgesellschaften	 von	 In-
vestmentfonds	geht.	Die	Komitologieermächtigungen	
sehen	das	Regelungsverfahren	mit	Kontrolle	vor	und	
gleichzeitig	 eine	 verpflichtende	 Erlassung	 durch	 die	
EK	 innerhalb	einer	bestimmten	Frist.	 	Ohne	eine	 sol-
che	Verpflichtung	wäre	eine	harmonisierte	Umsetzung	
und	Anwendung	dieser	für	den	Kapitalmarkt	und	den	
Anlegerschutz	 so	 bedeutenden	 Bestimmungen	 nicht	
möglich.	Eine	Regelung	bereits	im	Basisrechtsakt	hätte	
aber	zu	empfindlichen	Zeitverzögerungen	geführt,	da	
diesbezüglich	erst	CESR-Konsultationen	durchgeführt	
werden	mussten.	Der	EK-Vorschlag	 zum	Basisrechts-
akt	schwieg	sich	dazu	aus.
	 Abgesehen	von	diesen	praktischen	Überlegungen	
ergibt	 sich	 aber	 auch	 aus	 dem	Wortlaut	 des	Art	 290	
AEUV	nicht,	dass	die	EK	in	ihrer	Entscheidung	zu	han-
deln	absolut	frei	ist.	Vielmehr	können	Rat	und	EP	die	
Ziele	festlegen,	woraus	sich	auch	ein	Handlungsbedarf	
ableiten	kann;	enthält	ein	Basisrechtsakt	eine	Ermäch-
tigung	zur	Erlassung	von	Durchführungsmaßnahmen	
und	 ist	 dabei	 das	 Regelungsverfahren	 mit	 Kontrolle	
vorgesehen,	so	kommt	mE	in	Hinkunft	aufgrund	des	
quasilegislativen	 Regelungsgehaltes	 und	 des	 inhä-
renten	politischen	Ermessensspielraumes	nur	der	de-
legierte	Rechtsakt	in	Frage.
	 Die	Verweise	in	den	bestehenden	Basisrechtsakten	
werden	 ehestmöglich	 entsprechend	 anzupassen	 sein,	
wiewohl	der	Komitologiebeschluss	auf	Komitologieer-
mächtigungen,	die	in	Basisrechtsakten	enthalten	sind,	
die	 vor	 dem	 Inkrafttreten	 des	Vertrags	 von	Lissabon	
(1.12.2009)	 angenommen	 worden	 sind,	 anwendbar	
bleibt,	solange	er	nicht	formal	angepasst	wird.146
 
5.2.1.2. Verfahren zur Erlassung delegierter Rechtsakte
Im	Unterschied	zu	Art	202	EG-V,	der	ausdrücklich	eine	
allgemeine	 Vorabregelung	 der	 Modalitäten	 für	 das	
von	 der	 EK	 bei	 der	 Erlassung	 von	 Durchführungs-
maßnahmen	einzuhaltende	Verfahren	vorsah,	gibt	Art	
290	AEUV	bereits	 relativ	 genau	Modalitäten	 vor,	 so-
dass	für	einen	„Komitologiebeschluss“	eigentlich	kein	

139	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	4 
140 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	217
141 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	230;	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Ver-
trages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	COM	(2009)	673,	S	4 
142 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	217	und	229
143	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	COM	
(2009)	673,	S	3 
144	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	COM	
(2009)	673,	S	4 
145	Richtlinie	2009/65/EG	zur	Koordinierung	der	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	betreffend	bestimmte	Organismen	für	gemeinsame	Anlagen	in	Wertpapie-
ren	(OGAW),	ABl	Nr	L	302	vom	17.11.2009,	S	32 
146 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	234
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Raum	bleibt.147	Die	Basisrechtsakte	haben	„Ziel,	Inhalt,	
Geltungsbereich	und	Dauer	der	Befugnisübertragung“	
an	die	EK	festzulegen.	Die	konkreten	Bedingungen	der	
Übertragung	sind	 im	 jeweiligen	Basisrechtsakt	zu	 re-
geln,	wobei	gemäß	Art	290	Abs	2	AEUV	entweder	ein	
Rückholrecht	des	EP	und	des	Rates	oder	eine	Frist	für	
Rat	und	EP	zur	Einlegung	eines	Vetos	vor	 Inkrafttre-
ten	des	delegierten	Rechtsaktes	oder	auch	beide	Bedin-
gungen	kumulativ	festgelegt	werden	können.	Das	Veto	
ist	 wohl	 als	 absolutes	 Veto	 zu	 verstehen.	 Um	 einen	
Wildwuchs	an	verschiedensten	Vetofristen	zu	vermei-
den,	hat	die	EK	nun	in	einer	Mitteilung	an	Rat	und	EP		
ein	Modell	für	ein	möglichst	harmonisiertes	Prozede-
re	skizziert,	wobei	man	sich	an	bisherige	Modalitäten	
(Fristen	 bis	 zu	 drei	Monaten	 für	 ein	Veto)	möglichst	
anlehnt.148   
Eine	 institutionelle	 Einbeziehung	 der	MS	 in	 die	Ab-
fassung	 der	 delegierten	 Rechtsakte	 im	 Rahmen	 von	
Komitologieausschüssen	 ist	 aufgrund	Art	 290	AEUV	
nicht	 möglich,149	 der	 Konstituierung	 von	 Experten-
ausschüssen	zur	Beratung	der	EK	 im	Vorfeld	der	Er-
lassung	der	delegierten	Rechtsakte	steht	jedoch	nichts	
entgegen.150	 Der	 fachliche	 Input	 der	 Experten	wurde	
von	der	EK	bereits	als	sehr	wertvoll	und	wichtig	erach-
tet.151	Für	den	Finanzdienstleistungsbereich	hat	die	EK	
bereits	in	Erklärung	Nr	39	zum	Vertrag	von	Lissabon		
ausdrücklich	betreffend	Art	290	AEUV	erklärt,	dass	sie	
„beabsichtigt,	bei	der	Ausarbeitung	ihrer	Entwürfe	für	
delegierte	Rechtsakte	 im	Bereich	der	Finanzdienstlei-
stungen	nach	ihrer	üblichen	Vorgehensweise	weiterhin	
von	den	Mitgliedstaaten	benannte	Experten	zu	konsul-
tieren.“	 Die	 „Level-2“-Ausschüsse	 als	 Vorbereitungs-
gremien	für	Level-2-Maßnahmen	sollten	demnach	er-
halten	bleiben.
	 Des	Weiteren	plant	die	EK	ein	„Frühwarnsystem“	
für	Rat	und	EP	im	Rahmen	der	Vorbereitung	der	dele-
gierten	Rechtsakte,	damit	Rat	und	EP	ihre	Rechte	nach	
dem	Erlass	besser	 ausüben	können.153	Auch	Informa-
tionen	 über	 Gründe	 und	 Vorarbeiten	 zu	 delegierten	
Rechtsakten	sollen	in	den	Erwägungsgründen	und	im	

erklärenden	Teil	zu	denselben	enthalten	sein.154 
	 Sowohl	von	EP	als	 auch	von	Ratsseite	wurde	ein	
solcher	 „Verfahrensrahmen“	bereits	 vorab	grundsätz-
lich	befürwortet.155		Inwieweit	dazu	eine	förmliche	in-
ter-institutionelle	Übereinkunft	verfolgen	wird,	bleibt	
abzuwarten.	 Im	Interesse	geordneter	und	für	alle	Be-
teiligten	berechenbarer	Verfahrensabläufe	wäre	dies	zu	
begrüßen.

5.2.2. Durchführungsrechtsakte und Komitologie-
verfahren

Demgegenüber	 sieht	Art	 291	Abs	 2	AEUV	 vor,	 dass	
der	 EK	 Befugnisse	 zur	 Erlassung	 von	 verbindlichen	
Durchführungsrechtsakten	 übertragen	 werden	 kön-
nen,	sofern	es	einheitlicher	Regelungen	für	die	Durch-
führung	des	verbindlichen	Unionsrechts	bedarf,	wobei	
das	Verfahren	 zur	Erlassung	 solcher	Durchführungs-
rechtsakte	gemäß	Art	291	AEUV	vorab	einheitlich	von	
Rat	und	EP	mittels	VO	zu	regeln	ist.

5.2.2.1. Anwendungsbereich für Durchführungsrechtsakte
Nach	hA	 schließen	Art	 290	 und	 291	AEUV	 einander	
aus.156	 Im	Gegensatz	 zu	 den	 delegierten	 Rechtsakten	
ist	 der	 Anwendungsbereich	 jedoch	 nicht	 explizit	 im	
AEUV	 geregelt,	 sondern	 ergibt	 sich	 nur	 im	 Rahmen	
der	Interpretation.	So	kommt	für	Maßnahmen,	die	kei-
nen	 (politischen)	 Ermessenspielraum	 zulassen,	 aber	
für	 die	 gleichzeitig	 die	 Notwendigkeit	 einheitlicher	
Bedingungen	für	die	Durchführung	besteht,	die	Form	
des	 Durchführungsrechtsaktes	 in	 Frage.	 Die	 Befug-
nis	 der	 EK	 in	 diesem	 Bereich	 ist	 rein	 vollziehender	 
Natur,	wenngleich	auch	die	Erlassung	genereller	Nor-
men	(„von	allgemeiner	Geltung“)	zulässig	ist;	die	EK	
muss	im	Falle	einer	Übertragung	von	Durchführungs-
befugnissen	tätig	werden.157	 Im	Gegensatz	zu	Art	290	
können	nach	Art	291	AEUV	also	nur	Rechtakte	erlas-
sen	werden,	die	 rein	exekutiven,	also	keinen	quasile-
gislativen	Charakter	haben.

147		Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	2 
148	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	7 
149	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	7;	Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	231
150	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	6;	Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	231
151	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	6;	Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	231
152	siehe	ABl	Nr	C	115	vom	9.5.2008,	S	350
153	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	7 
154	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	12	(Chapeau) 
155	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	2;	Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	232
156	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	3;	Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	233
157	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	4
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5.2.2.2. Verfahren
Hinsichtlich	des	Verfahrens	zur	Erlassung	gibt	Art	291	
Abs	2	AEUV	gewisse	allgemeine	Vorgaben.	Das	Ver-
fahren	ist	einheitlich	mittels	VO	zu	regeln.	Die	VO	ist	
im	Mitentscheidungsverfahren	zu	erlassen.	Im	Rahmen	
des	Verfahrens	 sollen	 die	MS	 gewisse	Kontrollrechte	
eingeräumt	bekommen.	Die	Formulierung	gibt,	etwas	
klarer	und	präziser	formuliert,	im	wesentlichen	Art	202	
EG-Vertrag	mit	der	Klarstellung	der	Kontrolle	der	EK	
durch	die	MS	wieder.158	 Inwieweit	 sich	Elemente	des	
Komitologiebeschlusses	 in	 dieser	 zu	 beschließenden	
VO	finden	werden,	 ist	derzeit	 jedoch	noch	offen.	Die	
EK	hat	zunächst	einen	entsprechenden	Vorschlag	zur	
Verhandlung	mit	 Rat	 und	 EP	 vorzulegen.	 Problema-
tisch	könnte	das	einseitige	Kontrollrecht	der	MS	wer-
den.159	Allerdings	ist	durch	den	eigenständigen	Art	290	
AEUV	 nunmehr	 klar,	 dass	 Durchführungsrechtsakte	
rein	vollziehenden	und	daher	keinen	quasilegislativen	
Charakter	haben	sollten.160	Die	MS	sind	daher	in	ihrer	
Funktion	 als	 Vollzugsorgane	 des	 Unionsrechtes	 zur	
Kontrolle	berufen,	nicht	als	Mitglieder	des	Rates.
	 Bis	 zum	Erlass	 (und	 Inkrafttreten)	dieser	VO	soll	
eine	 inter-institutionelle	 Vereinbarung	 den	 Komito-
logiebeschluss	 1999/468	 interimistisch	 für	 jene	 Basis-
rechtsakte	 anwendbar	 erklären,	 die	 nach	dem	 1.	De-
zember	 2009	 erlassen	worden	 sind	oder	werden	und	
„Durchführungsermächtigungen	 für	 die	 EK“	 enthal-
ten.161	Auf	 Basisrechtsakte,	 die	 vor	 dem	 1.	Dezember	
2009	erlassen	wurden,	bleibt	der	Komitologiebeschluss	
1999/468	in	der	Fassung	von	2006	(Komitologiereform)	
anwendbar.162 
 

158 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	219
159 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	219
160	Mitteilung	der	Kommission	betreffend	die	Umsetzung	von	Artikel	290	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union,	vom	9.12.2009,	
COM	(2009)	673,	S	4 
161 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	234
162 Schusterschitz in Hummer/ Oberwexer,	Der	Vertrag	von	Lissabon	(2009),	S	234
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ANHANG

Graphische Darstellung des 4-Stufenkonzeptes des Lamfalussyverfahrens – Auszug aus dem Weisen-bericht
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LAMFALUSSYRICHTLINIEN

Im	zweistufigen	Verfahren	erlassene	Richtlinien:

Anhang

Basisrechtsakte

Richtlinie	2003/6/EG	des	 
Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	28.	Januar	2003	
über	Insider-Geschäfte	und	
Marktmanipulation	(Markt- 
missbrauch)		ABl L 96 vom 
12.4.2003, S 16

Richtlinie	2003/71/EG	des	 
Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	4.	November	2003	
betreffend	den	Prospekt,	der	
beim	öffentlichen	Angebot	von	
Wertpapieren	oder	bei	deren	
Zulassung	zum	Handel	zu	ver- 
öffentlichen	ist,	und	zur	 
Änderung	der	Richtlinie	2001/34/
EG	(Text	von	Bedeutung	für	den	
EWR)		ABl L 345vom 31.12.2003, 
S 64–89 

Richtlinie	2004/39/EG	des	 
Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	21.	April	2004	
über	Märkte	für	Finanzinstru-
mente,	zur	Änderung	der	Richt-
linien	85/611/EWG	und	93/6/
EWG	des	Rates	und	der	Richt- 
linie	2000/12/EG	des	Euro- 
päischen	Parlaments	und	des	
Rates	und	zur	Aufhebung	der	
Richtlinie	93/22/EWG	des	Rates			
ABl L 145 vom 30.4.2004, S 1–44 

Durchführungsrechtsakte

Richtlinie	2003/124/EG	der	Kommission	vom	22.	Dezember	2003	zur	
Durchführung	der	Richtlinie	2003/6/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	betreffend	die	Begriffsbestimmung	und	die	Veröffentlichung	
von	Insider-Informationen	und	die	Begriffsbestimmung	der	Markt- 
manipulation		ABl L 339 vom 24.12.2003, S 70
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Richtlinie	2004/109/EG	des	 
Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates	vom	15.	Dezember	
2004	zur	Harmonisierung	der	
Transparenzanforderungen	in	
Bezug	auf	Informationen	über	
Emittenten,	deren	Wertpapiere	
zum	Handel	auf	einem	geregel-
ten	Markt	zugelassen	sind,	und	
zur	Änderung	der	Richtlinie	 
2001/34/EG			 
ABl L 390 vom 31.12.2004, S 38–57 
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Europäischen	Parlaments	und	
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Terrorismusfinanzierung	(Text	
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ABl L 323vom 9.12.2005, S 1–50 
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des	Europäischen	Parlaments	
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Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	betreffend	bestimmte	Organismen	
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Richtlinien, die Komitologieermächtigungen enthalten:  

Basisrechtsakte

Richtlinie	2002/87/EG	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	Dezember	
2002	über	die	zusätzliche	Beaufsichtigung	der	
Kreditinstitute,	Versicherungsunternehmen	
und	Wertpapierfirmen	eines	Finanzkonglome-
rats	und	zur	Änderung	der	Richtlinien	73/239/
EWG,	79/267/EWG,	92/49/EWG,	92/96/EWG,	
93/6/EWG	und	93/22/EWG	des	Rates	und	der	
Richtlinien	98/78/EG	und	2000/12/EG	des	 
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates		 
ABl L 35 vom 11.2.2003, S 1–27

Richtlinie	2006/48/EG	des	Europäischen	 
Parlaments	und	des	Rates	vom	14.	Juni	2006	
über	die	Aufnahme	und	Ausübung	der	Tätig-
keit	der	Kreditinstitute	(Neu-fassung)				 
ABl L 177 vom 30.6.2006, S 1–200 

Richtlinie	2006/49/EG	des	 
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
14.	Juni	2006	über	die	angemessene	Eigenka-
pitalausstattung	von	Wertpapierfirmen	und	
Kreditinstituten	(Neufassung)			ABl L 177 vom 
30.6.2006, S 201–255 

Richtlinie	2007/64/EG	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	13.	November	2007	
über	Zahlungsdienste	im	Binnenmarkt,	zur	
Änderung	der	Richtlinien	97/7/EG,	2002/65/EG,	
2005/60/EG	und	2006/48/EG	sowie	zur	Aufhe-
bung	der	Richtlinie	97/5/EG		Abl Nr. L 319 vom 
05.12.2007 S 1 - 36

Verordnung	(EG)	Nr.	1781/2006	des	Europä-
ischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	 
15.	November	2006	über	die	Übermittlung	von	
Angaben	zum	Auftraggeber	bei	Geldtransfers			
ABl. L 345 vom 8.12.2006, S. 1–9 

Richtlinie	2009/110/EG	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	16.	September	2009	
über	die	Aufnahme,	Ausübung	und	Beauf-
sichtigung	der	Tätigkeit	von	E-Geld-Instituten,	
zur	Änderung	der	Richtlinien	2005/60/EG	und	
2006/48/EG	sowie	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	
2000/46/EG	(Text	von	Bedeutung	für	den	EWR)	
ABl L 267 vom 10.10.2009, S 7–17 

Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	des	 
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
16.	September	2009	über	Ratingagenturen	(Text	
von	Bedeutung	für	den	EWR)
ABl L 302 vom 17.11.2009, S 1–31 

Durchführungsrechtsakte

Richtlinie	2007/18/EG	der	Kommission	vom	27.	März	2007	 
L	87	28.3.2007
Richtlinie	2009/83/EG	der	Kommission	vom	27.	Juli	2009	 
L	196	28.7.2009
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Tabellarischer Überblick über die Unterschiede zwischen Regelungsverfahren und  
Regelungsverfahren mit Kontrolle

Regelungsverfahren (Art 5 KB 1999/468) Regelungsverfahren mit Kontrolle (Art 5a KB 1999/486 
idgF) 

Regelungsauss�uss (MS-Vertreter) unter Vorsitz der EK 

Entwurf dur� EK 

Auss�uss gibt Stellungnahme innerhalb einer Frist (GO) ab 
Lamfalussy: glei�zeitig Übermi�lung an EP, kann si� binnen 3 Monaten mi�els Ents�ließung äußern  

wenn Stellungnahme mit EK-Entwurf übereinstimmt, 

erlässt EK Maßnahmen –1 Monat na� Übermi�lung 
an EP (Klagsfrist)  

EK unterbreitet Entwurf unverzügli� Rat und EP zur 
Kontrolle 
Rat und/oder EP können binnen 3 Monaten mit 
qualifizierter Mehrheit ablehnen aus Gründen: 

- von der Kommission vorgelegte Entwurf von 
Maßnahmen geht über die im Basisre�tsakt 
vorgesehenen Dur�führungsbefugnisse 
hinaus 

- oder dieser Entwurf ist mit dem Ziel oder dem 
Inhalt des Basisre�tsakts unvereinbar  

- oder er verstößt gegen die Grundsätze der 
Subsidiarität oder Verhältnismäßigkeit. 

Im Fall der Ablehnung kann EK Auss�uss neuen 
Vors�lag unterbreiten oder Vors�lag im Rahmen des 
Kodezisionsverfahrens vorlegen 

wenn Stellungnahme des Auss�usses von EK-Entwurf abwei�end oder keine Stellungnahme: 

EK-Vors�lag an Rat; EP wird unterri�tet EK-Vors�lag an Rat und EP 

wenn Basisre�tsakt gemäß Art 251 EG-V und EP der 
Auffassung, dass Dur�führungsmaßnahme über 
Basisre�tsakt hinausgeht, informiert EP Rat 

Rat ents�eidet über EK-Vors�lag binnen 2 Monaten 
mit qualifizierter Mehrheit 
Wenn Rat positiv – unterbreitet Rat Vors�lag EP / 

Wenn Rat binnen 2163 Monaten ni�t ents�eidet – EK 
unterbreitet EP 

EP kann binnen 4164 Monaten ab Übermi�lung mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder mit Begründung ablehnen; 
Gründe: 

- vorges�lagenen Maßnahmen gehen über die 
im Basisre�tsakt vorgesehenen 
Dur�führungsbefugnisse hinaus 

- oder diese Maßnahmen sind mit dem Ziel oder 
dem Inhalt des Basisre�tsakts unvereinbar  

oder Verstoß gegen die Grundsätze der Subsidiarität 
oder Verhältnismäßigkeit 

Rat ents�eidet über EK-Vors�lag binnen Frist von 
maximal 3 Monaten – wenn negativ: 

wenn Rat oder EP negativ: 

EK kann 

- neuen Vors�lag vorlegen 
- - alten Vors�lag vorlegen 
- - Vors�lag im Rahmen des 

Kodezisionsverfahrens vorlegen 

EK kann 

- neuen Vors�lag vorlegen 
- Vors�lag im Rahmen des 

Kodezisionsverfahrens vorlegen 
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 Basisre�tsakt kann in wohlbegründeten Ausnahmefällen vorsehen, dass Frist um einen weiteren Monat verlängert wird, wenn 
die Komplexität der Maßnahmen dies re�tfertigt; oder verkürzt werden, wenn dies aus Gründen der Effizienz erforderli� ist; 
oder in Fällen äußerster Dringli�keit kann EK – wenn Auss�uss positiv – Maßnahmen zur unmi�elbaren Dur�führung 
erlassen. Rat oder EP können binnen einen Monat begründet ablehnen. 
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